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Ein Wohnungsbauprogramm für Preußen?
deutsche, also auch die preußische Volks- 

Wirtschaft leidet uud wird weiter leiden 
^ter der Wohnungs u o t uud unter A r - 

e i t s l o s i g k e i t sowie unter den Folgen 
chler Notstände, so namentlich auch unter 
^iundheitlichen Schäden. Eine Gesundung un- 

Volkskörpers in wirtschaftlicher, gesundhcit- 
'cher nnd sittlicher Beziehung ist deshalb nur 

! Ältlich, wenn Wohnungsnot nnd Arbeitslosigkeit 
°^vben werden.

1. Eine Bekämpfung der Wohnungsnot kann 
! Ur dnrch den Neubau von Wohnungen, 

^o dnrch eine umfangreiche B a u t ä t i g- 
.^it, erfolgen. Die Bautätigkeit uud die Aus- 
^tung der neuen Wohnungen schafft Arbeit nicht 

für das eigentliche Baugewerbe, sondern 
Tchlüsselgewcrbe für fast alle Gewerbe- und 

'^dustriezweigc. Die Bekämpfung der Woh- 
I^Ngsuot bedeutet deshalb im weitgehendsten 
,^ße auch die Bckämpftmg der Arbeitslosigkeit. 
'P anderen Worten: Wir können nnd 

lassen die Arbeitslosigkeit da - 
! ch erheblich vermindern, daß wir 

'e Wohnungsnot beseitigen.
1 2. L^hne öffentliche Beihilfen ist der

Nv v»n Wohnungen fiir die ininderbemittelten 
! ^dölkerungsklassen bis auf lveiteres nicht mög- 

> >- Es müssen deshalb noch für eine Reihe von 
^hren erhebliche Mittel für die Bantätigkeit zur 
Fügung gestellt werden.

>4. In Prenßen werden jährlich etwa 
si "000 Haushaltungen neu gegründet. Hierfür 

! jährlich 120 000 neue Wohuuugen nötig.
"ere 50 000 Wohnungen sind jährlich nötig, 

k ' allmählich den Fehlbetrag an Wohnungen zu 
l der durch unzureichende Bautätigkeit in den 

Jahren entstanden ist. Weitere 30 000 
n,"hnungen müssen jährlich als Ersatz für ver- 

^ne und schlechte Wohnungen gebaut werden, 

damit das Wohnungswesen in Preußen allmählich 
voll gesundet. Alles in allein brauchen wir also 
eine Bautätigkeit, die für die nächsten Jahre 
2 0 0 0 0 0 nenc Wohnungen jährlich 
erstellt.

4. Erfahrungsgemäß muß die öffentliche Bei
hilfe im Durchschnitt für eine Wohnung 5000 
betragen, wenn der Mietpreis für die neue Woh
nung in erträglichem Verhältnis zn den Alt- 
mieten bezw. zu den Einkommensvcrhältnissen 
der breiten Bevölkerungsmasse stehen soll. Es 
werden also an öffentlichen Beihilfen jährlich 
benötigt: 200 OOO'X 5000 1 000 000 000 ,//.
Als S-uelle für diese öffentlichen Beihilfen kommt 
bis auf weiteres die H a u s z i n s st c u e r, die 
nötigenfalls auszubauen sein würde, in Frage.

5. Um ein Erträgnis in Höhe von 100 000 000 
Mark aus der Hauszinssteuer für Neubauzwecke 
zu erhalten, ist die Erhebung von etwa 5 0 Pro - 
zent der Friedensmiete bei Berück
sichtigung der Ausfälle uud der gesetzlichen Be
freiungen nötig. Nötig wäre also eine weitere 
Steigerung der Mieten um 30 Prozent 
der Friedeusmieten. Diese Steigerung erscheint 
auf den ersten Blick unerträglich, znm mindesten 
unerwünscht. Bei näherer Betrachtung zeigt sich 
aber, daß dieses Mehr an Miete von unserer 
Volkswirtschaft getragen werden muß, wenu 
wir in absehbarer Zeit aus der 
Wohnungsnot, aus der schlimmsten 
Arbeitslosigkeit, aus der Woh
nungszwangswirtschaft und letzten 
Endes auch aus der Hauszins st euer 
selbst herauskommen wollen. Das Mehr an 
Miete ist auch, auf die Arbeitsstunde berechnet, 
nicht so sehr erheblich, wie es auf den ersten 
Augenblick scheint. Wenn der Durchschnittssatz 
der Friedensmiete für eine Arbeiterwohnung auf 
monatlich 25 angenommen wird, ergibt ein
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Mehr in Höhe von 30 Prozent von 25 monat
lich 7,50 oder bei achtstündiger Arbeitszeit und 
25 Arbeitstagen im Monat auf die Arbeitsstunde 
umgercchnet einen Mehrbetrag von 3^ Pfennig. 
Im übrigen wird die wirtschaftliche Belastung 
zum Teil sicher, wahrscheinlich zur vollen 
Summe durch Ersparnisse an der Zahlung der 
Arbeitslosenunterstützung ausgeglichen werden 
können. Auch könnte — nur eine Überlastung der 
lebenden Generation zu vermeiden und auch schon 
jetzt eine Besserstellung des Althausbesitzes zu er
möglichen — ein Teil der nötigen Mittel anstatt 
durch Hauszinssteuer durch Anleihen auf
gebracht werden. Letzten Endes ist auch ein U m - 
bau der H a u s z i n s st e ue r möglich und 
zweckmäßig. Dieser Umbau kann dadurch er
folgen, daß neben einer ablösbaren Jnflations- 
rente eine Baust euer eingeführt wird.

6. Zur Finanzierung von 200 000 neuen 
Wohnungen im Jahr gehören außer deu iu 
Ziffer 4 erwähnten öffentlichen Beihilfen in Form 
von zweit st eiligen Hypotheken auch noch 
erststellige Hypotheken. Hierfür würden nach 
den bisherigen Erfahrungen nötig werden jährlich 
etwa 1 bis 1^/2 Milliarden Mark. Bei der 
heutigen Lage des Geldmarktes wird dieser Betrag 
unschwer auf dem allgemeinen Geldmärkte auf
gebracht werden können, da allein schon die Spar
kasseneinlagen in Preußen sich zur Zeit monatlich 
um 70 Millionen Mark vermehren, und zwar mit 
steigender Tendenz.

7. Mit den in Preußen vorhandenen Bau
arbeitern und Bauhilfsarbeitern können bei 
Einführung rationeller Arbeitsmethoden und 
unter der Voraussetzung, daß die Bauarbeiter 
ständig das ganze Jahr beschäftigt werden, 
200 000 Wohnungen jährlich ohne weiteres er
baut werden. Sollten aber wirklich in manchen 
Gegenden nicht genügend Bauarbeiter vorhanden 
sein zur Erfüllung des erweiterten Baupro- 
grammes, so würden angesichts der Arbeitslosig
keit die fehlenden Arbeitskräfte aus anderen 
Berufen entnommen und herangebildet werden 
können.

8. Die Herstellung der nötigen Baumate
rialien würde gar keine Schwierigkeiten 

machen, da die Leistungsfähigkeit der Industrie 
werke, die Baustoffe erzeugen, z. B. die Ziegeleien, 
nur zu einem verhältnismäßig geringen Teile 
ausgenntzt worden ist.

9. Die Folgen der vermehrten 
Bantätigkeit werden sein: sofortige Besst 
rung des Arbeitsmarktes, restlose Beschäftign^ 
aller Bauarbeiter, Besserung der Arbeitslage i" 
fast allen Gewerbe- und Industriezweigen, eilst 
starker Rückgang der Erwerbslosigkeit, relativ 
schnelle Besserung des Wohnungsmarktes, dem
nächst völlige Beseitigung der Wohnungsnot und 
des Wohuungselends, tatkräftige Wohnung^ 
Pflege, Ersatz menschenunwürdiger Wohnungen 
durch gute Wohnungen, damit Beseitigung de^ 
sittlichen und gesundheitlichen Gefahren, die si^ 
aus schlechten Wohnungsverhältnissen ergeben, 
demnächst Beseitigung der Zwangswirtschaft in' 
Wohnungswesen und baldige Beseitigung der 
Wohnungsämter in ihrer jetzigen Form, Abba» 
der Hauszinssteuer, in Verbindung damit erhöhte 
Rentabilität der Altwohnungen und bessere In 
standhaltung der Altwohnungen, allmähliche Ent 
faltung der privaten Bautätigkeit und Gesundung 
der vom Zwange freien Volkswirtschaft: alle 
diese Vorteile ohne Inanspruchnahme auslän 
bischer Erzeugnisse, da die gesamten Rohstoffe pN 
den Neubau von Wohnungen im Lande vorhanden 
sind.

10. Die Vorteile einer erhöhten Bautätigkeit 
sind also so groß, daß sie von keinem, dem da- 
Volkswohl am Herzen liegt, geleugnet werden 
können. Im übrigen hat kein Mensch von dc>n 
erhöhten Bauprogramm einen Nachteil; denn dM' 
Mehr an Miete kommt doch. Das zeigen die lH 
fahrungen in allen anderen Kulturländern. Jest 
kann das Mehr noch für die Allgemeinheit nutzb^ 
gemacht werden, später nicht mehr. Deshalb 
wende ich mich an jeden Deutschen und jede" 
Preußen, insbesondere an die Parlamentarier de- 
Reiches und Preußens, namentlich auch an jed^ 
Volkswirt mit der Bitte, an der Erfüllung dieß"' 
Programms mitzuwirkcu.

Berlin, den 1. Oktober 1926.
Hirtsiefer

Preußischer Minister für Volkswohlfahrt.
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Das Haujahr 1927.
Von Oberregierungsrat Rusch, Dresden.

^ahr für Jahr hat sich in der Nachkriegszeit 
das Schauspiel wiederholt, daß die Bautätig- 
viel zu spät einsetzte, ein warmes Frühjahr 

>chd ein Frühsommer unausgeinitzt blieben und 
Bautätigkeit erst im Hochsomiuer begann, so 
der Winter entweder eine Unterbrechung der 

Bautätigkeit mit sich brächte oder aber diese un- 
b^hältnismäßig verteuerte. Allseitig bestand 
^ts darin Übereinstimmung, daß die Vor- 
"oreitungen für das kommende Baujahr rechtzeitig 
betroffen und beizeiten darüber Klarheit ge- 
schaffen werden müßte, unter welchen Vorans- 
!?tzungen und Bedingungen gebaut werden könne. 
>rotz allem blieb es bei den guten Vorsätzen, nnd 
""wer wieder verzögerte sich der Erlaß der not
wendigen Bestimmungen über die Bautätigkeit, 

daß die beste Jahreszeit ungenützt liegen blieb.
^Mz besonders schlimm gestalteten sich in dieser 
Ziehung die Verhältnisse im Baujahr 1926. 
Oian vergegenwärtige sich folgende Taten: Am 
^6. März 1926 ergingen die Reichsrichtlinien für 
a>e Vergebung der Hauszinssteuer. In Preuße,: 
^?reu zunächst unter dem 27. Februar 1926 
Richtlinien für die Vergebung der Hanszinssteuer- 
^ypothcken erlassen worden. Am 27. März 1926 
^'ging dann eine „Zwischenlösung", die die Ge
meinden bei der Ünsicherheit über die Weiter- 
Mtwicklung der Dinge nicht in den Stand setzte, 
M'dgüUig zu disponieren, und erst am 2. Juli 
, 026 wurde durch das Gesetz zur Änderung der 
^feußischcn Stenernotverordnung Klarheit in die 
^Mge gebracht. Ähnlich war es in Sachsen, wo 
^st unter dem 30. März 1926 eine Notverord- 
M'Ng über die Regelung der Mietzinssteucr er 
Mng, die dnrch Gesetz vom 15. April 1926 ihre 
W^güllige Genehmignug fand. Nicht viel anders 
Mid die Dinge bei den Landar beiter- 
Wohnungen gelaufen. Die Preußischen Be- 
Mmiunngen wurden unter dem 23. März bc- 
tzsNntgegcben, in Sachsen sogar erst Ende Juli, 
^euu die maßgeblichen Bestimmungen über die 
Aegelung der Mietzinssteuer, die wichtigste 
Voraussetzung für jede Bautätigkeit, erst im 
Frühjahr oder gar noch später erlassen werden, so 
begehen weitere Wochen und Monate, ehe die 

Deutlich zuständigen Stellen, die Gemeinden 
Md Kommunalverbände, sich über die Vergebung 
Massig geworden sind. Weitere Wochen ver
üben durch die Ausschreibung und Vergebung

Arbeiten und frühestens im Hochsommer 
unter diesen Umständen mit dem Bau be

gonnen werden, wobei noch vorausgesetzt wird, 
alles einigermaßen glatt und reibungslos vor 

l geht. Wenn gar Bestimmungen für den Bau 
on Laudarbeitcrwohuungen erst im Hochsommer 

bekanntgegeben werden, wo der Landwirt sich bis 
znm Herbst in der Ernte befindet nnd dadurch 
vollauf in Anspruch genommen ist, so hat er 
weder Zeit noch Interesse, sich mit Bauplänen 
zu beschäftigen. Die ganze Verwaltungsarbeit 
kann also zu einem Erfolg im laufenden Jahr 
nicht mehr führen und bedeutet einen Schlag ins 
Wasser.

Zweck Dieser Zeilen ist nicht, zu untersuchen, 
wen die Schuld für diese Gestaltuug der Dinge 
trifft und wer in erster Linie dafür verantwort
lich zu machen ist. Die Taten sind nur deshalb 
so nackt aneinandergereiht, um einmal daran zu 
zeigen, daß es so wirklich nicht weitergehen kann, 
wenn man zu einer lebhafteren Gestaltung des 
Baumarktes gelangen nnd so arbeiten will, wie 
es unsere Wirtschaftslage unbedingt erfordert. 
Erfreulicherweise hat das Reich, nachdem es sich 
mit der 3. Steuernotverordnung von der aktiven 
WohnungsPolitik völlig zurückgezogen hatte, sich 
wieder stark auf diesem Gebiet betätigt und ver
sucht, von sich aus nicht bloß durch Anregungen 
und Verordnungen, sondern auch durch tatkräftige 
Unterstützung der Wohnungsnot zu Leibe zu 
gehen. Änch die Kreise der Wirtschaft, aus deneu 
noch vor kurzem das Schlagwort vom „Unfug des 
Bauens" ertönte, haben eingelenkt, und auch 
von dieser Seite wird heute eine Mobilisierung 
der Wirtschaft zur energischen Bekämpfung der 
Wohnungsnot gefordert. Damit sind erhebliche 
innere Widerstände gegen eine lebhafte Förderung 
der Bautätigkeit beseitigt. Es muß aber schon 
jetzt mit allem Nachdruck der Mahnruf erschallen, 
die Vorbereitungen für das Baujahr 1927 so 
rechtzeitig zu treffen, daß die geplanten Maß
nahmen anch wirklich zu dem beabsichtigten Erfolg 
nnd einem merklichen Fortschritt führen. Alle an 
der Gestaltung des Hausbaues beteiligten Stellen, 
Reichs- und Länderregierungen, die Parlamente 
in den Ländern und in den Städten müssen das 
Ihrige dazu beitragen, daß eine Verschleppung 
der notwendigen Entschließungen für das nächste 
Baujahr unter allen Umständen verhindert wird. 
Alle Kräfte sind zu einem energischen Aufraffen 
entschlossen und müssen dazu beitragen, daß der 
jetzt erwachte Willen zu einem durchgreifenden 
Handeln nicht letzten Endes doch wieder um seinen 
besten Erfolg gebracht wird. Bis spätestens 
Dezember 1926 muß seitens des 
Reichs und der Länder Klarheit 
über ihre Absichten für das Bau
jahr 1 9 2 7 geschaffen sein, damit seitens 
der Gemeinden und Kommunalverbände, sowie 
der ausführenden Stellen noch in den Winter
monaten alle weiteren Maßnahmen so rechtzeitig 
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getroffen werden können, daß mit dem Einsetzen 
des Frühjahrs auch die Bautätigkeit beginnen 
kann.

Das Reich beabsichtigt nach Äußerungen im 
Reichstag ein Bauprogramm auf 3 Jahre aufzu- 
stellen. Hoffentlich führt das Programm nicht 
dazu, erst wieder durch zu weitschweifige Vor
arbeiten, bei denen über das notwendige Maß 
hinausgegangen wird, eine starke Verzögerung 
Herbeizufuhren, statt die unbedingt notwendige 
Beschleunigung zu erreichen. Wir können nur ein 
Bauprogramm durchführen, das über die 
Leistungsfähigkeit der Baustoffindustrie und die 
gegebene Zahl an Bauarbeitern nicht hinausgeht. 
Die Frage der Landbeschaffung und Erschließung 
ist in erster Linie Angelegenheit der Gemeinden. 
Was vom Reich und den Ländern in erster Linie 
notwendig ist, das ist Klarheit über das Ausmaß 
der zur Verfügung stehenden Geldmittel und 
die au deren Vergebung geknüpften Bedingungen. 
1. Hypotheken und Baugelder sind nach der gegen
wärtigen Lage des Geldmarktes in ausreichendem 
Ausmaß vorhanden; notwendig sind in erster 
Linie die Ergänzungsmittel, d. h. die zur Herbei- 
führuug eines wirtschaftlichen Bauens zu ganz 
billigen Bedingungen herzugebenden öffentlichen 
Darlehen (Hauszinssteuer-Hypotheken). Wenn 
das Reich eine Förderung der Bautätigkeit über 
das gegenwärtige Ausmaß hinaus herbeiführen 

will, so hat es keinen Zweck, Vorschüsse auf spätes 
Erträgnisse der Hauszinssteuer zu geben, da I" 
dann die Lücke später eintritt, sondern es müssch 
Mittel nnd Wege gefunden werden, um den f"/ 
den Wohnungsbau bestimmten Teil der Hauszins 
steuer zu strecken. Das i st die Kernfrage 
des ganzen Problems. Über das weites 
Wesentliche der Angelegenheit sollte eigentlich 
Klarheit bestehen: daß vom Reich znr Verfügung 
gestellte erhebliche Mittel nicht nur im Siun einer 
Bekämpfung der augenblicklichen Wohnungsnot, 
sondern auch möglichst zu einer Gesundung ich 
serer Wohuungsvcrhältnisse überhaupt benüch 
werden müssen. Wenn also ein Programm ant 
gestellt werden soll, so beschränke mau sich nam 
Möglichkeit auf die Frage der Beschaffuug dieser 
notwendigen Mittel und schließe sich im übrige" 
möglichst an die vom Reich im Frühjahr er 
lasscncn Richtlinien an, die im großen unf 
ganzen durchaus Beifall gefunden haben, so da!! 
dann die Länder ihrerseits noch mit Ende diefte 
Jahres alle notwendigen Entschließungen treffe" 
können. Dann, aber nur dann wird es möglich 
sein, endlich einmal mit dem Widersinn zu brcchcn, 
daß die für die Bautätigkeit beste Zeit, der Früh' 
ling und Frühsommer, nutzlos verstreichen 
erst im Sommer mit der Bautätigkeit eingcsef" 
wird und diese nur zu eiuem Teil im gleiche" 
Jahr zu Eudc geführt werden kann.

Der internationale tVohnungs- unü Stäötebaukongreß in Wien 
14. bis 19. September 1§2ö.

K o n f e r e n z b e r i ch t.

er internationale Städtebaukongreß hatte sich 
dieses Jahr als Versammlungsort die Stadl 

Wien gewählt.
Zwei Hauptpunkte sollten Gegenstand der Be

ratungen sein:
-V. Die Untersuchung der Regelung des Boden

besitzes in den verschiedenen Ländern und 
der praktischen Ergebnisse, die sich damit bei 
der Stadt- und Landesplanung erzielen 
lassen.

8. Die rationelle Verteilung vom Einfamilien
haus uud Mehrfamilienhaus.

Zum ersten Punkte sollten alle Beziehungen be
sprochen werden, die sich zwischen Bodenbesitz und 
Stadt- und Landesplanung ergeben, d. h. im ein
zelnen, welche Rolle dem Eigentum, der Pacht und 
dem Erbbaurecht zukommt, und wie das für eine 

vernünftige Planung benötigte Land zweckmäßig 
beschafft werden soll, ob durch Privatverträgc 
oder Enteignung; und weiterhin, ob Grundstücke 
nmlegungen zweckmäßig und wie sie durchzuführe" 
seien; endlich, welche Beziehungen sich zwischen 
Bodenwert und Landesplanung ergeben.

Bei dem zweiten Punkte handelte es sich wcnigcj 
um die allgemeine Untersuchung über die Vorteils 
des Einfamilien- oder Mehrfamilienhauses, 
um die Bedeutung, die diese beiden Bauarten f"' 
die Stadt- uud Laudesplanuug haben, und die 
ziehung der W ohnnngsfrage zur Stadt- u>" 
Landesplanung überhaupt.

Es ist nicht uninteressant, einen kurzen Rückbl" 
auf die Entwicklung der Verhaudlungsthemcn r 
werfen, die sich diese jährlichen Städtebautagung^ 
bisher zum Gegenstand genommen haben. Wch' 
rend man sich bei den bisherigen Kongress^ 
hauptsächlich mit der Frage befaßte, ob eiu A" 
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Yachsen der Großstädte weiterhin gut zu 
heißen, und wie den: am zweckmäßigsten zu steuern 
sei, hat sich diese Frage inzwischen einwandfrei da
hin geklärt, daß das weitere Anwachsen und Zu- 
Wmnrenwachsen der Großstädte zu verurteilen, und 
daß in der Dezentralisation und Auflockerung die 
künftige Art der Großstadtentwickelung zu er
blicken ist. Lediglich darüber, ob die Trabanten
bildung in nächster Nähe der Großstadt, in wirt
schaftlichem Zusammenhang mit dieser, oder in 
einem Entfernnngsradius von ca. 30 Kilometer 
wit eigener wirtschaftlicher Entwickelung zu suchen 
sei, bestehen noch Meinungsverschiedenheiten.

Der diesjährige Städtcbaukongreß hat sich da
gegen die beiden obenerwähnten Fragen znm Ver
handlungsgegenstand genommen!

Es lagen folgende Vorbcrichte zur Bodeufrage 
gedruckt 'vor:

Oberstadtbaurat, Ingenieur Ernst He in, 
Wien: „Die Bodenpolitik der Gemeinde Wien"; 
llr. Ottokar Fierlingcr, Minister sür öffent- 
Arbeiten, Prag: „Die Bodenfrage in ihren Be
gehungen zum Städtebau in der tschechoslowa
kischen Republik"; Kap Ulrich, Minister des 
Innern, Dänemark: „Bodenerwerbnng für Zwecke 
des Städtebaues in Dänemark"; Arjö Harvia, 
Generalsekretär der Vereinigung der finnischen 
Landgemeinden: „Die Einteilung von Gemeinde
gründen für Bauzwecke in Finnland"; Dr. Robert 
Schmidt, Verbandsdirektor, Essen: „Das Bo
denrecht in Deutschland im Verhältnisse zu Städte
bau und Landesplanung"; Dr. H. H. Zisscler, 
Bürgermeister von ^Lehrte: „Der Kampf zwischen 
freiem Grundeigentum und planmäßiger Boden
wirtschaft"; Sir Theodore Chambers, Vor
sitzender der Gartenstadt Welwpn: „Schwierig
keiten des Städtebaues und der Landesplanung in 
Großbritannien"; Dr. Trooglevcr Fortnyn, 
Holland: „Die Bodenfrage in ihren Beziehungen 
zum Städtebau und zur Landesplanung in Hol
land"; Professor Cesare Chiodi, Stadtrat in 
Alailand: „Bodenbesitzverhältnisse und Städtebau 
in Italien"; Gustav Linden, Architekt Swedish 
Rohal Bnilding Board: „Bodenfrage nnd Städte
bau in Schweden"; Dr. Hans Bcrnoulli, 
Professor für Architektur, Basel: „Gruudbesitz und 
Ttadterwciterung in der Schweiz"; Dr. John 
P ölen, Präsident des Amerikanischen Städte- 
bauinstitnts: „Landesplanung nnd Städtebau in 
lhren Beziehungen zu den gegenwärtigen nnd künf- 
ügeu Bodenwerten in den Vereinigten Staaten"; 
Mank B. Williams, Ncwyork-City: „Das 
gesetzliche System in den Vereinigten Staaten und 
w seinen Beziehungen zum Städtebau"; Arturio 
^oria Hernaudez, Direktor der Compania 
Rladrilcna de Urbanizacion, Madrid: „Die Boden

frage in ihren Beziehungen zum Städtebau uud 
zur Landesplanung in Spanien".

Sowohl die Vorberichte als auch die außer
ordentlich lebhafte Diskussion zeigten, daß das 
Herausgreifen der Bodenfrage in bezug auf Städte
bau und Landesplanung notwendig zu allgemeinen 
Erörterungen über die Theorie des neuen Städte
baues führen muß.

So wuchs sich die Diskussion mehr oder weniger 
aus zu einem Bekenntnis für oder wider den neuen 
Städtebau und damit auch für oder Wider Neu
regelung der Bodenfrage in den einzelnen Ländern. 
Darüber hinaus wäre es freilich von Interesse 
und von großer Wichtigkeit gewesen, in Rede und 
Gegenrede gerade die praktischen Durchführungs
möglichkeiten zu klären.

Insbesondere die Untersuchungen von Dr. 
Schmidt-Essen über das Bodenrecht in Deutsch
land im Verhältnis zu Städtebau und Landes
planung, und von Dr. Zisseler-Lehrte über den 
Kampf zwischen freiem Grundeigentum und plan
mäßiger Bodenwirtschaft lieferten hierzu hervor
ragendes Material.

Die in diesen beiden Berichten und selbstver
ständlich auch die in den Berückten aus den an
deren Ländern niedergelegtcn Punkte hätten klar 
und deutlich reiheumäßig zur Diskussion gestellt 
werden sollen, und man hätte so jeden Redner- 
zwingen können, zum Thema zu sprechen.

Ein solcher Versuch von Dr. Schmidt-Essen 
scheiterte bedauerlicher Weise. Er stellte zu Be- 
giun der Diskussion drei Fragen auf und bean
tragte, daß jeder Redner sich dazu äußern sollte, 
nämlich:

I. Von welchem Zeitpunkt an soll die Klassifi
zierung des Bodens aus die Landbewirt- 
schaftung Einfluß haben?

II. Soll eine Enteignung durch die Gemeinde 
oder den Staat erfolgen? In Form: einer 
Vermittlerrolle? oder soll das Ganze in der 
öffentlichen Hand bleiben?

III. Zeigt sich durch alle diese Erscheinungen ein 
Übergang von der Individualisierung des 
Bodens zur Vergesellschaftung? und ist diese 
letzte zweckmäßiger?

In höchst unverständiger Weise wurde einer 
solchen Festlegung der Tiskussionspunkte von 
Einzelnen widersprochen. Wenn diese Herren 
die erwähnten Vorberichte genauer gelesen hätten, 
dann hätten sie beispielsweise in der ausgezeich
neten Studie Dr. Zisselers genügend Anknüpfungs
punkte gefunden, um über die schonende Behand
lung „der bestehenden Rechtsbegriffe", die ihnen 
anscheinend sehr am Herzen lag, zur Sache sprechen 
zu können. Abgesehen von dieser ganz unverstän
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digen Opposition gegen sachliche Diskutierung ergab 
sich, im großen gesehen, eine fast einstimmige Ent
scheidung für die V e r st ä r k u n g des Ent
eignungsrechtes im Interesse einer ge
sunden und vorausfchauenden Stadt- und Landes
planung, da in fast sämtlichen Staaten der Grund 
und Boden in Privatbesitz ist, mit Ausnahme 
Schwedens und Finnlands, wo er sich zum größten 
Teil in der öffentlichen Hand befindet.

Leider muß man auch in Deutschland mit dieser 
Tatsache des Privatbesitzes rechnen. Das einfachste 
Mittel, sich den nötigen Einfluß und dem Bebau
ungsplan die Durchführbarkeit zu sichern, wäre ja 
nun, daß sich die Gemeinden den nötigen Grund
besitz selbst käuflich erwerben. Da dies jedoch aus 
den verschiedensten Gründen häufig nicht möglich 
ist, müssen Mittel und Wege zum öffentlichen Er
werb gesucht und gefunden werden.

Dr. Schmidt-Essen sprach für die Zonenenteig- 
nung. Dr. Zisseler warnte vor Übersteigerung der 
Enteignungswünsche und besonders vor dem all
gemeinen Enteignungsrecht, er will das Ent
eignungsrecht indieStellunghinterdeu 
Bebauungsplan gerückt wissen, d. h. es soll 
nur da enteignet werden, wo in nächster Zeit ge
baut werden soll, d. h. nur das eigentliche „Neu
bauland". Störung der Landwirtschaft in ihrer 
selbständigen Ausnutzung des Bodens sei möglichst 
zu vermeiden, da nur der private Wille die höchst
mögliche Ausnutzung gewährleiste. Er verspreche 
sich von einer Ausdehnung des Enteignungsrechtes 
auf den gesamten Grund und Boden keine För
derung des neuen Städtebaues. Sehr beachtlich ist 
auch sein Hinweis auf die Nutzungsangaben der 
Flächenaufteilungspläne! Er bezweifelt, daß die 
Angabe der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 
auch tatsächlich befolgt werden würde, und befürch
tet, daß hier aus Vorteilserwägungen Ödland ent
stehen kann.

Dies Bedenken berührt die Frage der Offen- 
legung der Flächenaufteilungs- 
Pläne. Es ist nicht einzusehen, warum ein Ge
biet, das auf brauchbarem Boden bisher landwirt
schaftlich ausgenutzt worden ist, nur deswegen 
brach liegen bleiben soll, weil in der Nähe Be
bauung entstehen könnte. Gerade wenn der 
Flächenaufteilungsplan klar und deutlich zeigt, wie 
weit die Bebauung geht, wird das von ihr nicht 
bedrohte Gelände stets hochwertiges Landwirt
schaftsgebiet bleiben, denn es ist eine Tatsache, daß 
gerade Acker- und Gartenland in der Nähe der 
Großstädte besonders gesucht ist. Etwas anderes 
ist es bei den für Bauzwecke vorgesehenen Ge
bieten. Hier könnte die mit Sicherheit erwartete 
Wertsteigerung die landwirtschaftliche Ausnutzung 
unrentabel erscheinen lassen. Dies Für und Wider 
wäre auch hier mit einem Schlage zu beseitigen, 

wenn sich der Grund und Boden in der öffentlichen 
Hand befinden würde.

Der Hinweis Dr. Schmidt's auf das alte germa
nische Recht, nach dem die Ortsinsassen das gemein
schaftliche Anrecht am Weichbild (Almende) hatten, 
gibt zu denken. Man kann nicht sagen, daß das 
später eiugeführte römische Recht des freien Eigen
tums über den Grund und Boden uns ideale Zm 
stände für unsere Wirtschaftsentwickclung beschert 
hat. Wir sehen, wie dieses freie Berfügnngsrccht 
in mühevoller und stückweiser Gesetzgebung bis 
heute mehr uud mehr cingcschräukt worden ist mit 
dem Endergebnis, daß man allgemein die Wir- 
kungslosigkeit dieser Einzelbestimmungen einzu
sehen beginnt und an Stelle dieser vielen Einzel
einschränkungen ein neues zusammenhängendes 
und logisches Bodenrecht fordert.

Vielleicht liegt der gesunde Weg hier so, daß 
man bezüglich Enteignung einen besonderen Unter
schied machen muß zwischen landwirtschaftlich ge
nutztem Gebiet und dem von städtischer und in
dustrieller Entwickelung erfaßten Gelände.

„Der Wert des landwirtschaftlichen 
Grundes ist die Kapitalisation seines Erträgnisses, 
und dieses wird von dem ihn bewohnenden Indi
viduum geschaffen. Unter dem System des Pri
vatbesitzes und der Spekulation wird der Wert und 
das Einkommen des st äd t i s ch e n Bodens keines
falls geschaffen, sondern einfach nur von dem, 
der ihn besitzt, gefunden*).

In diesem Zusammenhang ist es durchaus folge
richtig, weun die englischen Gartenstadtvertreter 
Mr. R. Unwin, Sir Th. Chambers und Mr. Pur- 
dom verlangten, daß für einheitliche, besondere 
Unternehmungen, wie Garten- oder Trabanten
städte, das gesamte, für den Umfang des Projektes 
vorgesehene Areal in der öffentlichen Hand sein soll-

Eine genaue Übersicht über das Resultat dieser 
Besprechung der Bodenfrage wird erst der aus
führliche Konferenzbericht ergeben. Es konnten 
hier nur einige Gesichtspunkte gestreift werden- 
So viel ist jedoch allgemein zu sagen, daß aus den 
Berichten sämtlicher Länder hervorgeht, daß über
all die Bodenfrage für die Entwickelung des Städte
baues große Hindernisse bietet, und daß fast in alle!' 
Ländern ähnliche Maßnahmen zur Klärung dieses 
Problemes ergriffen worden sind und für die Zu
kunft erwogen werden. Diese Maßnahmen sind:

1. Aufstellung von Flächenaufteilungsplänen 
mit Festlegung von Flächennntznngen, Ver
kehrsbändern und Bauzonen.

2. Umlegungs- und Enteignungsgesehc.
3. Zwangstausch an Stelle von Enteignungen.

Aus dem Bericht von Or. John Nolen, President 
of American City Planning Institute.
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4. Bodenwert- oder Wertzuwachssteuern.
5. Erbbau und Erbpacht,
6. Beseitigung der Bodenspekulation.
7. Geläudeankauf durch die Gemeinden.
8. Gründung von Garten- oder Trabanten

städten.
Der zweite Verhandlungsgegenstand des Kon

gresses war die Frage, welche Bedeutung der Ver
seilung von Einfamilien- und Mehrfamilienhaus 
in Bezug auf Städte- und Landesplanung zu- 
kommt. Zu dieser Frage, die auch nur au zivei 
Halbtagen (15. September, nachmittags, und 
16. September, vormittags) behandelt wurde, 
lagen zwölf Referate vor, und zwar: Ingenieur 
Dr. Frauz Musil, Stadtbaudircktor, Wieu: 
„Wohn- und Verkchrsverhältuisse in ihrer gegen
seitigen Abhängigkeit"; Architekt Alois Kubi- 
eek, Tschechoslowakei: „Heimstätten in der 
Tschechoslowakei"; F. M. Elgood, Vorsitzender 
des National Housing and Town Planning Coun- 
cil-London: „Einfamilienhaus oder Stockwerk- 
wohnhaus iu England"; A. Bjerre, C. E. 
Städtebaudepartement der Stadt Kopenhagen: 
„Die Entwicklung in den größeren Städten Däne
marks"; Birger Brunila, Städtebauarchitekt, 
Helsiugfors: „Einfamilienhaus und Mehrfamilien
haus in Finnland"; Henri Sellier, Bürger- 
Meister von Suresnes: „Die Verteilung von Ein- 
Mmilienhaus und Mehrfamilienhaus im Seine- 
departement"; G. Benoit-Levy, Direktor 
der Gartenstadtgesellschaft, Frankreich: „Der gegen
wärtige Stand der Wohnungsfrage in Frankreich"; 
Adolf Muesmann, Professor der technischen 
Hochschule in Dresden: „Kleinhaus und Großhaus 
Und ihre Bedeutung" für den Stadtorganismus"; 
H. van der Kaa, Chef der staatlichen Woh- 
Mlngsiuspcktiou, Holland: „Das Einfamilienhaus 
und seine Möglichkeiten iu Holland"; Pros. Cesare 
Albertini, Chef der technischen Abteilung der 
Stadt Mailand: „Die Verteilung der Wohnungen 
Und die Vorschriften, welche sich aus Straßen be
ziehen"; Frederico Lopez-Valencia, Ar- 
deitsministerium, Madrid: „Einfamilienhaus uud 
Mehrfamilienhaus in Spanien"; Henry W r i g h t, 
American Inst, of Architects: „Einfamilienhaus 
Und Mehrfamilienhaus in den Vereinigten 
Staaten. Einige Leitgedanken".

Das ausgezeichnete Referat von Prof. M ues - 
Wann-Tresden brächte die einzigen greifbaren 
^orschläge für die Auswirkungen der einen oder 
"er anderen Bauweise im Städtebau.

So stellt er, auf der Untersuchung Serinis 
fußend, fest, daß „bei Verlangen nach größeren 
Freiflächen, als sie die (sogenannten) reinen Be
lichtungsflächen ergeben, der Umfang unserer 
Stadterweiterungsgebiete mit der Zunahme der 
Stockwerkszahl keine wesentliche Entlastung er
fährt", und beweist weiter durch Errechnungen, 
daß die „Verlängerung der Wege durch die Klein
haus- und Einfamilienhausbauweise gegenüber 
den Vorzügen einer solchen Ansiedlung unerheblich 
ist".

Die starke Betonung der offenen Bauweise mit 
größerer Landzulage haben dem Ge
danken der Auflockerung der Großstädte durch 
Einfamilienhäuser sehr geschadet. Nur der Ein- 
samilieureihenhausbau und geringe Gartenland- 
Zuteilnng sei geeignet, Stadterweite
rung und Eins am ilienhausbau mit
einander in Einklang zu setzen.

Durch die Verwendung des Einfamilienhauses 
erniedrigt sich zwar die Bodenrente, die Erschlie
ßungen gehen jedoch schneller vor sich und verteilen 
sich gleichzeitig über ein größeres Gebiet und lassen 
so mehr Grundbesitzer und diese auch schneller am 
Bodenwert profitieren.

Die konzentrische Stadtbildung sei schuld an zu 
hohen Bodenpreisen und Wertsteigerung infolge 
der damit verbundenen Zusammenballung. Rich
tiger sei dezentrale Stadtentwickelung, bei der ge
rade das Einfamilienhaus eine vernünftige De
zentralisation durch Trabantenbildung ermögliche. 
Diese Art weise dem Einfamilien
haus undde in KleinhausdieGebiete 
des billigen Bodens z u. Außerdem lockt 
das Einfamilienhaus das Sparkapital des Volkes 
au und trägt so mit dazn bei, die heute notwendige 
Wohnungsvermehrung zu begünstigen.

So führt die Frage, ob Einfamilienhaus oder 
Mehrfamilienhaus, ebenfalls zur Frage der Boden
wertbildung.

Und zusammenfassend kann man sagen, daß 
selbstverständlich eine rein theoretische und, 
wenn man so sagen darf, objektive Erörte
rung, welche Form der Städteerweiterung und 
welche Form der Wohnung zweckmäßig und 
richtig sei, gar nicht möglich ist ohne die Er
kenntnis von der Mangelhaftigkeit des be
stehenden Zustandes im Städtebau, mit seinen 
schweren, sozialen und ethischen Schäden, ohne das 
Gefühl für die in den neuen Forderungen sich aus
drückende Sehnsucht nach Menschlichkeit und ohne 
den entscheidenden Willen zur verbessernden Tat.
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Abb. I. Der Wiener Volkswohnungspalast „Am Fuchsenfeld", XII Bezirk, 
liberbauung der Rizygasse. Arch. Schmid und Aichinger.

Abb. 2. Der Wiener Volkswohnungspalast „Am Fuchsenfeld". 
Einblick in die Neuwallgasse. Arch. Schmid und Aichinger.
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Wohnungs- und Siedlungs
probleme der Stadt Wien.

Den Teilnehmern des Kongresses war 
in Wien Gelegenheit gegeben, die neuen 
Wohnnngsbaulen der Stadt kennen zu lerneu. 
Die hier zu machenden Beobachtungen waren in 
erster Linie nach der wohnungspolitischen Seite 
hin bemerkenswert.

Es ist bereits mehrfach in die Öffentlichkeit 
gedrungen, daß die Gemeinde Wien ein 
großzügiges Wohnungsbauprogramm iu den 
letzten Jahren zur Durchführung gebracht hat. 
Nachdem man bis 1923 cirka 7000 Woh
nungen geschaffen hatte, faßte man am 21. 9. 23 
den bekannten Beschluß zur Erbauung von 
25 000 Wohnnngen. Dieses Programm, das 
auf 5 Jahre verteilt werden sollte, wird aber 
bereits Ende des nächsten Jahres 1927 voll
kommen abgewickelt sein. Schon daraus geht 
hervor, daß hier — zum mindesten in organisa
torischer Beziehung — eine beachtliche Leistung 
vorliegt. Die Gemeinde Wien hat allerdings zur 
Turchsührung dieses Programms nicht eine 
einzige Baustelle gewählt, um dort etwa eine 
Garten- oder Trabantenstadt zu errichten, sondern 
sie hat die gerade zur Verfügung stehenden 
Flächen — es kommen Hier 151 verschiedene Bau
stellen in Frage*) — im engeren Stadtgebiet aus
gewählt, und sie hat diese Baustellen, wie eben
falls bereits in die Öffentlichkeit gedrungen ist, 
überwiegend mit größeren Mehrfamilienhaus
blocks (Stockwerkswohnungcu) besetzt, die häufig 
als geschlossene Wohnhöfe mit besonderer Er
höhung einzelner Teile ausgebildet sind, so daß 
sich bereits der Begriff einer besonderen Wiener 
Bauweise in diesem Zusammenhang heraus
gebildet hat.

Es ist für jedeu Fremden zunächst eine auf
fallende Tatsache, daß die überwiegende Mehrzahl 
aller neuen Wohnungen Wiens in solchen „Polks- 
wohnungspalästen" untergebracht sind, während 
nur ein geringer Teil — etwa 3880 Wohnungen 
— im Einfamilienhaus errichtet wurde. Diese 
Tatsache wurde denn auch im Verlaufe des Kon
gresses mehrfach zum Gegenstand des Angriffes 
wch der Verteidigung, wobei der Angriff — aus 
Höflichkeitsgründen — weniger von den aus
wärtigen Gästen, als von einer einheimischen 
Gruppe ausging.

Tie Gemeinde Wien verteidigt sich in ihren 
Truckschriften gegen solche Angriffe mit ver-

ch von diesen sind 28 Flachsiedlungen mit ca. 3880 
Wohnungen und 123 Hochbau-Stellen mit ca. 28 000 
Wohnungen. Und von diesen 123 sind 39 Stellen mit 
einer geringeren Anzahl als 100 Wohnungen, 85 Stellen 
sfät einer Anzahl von 100—500 Wohnungen uno 
0 Stellen mit einer Anzahl von 500—2000 Wohnungen 

schicdcneu Beweisgründen. Die Bevorzugung 
des Mehrfamilienhauses war nach ihrer Ansicht 
notwendig

1. aus Maugel an Boden,
2. um die verfügbaren Mittel auf das spar

samste zu verwenden,
3. um der Wohnungsnot rasch abzuhelfen,
4. infolge der allgemeinen Armut der östlichen 

Länder und der wirtschaftlichen Schwäche des 
Arbeiters und Angestellten, besonders in 
Deutsch-Österreich,

5. wegen Mangels an technisch hochwertigen 
Verkehrsmitteln.

6. wegen allgemeiner Hemmung der Ent
wicklung Wiens als alter Festungsstadt.

Hierzu ist zu sagen, daß ein Mangel an 
Bodenfläche nicht der lHrund gewesen sein kann, 
da zweifellos der Gemeinde Wien Bauland in aus
reichendem Maße zur Verfügung steht, wie auch 
mehrere einheimische Diskussionsredner be
stätigten. Nach dem Stand Ende 1925 besitzt die 
Gemeinde Wien — allerdings in den einzelnen 
Bezirken verstreut — im ganzen 6681,37 lla.

Der Einwaud, daß rasche Hilfe nötig war, ist 
schon stichhaltiger. Es ist der Stadt Wien 
zweifellos gelungen, durch Rationalisierung und 
Zusammenfassung eine wesentliche Beschleunigung 
des Bauvorganges zu bewirken.

Durch die mehr im engeren Stadtbezirk ge
legenen Baustellen ist zweifellos der Vorzug ge
geben, daß die Verkehrswege zu diefen Baustellen 
kurz sind. Richtig ist auch der Einwand, daß zur 
Anlage einer Gartenvorstadt zweifellos günstige, 
technisch hochwertige Verkehrsmittel zur Ver
fügung stehen müssen, um bei den heutigen 
Bodenpreisverhältnisscn ein Gelände hierfür zu 
sichern, dessen Preis die Durchführung im Flach
bau ermöglicht, und daß solche Verkehrsmittel in 
Wien nicht zur Verfügung standen. Eine wirt
schaftlich selbständige Trabantenstadt durch Unr
und Ansiedlung von Industrie zu bilden, wäre an 
der außerordentlich schwierigen Lage der öster
reichischen Wirtschaft gescheitert. Wenn auch das 
zur Verfügung stehende Straßennetz mit seinen 
ausgebauten Leitungen für Gas, Wasser,elektrisches 
Licht und Kanalisation kein besonders schönes ist, so 
stellen doch diese Werte ein Kapital dar, welches bei 
der sofortigen Behebung der Wohnungsnot mit 
den verfügbaren Mitteln nicht außer Acht gelassen 
werden konnte. Ebenso ist als Grund für die 
Anwendung der Stockwerkswohnung nicht von 
der Hand zu Weisen, daß Wien sich als alte 
Festungsstadt sehr schlecht entwickelt hat. Es war 
natürlich mit Aufhebung der Festungswälle noch 
nicht die Möglichkeit zu einer plötzlichen, weit
räumigen Entwicklung im Sinn eines neuzeitlichen 
Städtebaues gegeben, sondern diese mußte aus
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Abb. 3. Grundriß eines Unternehmer-Miethauses der Vorkriegszeit mit indirekt 
belichteten und^belüfteten „Gangküchen" und aneinandergereihlen,'gemeinsamen Aborten.

wirtschaftlichen 
Gründen in lang
samem Übergang 
gesucht werden. 
Ob Unterlassungs
sünden der Stad; 
Wien in dieser 
Richtung seit 1860 
vorliegeu,soll hier 
nicht untersucht 
werden. Auf die 
Erwähnung der 
allgem. wirtschaft
lichen Schwäche 
des Arbeiters und 
Angestellten in den 
östlichen Ländern 
kann man nur er
widern, daß diese 
an sich bedauer
liche Tatsache wohl 
die Kleinstwoh- 
nung von 38 qm 
Wohnfläche mit 
Küche und Stube 
begründet, aber 
keineswegs eine
Kleinstwohnung 

im 5. Geschoß 
einer solchen
Mietskaserne 

rechtfertigt. Viel
mehr ist der sprin
gende Punkt dieser 
ganzen Erörte-

seierpier
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der, daß für den 
wirtschaftlich 

schwachenArbciter 
und Angestellten 
eine Wohnung in 
Frage kommt, die 
mit einer Wohn
fläche von 38 bis 
45 gm schwer im 
Einfamilienhaus 
erstellt werden 
kann. Es ist klar, 
daß man eine au
genblickliche Ver- 
billigung erzielt, 
wenn man solche 
Kleinstwohnungen 
in Mehrgeschoß - 
Häusern an vor
handenen Stra
ßen unterbringt, 
es ist hierbei aber 
zu berücksichtigen, 
daß man für die 

grundsätzliche
Kosten- und Zin
senberechnung das 
durch Anlage der 
Straße mit allen 
Versorgungslei

tungen investierte 
Kapital in Anrech
nungbringen muß- 
Oder mit anderen 
Worten, mau kann- - Abb. 4. Gegenüberstellung einer Vorkriegs-Blockbebauung in einem inneren .

rungen doch wohl Stadtbezirk mit einer neuen Blockbebauung in einem äußeren Stadtbezirk, diese Form der
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Wohnungserstellung als 
Notstandsmaßnahme gel
ten lassen, sie wird aber 
niemals dem Ideal einer 
vernünftigen Bauweise und 

Stadtentwickluug ent
sprechen. Weiterhin ist nicht 
zu verstehen, warum diese 
Kleinstwohnungen in so 
großen Blocks mit zen
traler Zusammenfassung 
angelegt wurden. Durch 
die Bcrechuung von Se- 
rini ist festgestellt, daß 
eine Verbillignng für den 
Wohnungsbau nur bis 
zum dritten Vollgeschoß 
cintritt, daß alle darüber- 
liegenden Geschosse, also 
schon das vierte Voll- 
geschoß, keine Verbillignng 
mehr bringen. Wir finden 
aber als Mindesthöhe der 
Wiener Volkswohnungs
Paläste vier Vollgeschossc, 
als Normalhöhe fünf Voll- 
geschossc mit Aufhöhungen 
bis zu sechs und sieben 
Vollgeschossen.

Es ist trotz alles Ver
ständnisses, das man für 
die besondere. Lage Wiens 
aufzubringen gewillt ist, 
nicht einfach aus dem 
Zwang verschiedener Be
dingungen zu erklären, daß 
man zu solchen Volkswoh- 
unngspalästen kam, viel
mehr scheinen hierfür doch 
noch andere Gesichtspunkte 
maßgebend gewesen zu 
sein; wir möchten sie als 
Wiener Imponderabilien 
bezeichnen. Der Wiener 
Architekt Dr. I. Frank 
bespricht in einem dies
jährigen Heft der öster
reichischen Zeitschrift „Der 
Aufban" diese Mietswoh- 
nnngspaläste und berichtet 
folgende Definition des 
Wortes Palast, die er im 
Vrockhaus gefunden hat: 
„Der Palast ist ein zum 
friedlichen Besitz für Für
sten und Herren bestimm
tes Bauwerk — in Zeiten 
eines schlichten Bürger-

tums entstanden keine Pa
läste —. In Wien 
nennt man Paläste 
sogar solche große 
M i e t h ä n s e r, i n w e l- 
chcn nur ciu Ge
schoß für den Be
sitzer künstlerisch 
ausgestattet i st." Das 
stete Bild einer engen 
Fcstungsstadt mit hohen 
Geschoßzahlen auf der 
einen Seite und das Vor
handensein vieler Adels- 
nnd Fürstcnpaläste anf der 
anderen Seite haben an
scheinend diesen Begriff 
volkstümlich gemacht, und 
man verwendet nun frei
gebig dasselbe Wort für 
die Mietkasernen der Ge
meinde.

Die Verbilligung der 
Wohnungsherstellung durch 
Errichtung in Mehrfami
lienhäuser dürste vou der 
Gemeinde Wien eigentlich 
nicht als Begründung an
geführt werden, denn die 
wirksamste nnd wichtigste 
Folge lästiger Bauher- 
stcllung. die Herabdrückung 
des Mietzinses, spielt in 
Wien keine Rolle. Wir 
haben in Wien eine fast 
vollständige Sozialisierung 
des Hausbentzes. Es wird 

einschließlich Wohnbau- 
steuer und Betriebskosten 
des Hauses durchschnittlich 
ein Betrag von sechs bis 
acht Schilling für die 
Wohnung als monatliche 
Miete erhoben (1 Schilling 
— 0,60 Die Gemeinde 
verzichtet sonach auf jede 
Verzinsung für das von ihr 
aufgewendete Baukapital. 
Die Mittel zu diesem Bau
kapital fließen aus der so

genannten Wohnbau- 
steuer. „Diese ist nach der

„ Größe der Wohnung fest- 
">1- --»e, s" gestellt, schont die kleinen

Wohnungen und zieht die 
Abb. 5. Drei Stockwerks-Wohnungsgrundrisse, wie Besitzer der größeren Woh- 
sie von der Gemeinde Wien in ihren neuen Volks- nungen und Luxuswoh- 

wohnhäusern^angelegt werden. nungen kräftiger heran.
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Abb. 6. Siedlung „am Wasserturm" in Wien. Die Siedlung enthält 190 Wohnungen 
in Einfamilien-Reihenhäusern. Arch. Franz Schuster und Franz Schacher!.

Abb. 7. Siedlung „am Wasserturm" in Wien. 
Obergeschohgrundriß, Type Is. Maßstab 1:100.
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Abb. 9. Siedlung „am Wasserturm" in Wien: Blick aus Wohnraum 
in den Garten, Type ls.
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Abb. lO. Siedlung „am Wasserturm" in Wien: Laubengang, Type In.

Abb. 11. Siedlung „am Wasserturm" in Wien: Eßraum, Type la.
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Abb. 12. „Siedlung am Wasserturm" in Wien: Gartenansicht, Type la.
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Abb. 13. Siedlung „amMasserturm" in Wien: Küche, Type l s.

Ter gesamte Steuerertrag ist für 1926 auf 
34 150 000 Schilling (20 490 000 ver
anschlagt. Das ist Vk der Hausziusstcucr der 
Vorkriegszeit und etwa 6^9 des gesamteu Bor
kriegszinses in Gold gerechnet. Die Steuer ist 
eine ausschließliche Zwecksteuer und wird nur für 
Wohnungsfürsorge verwendet."*)  Ter Ertrag 
der Wohnbausteuer ist jedoch als einzige Geld
quelle nicht ausreichend. Im Ver- 
lvaltungsjahr 1925 wurden für Bauten rund 
96 000 000 Schilling ausgegcben. Als bedenklich 
Wuß man es bezeichnen, wenn hier nicht nur 
Drittel der Wohnbausteuer, sondern solche aus 
andern Steuern zinslos verbaut werden. Zo- 
kange wir die allgemeine Zinsrechnung haben, 
Muß solche „Sünderlösung" für die Wohnungs- 
^virtschaft zu wirtschaftlichen Erschütterungen 
führen.

*) Aus der Schrift „Die sozialdemokratische Gemeinde
verwaltung in Wien" von Danneberg.

Die niedrigen Mieten werden damit be
gründet, daß der Arbeiter und Angestellte nicht in 
der Lage sei, eine höhere Miete zu zahlen, und 
hwn behauptet, daß fiir die von Privater Bau
tätigkeit im freien Verkehr hergestellten Klein
wohnungen ein Mietzins gefordert werden würde, 
der etwa 60 des heutigen Lohnes eines Ar

beiters ausmachte. Nun bezieht aber nach der 
Auskunft der Gemeindeverwaltung selbst ein 
Straßenarbeiter einen Monatslohn von 153,5 bis 
271,0 Schilling, ein Amtsgehilfe einen solchen 
von 173,5 bis 333,5 Schilling. Ein Mietzins von 
7 Tchilling stellt demnach etwa des Äufangs- 
gehaltes eines Wiener Straßenarbeiters dar.

Nach unseren deutschen Begriffen entspricht 
dies Verhältnis zwischen Miete und Gesamt
einkommen nicht den natürlichen Verhältnissen, 
da wir immerhin mit der Aufwendung von */«  
bis des Lohnes für die Wohnung rechnen. 
Man kann also sagen, daß in Wien 
grundsätzlich kein Versuch zur Aus
gleichung der Miete an die tatsäch- 
lichen wirtschaftlichen Verhält
nisse gemacht worden ist. Tns End
ergebnis bleibt abzuwarten.

Jedenfalls ist zuzugeben: Die Wohuungsver- 
hältnisse in Wien waren vor dem Kriege schlecht, 
unvergleichlich viel schlechter als in jeder 
Stadt Deutschlands. Zum Vergleich ist hier eine 
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Abbildung eines typischen Unternehmergrund
risses der Vorkriegszeit für Kleinwohnungen von 
ca. 30 gm Wohnfläche gegen (Abb. 3), ebenso 
ein Beispiel typischer Blockbebauung in der 
inneren Stadt Wiens aus der Vorkriegszeit und 
darunter ein Beispiel neuer Blockbebauung aus 
der Bautätigkeit der Gemeinde (Abb. 4).

Während der Unternehmer vor dem Krieg mit 
einer Blockverbauung von etwa 80 U? rechnen 
konnte, zeigen die neuen Wohnhöfe nur eine Ver
dauung von 30—50^. Wir haben also hier 
immerhin die sehr wesentliche Verbesserung festzn- 
stellen, daß man neuerdings wenigstens einen 
richtigen Hof, meist sogar gärtnerisch ausgestaltet, 
anlegt.

Die neuen Wohnungsgrößen: „In 
den Gemeindehäusern kommen im allgemeinen 
2 Wohnungsgrößen zur Ausführung. Die 
kleinere, fast 75 v. H. aller Wohnungen um
fassende Type hat auf wenigstens 38 gm nutz
barer Wohnfläche einen kleine,i Vorraum, Abort, 
Wohnküche und ein Zimmer. Die. größere, etwa 
25 v. H. umfassende Wohnung weist 48 gm 
Bodenfläche auf und hat außer dem Zimmer noch 
eine Schlafkammer. Vereinzelt ergeben sich aus 
der Grundrißlösung auch etwas größere Woh
nungen, mit 2 Zimmern, aber auch solche Rest
flächen, wo eine ganze Wohnung nicht mehr unter
gebracht werden kann, jedoch ein brauchbarer 
Wohnraum mit Vorraum, Abort, Wasserleitung 
und Gasrechaud. Solche Einzimmer-Wohnungen 
sind sehr begehrt von alleinstehenden Personen, 
die sonst auf Untermiete angewiesen wären.

Die in Wien ausgeführten Wohnungs
größen werden von Besuchern aus den reicheren, 
westlichen Staaten hänfig für auffallend klein 
empfunden. Sie müssen aber aus den besonderen 
Wiener Verhältnissen heraus beurteilt werden, die 
auch schon vor dem Krieg den Vergleich mit west
lichen Ländern nicht aushalten. Sicher ist, daß 
die Wohnungen durch gemeinsame Einrichtungen 
(Gartenhöfe, Kindergarten, Kinderhorte, Bäder, 
Terrassen, Balköne, maschinell eingerichtete Wohn
küchen usw.) ergänzt werden, in ihrer Aus
stattung den älteren, privat geschaffenen weit 
überlegen sind und sich größter Beliebtheit er- 
sreuen.

Wie groß die Leistung der Gemeinde für die 
arbeitenden Klassen ist, wenn sie solche Woh
nungen schafft, wird dem Beurteilenden noch 
deutlicher werden nach Kenntnisnahme der hier
für zu zählende,, niedrigen Mietzinse."

Soweit die Gemeinde Wien selbst in ihrer 
Schrift „Die Wohnungspolitik der Gemeinde 
Wien!" —

In d e r Ab b. 5 s i n d d i e f ü r dieNe u- 
bauten der Gemeinde jetzt haupt
sächlich zur Berweudung kommen

den T y p c n g r u n d r i s s e gezeigt. Gegen 
die Kleinheit der Wohnungen wird weniger cin- 
zuwenden sein, als gegen grundrißliche Einzel
heiten. So ist die Anordnung des Aborts in 
den beiden größeren Grundrissen nach unseren 
dentschcn Begriffen recht bedenklich. Die man
gelnde Onerliistung ist ebenfalls bedenklich, wird 
aber bei diesen Klcinst-Wohnungen schwer zn 
beheben sein.

Im Grunde ist die Lösnng dieser Kleinst-Woh- 
nungen an sich schwer und wird im Sinne einer 
vernünftigen Wohnweise und Wohnkultur nie
mals zu einwandfreien Ergebnissen führen. Es 
sei hier nur daran erinnert, daß die Kinder
anzahl sich gewöhnlich nach dem zur Verfügung 
stehenden Wohnraum reguliert. Der Gedanke des 
Wohnungswechsels bei Vermehrung der Kinder
zahl ist Praktisch unbrauchbar, bcsouders im 
Hinblick auf die hohe Anzahl von 75 solcher 
kleinen Wohnungen, das bedeutet: auf etwa 
30 000 Wohuungen sind in den letzten Jahren 
in Wien 22 500 solcher Wohnungen gebaut 
worden. Wo sind die größeren Wohnungen, in 
die hinein gewechselt werden könnte?

Über die Mictbildung wurde vorhin ge
sprochen.

Die Leistung der Gemeinde Wien für die 
arbeitenden Klassen ist groß und soll nicht ver
kannt werden. Vielleicht ist nur der Hebel nicht 
an der richtigen Stelle angesetzt. Über Wirt
schaftsgesetze wird sich auch Wien nicht hinweg 
setzen können.

Von den wirtschaftlichen Erwägungen abgesehen, 
macht die Besichtigung aller Neubauten in Wien 
einen überwältigenden Eindruck. Es ist viel gear
beitet worden, und die Gemeinde hat sich in vor
bildlicher Weise der privaten Architcktcnschast bei 
der Durchführung bedient. Das Ergebnis ist — 
abgesehen von der Tatsache, daß eben meist 
Mehrfamilienhäuser mit hohen Stockswerkszahlen 
gebaut worden sind — gut. Die altbekannte 
Wiener Ausdruckskultur hat viele originelle 
architektonische Lösungen und dadurch jeder 
der großen Wohnhöfe gleichsam seinen be
sonderen charakteristischen Ausdruck gefunden. 
Alan mag bei vielen Lösungen den Eindruck der 
Gesuchthcit und zn starken Betonung haben, viel
leicht liegt aber hier der Fehler nicht bei den Archi
tekten, sondern in der grundlegenden Gesamt-Jdcc, 
diese Wohnhöfe zum formgcwordeueu Ausdruck der 
gemeindlichen Bautätigkeit zu machen.

Einer der größten Wohnhöfe ist der Fuchsen- 
feldhvf. Er enthält ca. 600 Wohnungen. Von 
seiner.Größenausdehuung und besonderen Lösung 
geben die beiden Abbildungen 1 und 2 Zeugnis.

Die Wiener Bautätigkeit hat zwei Gesichter. 
Das andere Gesicht, der Flachbau, tritt Wohl mit 
seiner Wohnungsanzahl merkbar zurück, darf 
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aber im Gesamtbild nicht vergessen werden, schon 
deswegen nicht, weil er zu den besten Hoffnnngen 
berechtigt.

Unter den 28 Flachsiedlungen greifen wir eine 
heraus: Die Siedlung „am Wasserturm". 
Sie ist von den Architekten Schuster und Schacher! 
erbaut und umfaßt 190 Wohnungen. „Diese 
Siedlung ist die einzige, die nicht auf genossen
schaftlicher Grundlage bant, sie nimmt insofern 
eine besondere Stellung ein, als die Häuser im 
Erbbaurecht einzeln verkauft werden mit einer An
zahlung von durchschnittlich einem Drittel der Ge- 
lamtkosten und Kreditgewährung für den Rest auf 
15 Jahre bei einer Verzinsung von 5 Das Ka
pital für den Bau der Häuser wurde von der Ge
meinde Wien zur Behebung der Wohnungsnot der 
Gemein-Wirtschaftlichen Siedlungs- und Baustoff
anstalt — Gesiba — als Treuhändern? zur Ver
fügung gestellt."*)

Wie zögernd die Wiener Bevölkerung an das 
Einfamilienhaus Herantritt, geht daraus hervor, 
daß hier in dieser Siedlung erst ein Ausstellungs
haus vollkommen eingerichtet werden mußte, um 
die Möglichkeit der Grundrißausnutznug zu zeigen.

In den Abbildungen 6—13 ist ein Typen
haus dieser Siedlung mit Grundrissen, Lage- 
Plänen, Innen- und Außenansicht gezeigt. 
In beachten ist die vorbildliche Grundriß
gestaltung nach dem Grundstück. Das ganze 
Haus hat ungefähr 270 abm umbauten Raumes, 
ist also verhältnismäßig klein und preiswert 
herzustellen.**) Auch die äußere Gestaltung 
ist vorbildlich. Die Gemeinde Wien hat mittels 
ihrer Gesellschaft „Gesiba" neue Wege beschnitten. 
Sie gründete diese Siedlung „am Wasser-

») aus „Die Siedlung ain Wasserturm" von Franz 
Schuster in Heft 8/9, 1926, des „Aufbau".

**) Wenn wir 1 ebm 22 rechnen, kostet dieses 
Haus ohne Nebenanlagen ca. 6000 ^ll. 

türm" als sogenannte „Heimbanhilfe der Ge
meinde Wien" und machte damit den Versuch, 
„die Wohnbautätigkeit und damit die Beseitigung 
der Wohnungsnot in Wien durch Verleihung von 
Einzelkrediten zu fördern. Nachdem die Gewäh
rung solcher Kredite für Bauvorhaben auf ge
trenntliegenden Bauparzellen mit gesonderter 
Baudnrchführung zn ganz verschiedenen Baukosten
summen für die gleiche Type geführt hatte, wurde 
die Errichtung der Bauten konzentriert. Dies er
gab naturgemäß eine wesentliche Kostenherab
setzung ttnd führte zu größerer Wirksamkeit der 
Aktion. Die Siedlung „am Wasserturm" ist die 
erste geschlossene Anlage, die von der „Gesiba" 
errichtet wird"*).

Man sieht, es sind auch andere Kräfte am Werk 
in Wien. Der Weg zum Eigenheim ist dort 
schwerer als anderswo. Immerhin ist zu wünschen, 
daß er trotzdem bald gefunden werde. Abgesehen 
von den sozialen und ethischen Gründen, aus denen 
dies gefordert werden muß, wäre es eine Sünde 
gegen die Wiener Landschaft, weiterhin 
mit „Wohnpalästen" in die Außengebiete vorzu- 
dringen. Die Tatkraft und Entschlossenheit, mit 
der die Gemeinde an die Behebung der Woh
nungsnot herangegangen ist, zeugt von der Er
kenntnis, daß die Wohnungs- und Siedlungsfrage 
das Kernproblem für Städte und Länder ge
worden ist.

Es ist zu wünschen, daß sich diese Tatkraft der 
Gemeinde Wien der Durchführung des Eigenheims 
annehmen möge, damit nicht nur die Wohnungs
not beseitigt, sondern in Wahrheit gesiedelt wird.

Verschiedene Aussagen maßgebender Wiener 
Persönlichkeiten während des Kongresses berechtigen 
zu der Annahme, daß man künftig das Ein
familienhaus mehr als bisher zu seinem Recht 
kommen lassen wird.

G. Schrocde r.

Wohnungsnot im oberschleßschen Jnöuftriebezirk unü Wege zur Behebung.
Von Ersten Bürgermeister a. D. Salomon, Geschäftsführer des Schles. Städtetages, Breslau.

ie Wohnungsnot, eine in der Nachkriegszeit 
allgemeine Erscheinung auch in den Sieger- 

staaten, nicht nur in dem zerstückelten und ver
kleinerten Deutschland, hat überall ein ver
schiedenes Gesicht. Im wesentlichen zurückgehend 
auf die Tatsache der Unmöglichkeit, in den Kriegs- 
lahren, wo der Hauptteil der arbeitsfähigen Be- 
bölkerung unter den Waffen im Felde stand, 
hauten auszuführen, und den weiteren Eindruck, 
f>.aß die großen Menschenverluste auch eine erheb
liche Verringerung des Wohnraumes bedingen 
Würden, finden wir nach Kriegsschluß, daß die 
letzte Annahme sich fast nirgends erfüllt und daß 
"ie Bevölkerungszunahme nach Rückkehr der 

Krieger, auch der Wunsch der inzwischen gereiften 
jungen Leute, ein eigenes Heim zu gründen, ein 
Wohnungsbedürfnis in einem Umfange schuf, 
dem alle Staaten zunächst ratlos gegenüber 
standen.

Deutschland hat Wohl das große Glück gehabt, 
daß die Tapferkeit seiner Krieger und die Geniali
tät seiner Feldherren deutschen Boden, mit Aus
nahme eines kleines Teiles Ostpreußens, von 
feindlichem Einfall und der damit verbundenen 
Zerstörung und Verwüstung verschont hat. Die 
Schäden, welche die Russen in Ostpreußen an
gerichtet haben, sind Wohl restlos noch in den 
Kriegsjahren behoben worden. Wir haben daher 
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in Deutschland nur eine Wohnungsnot, wie sie 
durch das Zurückbleiben der Bautätigkeit gegen
über der Vermehrung der Bevölkerung be
gründet ist.

Im übrigen Deutschland wurde unmittelbar 
nach Kriegsschluß mit aller Tatkraft an die Be
hebung dieses kulturell untragbaren Wohnungs
elends herangegangen. In Oberschlesien war 
dies leider nicht möglich: Die Habsucht der Polen 
nnd ihre Gier nach den Bodenschätzen Deutsch
oberschlesiens einerseits, der damit überein
stimmende Wunsch unserer Gegner, uns durch 
Raub unserer industriellen Hilfsmittel als 
Handelskonkurrenten noch weiter zu schwächen, 
hatte für Oberschlesien die unglückselige Bestim
mung im Bersailler Vertrage zur Folge, daß 
über die Zugehörigkeit dieses preußischen Landes
teiles erst eine Abstimmung entscheiden sollte, und 
daß bis zu dieser — und zur Sicherung einer 
unbeeinflußten Abstimmung — eine feindliche 
Besatzung in das Land gelegt wurde. Nach be
kannten Vorbildern im Westen haben auch in 
Oberschlesien die Franzosen, unsere ärgsten 
Feinde, den Löwenanteil der Besatzungstruppen 
gestellt und sich durch ihre einseitige Begünstigung 
der polnischen Wünsche und Bestrebungen und 
durch ihre ruchlose Behandlung der deutschen Be
völkerung ein Andenken geschaffen, das in den 
Herzen der Oberschlesier noch lange fortwirken 
wird. Unsere schncllebige Zeit denkt Wohl kaum 
noch an das bittere Unrecht und die schweren Ver
gewaltigungen, welche einer fleißigen, harmlosen 
Bevölkerung in Oberschlesien von den Franzosen 
angetan worden ist. Es ist nicht Aufgabe dieser 
Zeilen, ein Buch über Franzosen-Besatzungs- 
Methoden in Oberschlesien zu schreiben.

Wenn die Aufgabe dieser Besatzung die Siche
rung einer unbeeinflußten Abstimmung sein 
sollte, so wurde durch das Verhalten der Be
satzungstruppen genau das Gegenteil erreicht. 
Allen Deutschen und deutsch Gesinnten wurden 
sämtliche Waffen abgenommen und diese ganz 
offensichtlich den polnischen Aufständischen zu
geschoben, so daß die deutsche Bevölkerung wehr
los einer Vergewaltigung durch Mißhandlungen 
und Totschlag ansgesetzt war, die jeder Be
schreibung spottet. Diese absolute Schutzlosigkeit 
hat in den verschiedenen, von den Franzosen nicht 
nnr geduldeten, sondern insgeheim geförderten 
Jnsurgentenaufständen die Folge gezeitigt, daß 
die verängstigte schutzlose Bevölkerung zu Tausen
den flüchtete. Der erste polnische Anfstand im 
August 1919 hat an sich in dieser Beziehung nur 
eine geringe Bevölkerungsverschiebung gebracht, 
dagegen fand ein Jahr später im Anschluß an den 
Augustaufstand von 1920 die Masfenabwande- 
rung von Deutschen aus den später polnisch ge
wordenen Kreisen Pleß und Rybnik und den Ost

teilen der Landkreise Beuthen und Kattowitz statt, 
um dem sich hemmungslos auswirkenden Terror 
der Insurgenten zu entgehen. Am schlimmsten 
wurde aber die Abwanderung nach dem Mai
aufstand 1921.

Zahlenangaben lassen sich nur mit ungefährer 
Sicherheit machen: Im Jahre 1920 sind etwa 
10 000 Personen abgewandert, im Jahre 1921 
ist die deutsche Flüchtlingsfürsorge von etwa 
45 000 Personen in Anspruch genommen worden, 
im Jahre 1922 wird die Zahl der Abgewanderten 
anf die gleiche Summe von 45—50 000 Personen 
geschätzt. Von all diesen etwa 100 000 Flücht
lingen ist nur ein Teil wieder in die frühere 
Heimat zurückgekehrt. Die Mehrzahl blieb in 
Oberschlesien in der begreiflichen Stimmung, 
wieder in das alte Heim zurückkehren zu können, 
sobald es möglich wäre und das abgetretene Ge
biet wieder deutsch werden würde, was damals 
allseitig bei dem zerfahrenen Zustand des pol
nischen Staates gehofft wurde. Selbst diejenigen, 
welche Verwandte in anderen Landesteilen 
hatten und zu diesen flüchten wollten, wurden von 
den Franzosen an der Grenze des besetzten Ge
bietes in Oppeln abgcfangen und an der Weiter
reise behindert, so daß neben dem oberschlesischen 
Industriegebiet iu ganz besonderem Maße Oppeln 
zwangsläufig einen Flüchtlingsstrom zu be
wältigen hatte, der die Erbauung einer neuen 
Stadt zur Unterbringung erforderte. Dazu 
kommen noch die nicht von der Flüchtlings
fürsorge erfaßten vertriebenen Beamten und 
Lehrer, deren Zahl etwa 12 000 beträgt, und die 
bei ihren erhöhten Wohnansprüchen besonders zur 
Verschärfung der Wohnungsnot beitrugen.

Die Zahl der Flüchtlinge ist seither noch 
dauernd im Steigen begriffen, weil alle diejenigen 
Personen, Welche in Neupolen für Deutschland 
optiert haben, unter dem Terror der polnischen 
Regierung vorzeitig auswandern und, ebenso wie 
die vielen Liquidierten, ihr Heim verlassen 
müssen. Diese Flüchlingsuot gibt der ober- 
schlcsischen Wohnungsfrage ihr ganz besonderes 
Gepräge.

Wie waren nun die Wohnverhältnisse im 
Jndustriebezirk schon vor Ausbruch des Krieges?

Die fast amerikanische Entwicklung des Jn- 
dnstriebezirks in Oberschlesien hat schon in der 
Vorkriegszeit nicht das Wohnbedürfnis befriedigen 
können. Die außerordentlich rasche Entwicklung 
des Bergbaues und der industriellen Hütten- 
anlagen zog einen Menschenstrom in dieses Ge
biet, dem die Bautätigkeit nicht entfernt gewachsen 
war. Die Lage wurde dadurch verschärft, daß, 
abweichend von dem Vorgehen der Industrie iw 
Westen, in Oberschlesien der Neubau von 
Arbeiterwohnhäusern durch die Industrie selbst 
erst spät in Angriff genommen wurde und 
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uamentlich in dem deutsch verbliebenen Teil der 
Hau von Werkwohnungcn nur verschwindend 
>var. Die private Wohnungsnot litt aber unter 
der starken Steigerung der Grundstiickskostcn.

Bezeichnend für die Zunahme der Bevölkerung 
Ul Oberschlesien sind die Angaben des statistischen 
nahrbuchs für das Teutsche Reich, nach dem die 
Zunahme der Bevölkerung von 1910—1919 in 
Dberschlesien 2,56 A? betrug, im Vergleich zu 
Wachsen mit nur 1,29 Ä?, während Berlin sogar 
einen Rückgang von 7,5 aufweist.

Die Bevölkerungszunahme in Oberschlesien 
betrug in dieser Zeit über 32 000 Personen. Da
bei waren bei der großen Anspruchslosigkeit des 
"berschlefischen Arbeiters im Regierungsbezirk 
Dppeln 46,4 v. H. der Bevölkerung in Kleinst- 
fhohnungen untergebracht. Dabei ist zu berück
sichtigen, daß 2/z des Regierungsbezirks Oppeln 
Agrarisch eingestellt sind, so daß diese Durch- 
schnittsziffer kein richtiges Bild ergibt. Nimmt 
Man z. B. den obcrschlesischen Ort Zaborze, so 
Meist dieser 80 seiner Wohnungen als Kleinst- 
Mohnungen mit einer Wohnfläche von 30 bis 
40 auf.

Bei dieser Sachlage mußte die Wohnungsnot 
nach dem Kriege in Oberschlesicn ins Ungeheuer
liche wachsen:

Vor dem Kriege schon unzureichender Wohn- 
wum, dazu der große Flüchtlingszustrom und die 
an sich wachsende Bevölkerung: Diese 3 Tatsachen 
sind die Gründe für ein Wohnungselend, wie es 
gegenüber den Verhältnissen im übrigen Deutsch
land potenziert in Oberschlesien anftrat.

Während nun im übrigen Deutschland un- 
Mittelbar nach Kriegsende mit aller Tatkraft an 
die Beseitigung der Wohnungsnot gegangen 
werden konnte und überall die Bautätigkeit in 
Nang kam, trat in Oberschlesien auf diesem Gebiet 
Noch eine weitere Verschlimmerung ein. Die 
kindliche Besatzung, die dadurch verbundene ver
waltungsmäßige Abschnürung vom übrigen 
Staate, die Ungewißheit über das weitere 
Schicksal der einzelnen Gemeinden und das Da- 
niederliegen von Handel und Gewerbe durch die 
xMsurgeMenaufständc lähmten jegliche Ban- 
tätigkeit. Öffentliche Mittel wurden daher aus 
diesem Grunde überhaupt bis Mitte 1922, dem 
Zeitpunkt der interalliierten Kommission, nicht 
bereitgestellt.

Während in der Zeit von 1919 bis Ende 
4922 im Reich etwa 45 000 neue Wohnungen 
geschaffen worden sind — eine Zahl, die vielfach 
lne zu niedrig gehalten wird —, hat Oberschlesicn, 
?as nach seinem Bevölkerungsanteil entsprechend 
über 11000 neue Wohnungen hätte erstellen 
Müssen, in Wirklichkeit nur knapp 9000 Woh
nungen erbauen können: von diesen sind aber 
otwa 2000 nnr Behelfswohnungen für Flücht

linge, die als Wohnung an sich nicht in Frage 
kommen können. Dazu kam, daß etwa 1000 
Wohnungen in der Aufstandszeit zerstört worden 
sind, so daß man die Zahl von neu gewonnenen 
Wohnungen mit höchstens 6000 bemessen kann.

Die endgültige Grenzregulierung hat zwar 
einen kleinen Ausgleich insofern gebracht, als die 
beiderseits der neuen Grenze belegenen in
dustriellen Anlagen, namentlich soweit sie Werk
wohnungen besaßen, eine Umsiedlung der Beleg
schaft entsprechend ihrer politischen Einstellung 
Vornahmen. Dabei sind etwa 30 000 Personen 
Polnischer Nationalität nach Polen wieder ab
gewandert. Gering gerechnet, bleiben daher 
60 000 Personen als Einwanderungsüberfchuß zn 
buchen, die zum mindesten 12 000 Wohnungen 
zur Unterbringung erfordern. Dazu kommen, 
wie schon oben erwähnt, die ständig zuwandern
den Optanten. Vor dem deutschen General
konsulat in Kattowitz haben etwa 6000 Personen 
aus dem abgetretenen Gebiet zugunsten Deutsch
lands optiert, das sind etwa 1200 Familien, die 
bis zum Jahre 1937, wo sie aus Polen ab
wandern müssen, noch in Oberschlesien Wohn- 
räume beanspruchen werden, von denen aber ein 
großer Teil infolge des wirtschaftlichen Nieder
gangs im abgetretenen Gebiet und der politischen 
Anfeindung schon vielfach jetzt Zuflucht im 
Mutterlands suchen. Mese Entwicklung wird 
leider eine sehr rasche sein, da der Raubbau, der 
in Polen durch die neuen französischen Eigen
tümer der früheren Staatsgruben betrieben wird, 
sich wirtschaftlich bald mit einer Erschöpfung 
dieser Gruben auswirken wird und weiter auch 
die blühenden Hüttenwerke durch den von Polen 
mit aller Hartnäckigkeit und Lchärfc geführten 
Wirtschaftskrieg gegen Deutschland dem Erliegen 
nahe sind. — Bezeichnend ist, daß aus Öst- 
oberschlesien, d. h. dem neupolnischcn Gebiet, 
bereits 10—15 000 Bergarbeiter nach Frankreich 
ausgcwandert sind.

Man schätzt die Summe des dringendsten Be
darfs von Flüchtlingen und Optanten auf 
mindestens 13 000 Wohnungen.

Wie die vorläufige Unterbringung dieser 
Flüchtlinge zurzeit aussieht, mag das Beispiel 
einer kleinen Grenzgemeinde von rund 14 000 
Einwohnern besagen. Dort werden bewohnt:

386 Wohnungen von 2 Familien mit bis
6 Personen,

170 Wohnungen von 3 Familien mit bis
9 Personen,

91 Wohnungen von 3 Familien mit über 
9 Personen.

In den großen Städten an der Grenze sind 
noch jetzt 3 Jahre nach der Entscheidung üben 
Oberschtesien viele Schulen nnd Kasernen mit 
Flüchtlingen belegt, so daß der Schulunterricht 
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nur in beschränkten: Umfange und nur dadurch 
aufrechterhalten werden kann, daß in den wenigen 
frei gebliebenen Schulräumen von morgens 
8 Uhr bis abends 6 Uhr ununterbrochen in zwei 
Schichten unterrichtet wird.

Daß bei diesen Verhältnissen die Tuberkulose 
in erschreckendem Maße zunimmt, ist begreiflich. 
Eine der Tuberkulosen-Heilanstalten der Landes
versicherungsanstalt Schlesien, die bei einer Be
legungszahl von über 200 Betten wesentlich 
Oberschlesier beherbergt, zählt allein über 97 
ganz schwere, kaum heilbare Fälle. — Der Rest- 
kreis Beuthen, der im Fahre 1913 45 Todesfälle 
an Tuberkulose aufwies, zählte deren im Jahre 
1923 119. In Gleiwitz ist dieser Prozentsatz 
von 9—10 v. H. vor dem Kriege auf jetzt 16?tz 
gestiegen. Daß die unglaublichen Wohnver- 
hältnisse Trunksucht und Geschlechtskrankheiten 
sowie ein Ansteigen unehelicher Geburten im 
Gefolge haben, fei nur nebenher erwähnt. In 
einem größeren Ort Qberfchlesiens sind bei den 
unglaublichen Wohnverhältnissen allein im Jahre 
1924 etwa 25 v. H. aller Geborenen zugrunde 
gegangen. Im Jahre 1921 hatte nach einer 
Statistik der Regierungsbezirk Oppeln mit fast 
21 v. H. die höchste Säuglingssterblichkeit.

Wie weit ist zur Abstellung dieser fürchter
lichen Übelstände dem unglücklichen Oberschlesien 
bisher geholfen worden?

Im Jahre 1922 hat das Reich eine Flücht
lingsfürsorge eingerichtet, die etwa 1300 Woh- 
nnngen größtenteils in Behelfsbauweise in 
Barackenform errichtete. Seither hat das Reich 
fast nichts mehr getan. Erst 1925 hat es auf 
dringendste Vorstellungen 4 Millionen Mark zur 
Errichtung von reichseigenen Wohnungen durch 
die deutsche Land- und Baugesellschaft bezw. zur 
Hergabe von Spitzenhypotheken für Flüchtlings
wohnungen bereitgestellt. Das Land Preußen 
hat nun durch den Preußischen Volkswohlfahrts
minister in besonderen: Maße eingegriffen, aber 
auch hier bis 1924 in völlig unzureichendem 
Maße. Erst 1925 sind größere Mittel aus dem 
staatlichen Wohnungsfürsorgefonds geflossen. Da
bei ist zu berücksichtigen, daß im oberfchlesischen 
Jndustriebezirk schon vor dem Kriege vielfach sehr 
schlecht gebaut wurde, daß namentlich in den ent
legeneren Stadtvierteln wilde Bauunterneh
mungen Wohnungen erstellt haben, denen von 
vornherein eine lange Lebensdauer nicht be- 
schieden sein konnte. Das rächt sich jetzt durch 
einen außerordentlich starken Verfall von Alt
häusern. Schon in den Jahren 1919—1923 
mußten rund 1000 Altwohnungen abgebrochen 
werden. Die Zahl der baufälligen Häuser ist 
ständig im Wachsen begriffen, da die Hauseigen
tümer meist infolge Mittellosigkeit zur Ausführung 
von Reparaturen garnicht in der Lage sind.

Im Jahre 1920 bis Ende 1924 sind dann 
rund 4000 Flüchtlingswohnungen zum Teil auch 
als Behelfswohnungen gebaut worden, im Jähre 
1925 sind weitere 2000 hinzugekommen, so daß 
zur Behebung allein der Flüchtlingsnot noch 
mindestens 6—7000 neue Wohnungen zu er
richten sind.

Eine Zusammenstellung, welche der Woh
nungsaussichtsbeamte der Regierung in Oppeln 
in einer Denkschrift, der auch ein großer Teil des 
vorstehenden Materials entnommen worden ist, 
aufgestellt hat, sieht folgendes Wohnungsbau
programm vor:

1. Einen aus der Vorkriegszeit mit 2—3000 
Wohnungen sehr gering geschätzten Bedarf.

2. Aus der Zeit von 1919 bis Ende 1922 einen 
Fehlbetrag von 5200 Wohnungen.

3. Für die Unterbringung von Flüchtlingen 
einen weiteren Bedarf, wie oben erwähnt, 
von 6—7000 neuen Wohnungen. Demnach 
einen Gesamtbedarf von rund 15 000 Woh 
nungen.

Dabei umfassen diese Zahlen nur den Bedarf, 
der über die normale allgemeine deutsche 
Nachkriegs-Wohnungsnot hinausgeht.
Art nnd Verteilung der Neubauten.

Bei dem anfänglichen Versagen von Re:ch 
und Staat waren die oberschlesischen Gemeinden 
zunächst auf ihre eigene Kraft angewiesen, die 
aber, wie gesagt, durch die Unruhen, die Polen
aufstände und den dadurch bewirkten Niedergang 
der Wirtschaft äußerst begrenzt war. Trotzdem 
ist viel geleistet worden. Gefördert wurde der 
Wohnungsbau, als 1923 mit hälftiger Beteili
gung des Preußischen Staates die Provinzielle 
Wohnungsfürsorgegesellschasl Oppeln gegründet 
wurde, die teilweise in eigener Regie, teilweise 
gemeinsam mit Stadt- und Landgemeinden oder 
mit von ihr gebildeten Genossenschaften m groß
zügiger Weife den Wohnungsneubau aufnahm- 
Finanziert wurden diese Bauten in erster Linie 
durch Hauszinssteuerhypotheken, sodann durch 
Kredite der Landespfandbriefbank und anderer 
öffentlicher Stellen, soweit Gemeinden in Frage 
kamen, durch Anleihen dieser.

Als Beispiel für den Umfang dieser Bautätig
keit sei hier auf die Stadt Gleiwitz verwiesen, wie 
auf das Gesamtbauprogramm der Provinziellen 
Wohnungsfürsorgegesellschaft in den Jahren 
1923—1925.

In der Stadt Gleiwitz wurden in den Jahren 
1919—1924 an neuen Wohnungen erstellt:

1919: 43, 1920: 191, 1921: 18, 1922: 100.
Diese Ziffer steigt nach der Entscheidung übe:' 

das Schicksal der Stadt durch die Abstimmung 
und den Genfer Spruch sowie den Abzug der 
interalliierten Besatzung auf: 1923: 520, 1924- 
419. Demgegenüber stehen die in der folgenden
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Tabelle gebrachten Ziffern der Provinziellen
Nlohnungsfürsorge:

1923 1924 1925 insqr'.
Beuchen Stadt 61 60 77 198
Gleiwitz Stadt 176 214 231 621
Hindenburg Stadt 124 95 64 283
Neiße Stadt 50 25 123 198
Oppeln Stadt 139 44 62 245
Natibor Stadt 32 — 118 150
Beuchen Kreis 22 78 135 235
Gosel Kreis 16 71 75 162
Falkenberg Kreis — 59 86 145
Gleiwitz Kreis 94 137 119 350
Groß-Strehlitz Kreis 11 60 51 122
Grottkau Kreis — 18 28 46
Guttentag Kreis 11 75 49 135
Hindenbnrg Kreis 174 50 24 248
Kreuzburg Kreis 46 100 128 274
Leobfchütz Kreis — 69 36 105
Neiße Kreis — 30 85 115
Neustadt Kreis 18 156 141 315
Oppeln Kreis 47 387 200 634
Natibor Kreis 19 30 53 102
Nosenberg Kreis 5 49 63 117

zus. 1045 1807 1948 4800
Beim Erscheinen dieser Zeilen wird eine 

Studienreise von 35 Auslands - Kommnnal- 
Politikern Mitgliedern des Vereins für Kom- 
Wunal-Wirtschaft Gelegenheit gegeben haben, zu 
ühen, daß diese Neubauten bei aller finanziellen 
Not doch zum großen Teil eine Feinheit des Stils 
und der Anlage aufweisen, die der Kultur Ober- 
schlesiens und dein Geschmack der Architekten so
wohl der Provinziellen Wohnungs - Fürsorgc- 
Gesellschaft, als auch der Stadtbaurätc der ober- 
schlesischen Städte ein glänzendes Zeugnis 
ausstellt.

In Oppeln ist ein ganz neuer Stadtteil mit 
einer Kirche nnd anderen öffentlichen Gebäuden 
entstanden, der sich organisch mit der Altstadt ver
bindet. Für Oppeln waren die Verhältnisse in
sofern schwierig, als die in dem abgetretenen 
Kattowitz bclegene Reichsbahndirektion mit etwa 
300 Beamten nach Oppeln verlegt wurde, und als 
infolge der Errichtung der selbständigen Provinz 
Sberschlesien eine Reihe von Provinzialbehörden 
unt ihren Beamten in Oppeln nnterzubringcn 
waren. In den Industriestädten Beuchen, 
Hindenburg und Gleiwitz sind entsprechend dem 
uoch größeren Wohnbedürfnis ganze Siedlungen 
entstanden, welche in reizvoller Art, teilweise als 
Wlche städtischen Charakters in Form der Stadt
erweiterung entstanden, teilweise als Siedlungen 
wit etwas ländlichem Einschlag außerhalb der 
Peripherie errichtet wurden.

Aber nicht nur im Industriebezirk war die 
Wohnungsnot groß. Ein großer Teil der Flücht
linge wandle sich anch nach dem rein deutsch
sprachigen Oberschlesien und mußte dort untsr- 
gebracht werden. So find u. a. namentlich in 
Neiße außerordentlich geschmackvolle Straßenzüge 
entstanden, die in einer betonten Auflockerung 
der alten Festungsstadt außerordentlich künstle
rische Leistungen aufweisen. Auch in den 
kleineren Städten Leobschütz, Neustadt und 
Patschkau sind gleichfalls geschlossene Siedlungs
blocks in außerordentlich reizvoller Weise er
standen.

Neben der Fürsorge der Unterbringung der 
städtischen Bevölkerung ging aber auch die Sorge 
der Unterbringung von Landarbeitern in selb
ständigen Wohnungen tatkräftig einher. Hier 
hat die Provinzielle Wohnungsfürsorgegesellschaft 
Oppeln allein Außerordentliches geleistet.

Der Schreiber dicfer Zeilen nimmt besonders 
gern Veranlassung, anzuerkennen, daß die Pro
vinzielle Wohnungsfürforgegesellschaft Oppeln 
unter ihrer künstlerisch feinsinnigen Leitung in 
großzügiger Weise ihre Aufgabe zu lösen bemüht 
ist und in Zusammenarbeit mit den oberschlesi- 
schen Stadt- und Landgemeinden den wesent
lichsten und wertvollsten Anteil an dem bisher 
schon Geleisteten znr Behebung der Wohnungsnot 
buchen darf.

Zwei bcigefügte Skizzen geben einen Überblick 
über die Tätigkeit der Gesellschaft im letzten Bau
jahr, die wahrscheinlich unter den provinziellen 
Wohnungsfürsorgegesellschaften Preußens mit 
ihren Leistungen an erster Stelle stehen dürste.

Einem weiteren Aufsatz mag es Vorbehalten 
bleiben, auch über die Leistungen der oberfchlesi- 
schen Städte Material zu bringen.

Zweck dieser Zeilen war es, auf ein Kapitel 
neudeutscher Not hinzuweisen, das im Reich und 
darüber hinaus wenig bekannt ist. Und doch ver
dient dieses Land, das als Bollwerk deutscher 
Kultur im äußersten Südosten des Reiches 
deutsche Wacht hält, in erhöhtem Maße die Für
sorge von Reich und Staat, soll der Traum der 
Teutschen in Erfüllung gehen, daß, durch die 
mustergültige Verwaltung und die günstigen 
Lebensbedingungen in dieser Grenzmark an
gezogen, sich die abgetrennten Landesteile später 
einmal wieder zum Anschluß mit den deutschen 
Brüdern zurückfinden. Aber auch der Staat hat 
die ernste Aufgabe, durch Stärkung der Grenz- 
bevölkerung in finanzieller und kultureller Be
ziehung dafür zu sorgen, daß hier ein Wall deut
schen Volkstums errichtet wird, der der Begehr
lichkeit der Polen mit Erfolg Widerstand zu 
leisten, fähig ist.
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Wohnungsbauprogramm unö Sieülungsplan.
Von Dipl.-Ing. Gerhard Schroeder.

er diesjährige Wohnungs- und Städtebau- 
kongreß in Wien hat soeben mit dem über

wiegenden Bekenntnis zum Flachbau, zum Ein
familienhaus als der zukünftigen Form der 
Stadterweiterung seine Tagung geschlossen. Die 
Beschaffung billigen Baulandes ist die Bor
bedingung dazu. Deswegen ist die Bvdenfrage 
das Kernproblem des Städtebaues und die 
schwerste Sorge unserer Städte und Gemeinden 
geworden. Besonders unsere kleinen Städte stehen 
heute bezüglich des Kleinwohnungsbaues vor 
einer Aufgabe, zur deren Lösung ihnen alle Bor
bedingungen und Erfahrungen und vor allem der 
notwendige Apparat fehlen.

Die Notwendigkeit, selbst Wohnungen bauen 
zu müssen, trat vor dem Krieg an die Kommunen 
nicht heran. Heute gehört diese Sorge zu deu 
Selbstverständlichkeiten; die Neuerung der Wohl
fahrtsämter führt selbsttätig zu den Fragen der 
Behebung der Wohnungsnot und zur Wohnungs- 
reform. Den größeren Städten steht zur Be
wältigung dieses Problems ein Stab von ein
gearbeiteten Beamten zur Verfügung und wo 
dieser nicht ganz ausreicht, ist leicht Er;ay ge
schafft. Die Erbauung von Kleinwohnungen 
übernimmt dann entweder die Stadt in ebener 
Regie mit Hilfe ihres Stadtbauamtes, oder sie 
bedient sich hierzu einer Siedlungs- und Bau
gesellschaft in der beweglichen Form der 
G. m. b. H.

Größere Städte werden auch ohne werteres 
nach einheitlichem Plan Vorgehen, schon weil es 
sich bei ihnen meist um eine größere Anzahl von 
Wohnungen, die periodisch jährlich zu erbauen 
sind, handelt. Es ist daher ebenso selbstverständ
lich, daß sie für diese Kleinwohnungen besondere 
Geländekomplexe bestimmen, deren Erschließung 
und Bebauung für die nächsten Jahre einiger
maßen sichergestellt sind.

Anders bei den kleineren Städten 
und Landgemeinden. Für diese ist die 
Beschaffung von Klein- und Kleingnohnungen 
nun eben einmal ein Novum. Es bedeutet keinen 
Tadel, wenn man feststellt, daß ihnen die Er
fahrung in dieser Frage fehlt. Es ist gewiß ein 
hohes Maß von wirtschaftlicher, technischer, 
sozialer und kultureller Einsicht bei der Leitung 
solcher Kommunen notwendig, wenn sie hier 
ohne Irrtümer gleich das Richtige tressen soll. 
Die erste Frage ist die Geländefrage. Trotz aller 
Schwierigkeiten der Geländebeschaffung ist immer
hin anzunehmen, daß es kaum eine Kommune 
geben wird, die nicht einige Morgen eigenen 
Geländes besitzt.

Es handelt sich nun darum, das mehr oder 
weniger durch Zufall erworbene Gelände zu er
schließen, zu bebauen und so gut als möglich in 
Zusammenhang mit der bestehenden Bebauung 
zu bringen. Wir stehen hier wirklich 
vor einer rein praktischen Frage 
des Städtebau es.

Verwaltungsmäßig interessiert gewöhnlich die 
kleinen Kommunen immer nur das Bau
programm des laufenden Jahres. Bei dem 
Mangel eigener Mittel und der Schwierigkeit der 
Beschaffung preiswerter Hypotheken ist die 
Hauszinssteuerhypothek immer noch der ruhende 
Pol in der Flucht der finanziellen Erscheinungen. 
Gleichwohl ist der Fortbestand der Hauszinssteuer, 
die Höhe ihres Aufkommens und ihr Ver
teilungsschlüssel unsicher und abhängig von den 
politischen Konstellationen. Wohl ist es allgemein 
richtig, daß Kleinwohnungen auch weiterhin 
gebmlt werden müssen, die einzelne Kommune, 
die ja nie weiß, wieviel Mittel aus der Hauszins
steuer ihr im nächsten Jahr zur Verfügung ge
stellt werden, kann jedoch schwer sagen, wieviel 
Wohnungen sie im nächsten Jahr wird bauen 
könuen.

T r otz aller Unsicherheit ist jedoch 
auch für kleinere Städte und Land
gemeinden ein Wohnungsbaupro
gramm unerläßlich! Wie es scheint, be
ginnt man heute auch in Preußen und Deutsch
land behördlicherseits die Notwendigkeit eines 
allgemeinen Wohnungsbau-Pro
grammes auf 10 Jahre hinaus einzusehen- 
Man nennt eine Zahl von 250 000 Wohnungen 
jährlich, die notwendig seien, um der Wohnungs
not wirksam zu steuern. Woher diese dazu nötigen 
Mittel genommen werden sollen, ist allerdings 
noch ungeklärt. Ob es zweckmäßig ist, sie durch 
Erhöhung der Friedensmiete auf 130 und 
mehr zu gewinnen, foll hier nicht untersucht 
werden.

Es sei gestattet, sich hier lediglich mit dem 
augenblicklichen Zustand zu beschäftigen. Die 
Notwendigkeit zur Planmäßigkeit 
in der Erstellung der jährlich 
fälligen Kleinwohnungen stcht 
außer allem Zweifel.

Diese Planmäßigkeit ist uner
läßlich auch für die kleinen Städte 
und Landgemeinden.

Solange freilich die klaren, ' finanziellen 
Grundlagen fehlen, muß man sich darauf be
schränken, die technischen Bedingungen 
soweit als möglich zu klären.
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Das ist möglich und unbedingt 
nötig. Dem Berwaltungsfachmann 
wird das nicht ohne weiteres ein
leuchten. Dem Techniker und Sied- 
lnngsfachmann erscheint es selbstver
ständlich. So könnte man glauben, 
baß die Unsicherheit der Geldbe
schaffung zum Ban und die nirt- 
schaftliche Lage überhaupt die Be
stimmung der Wohnungsarten und 
der Hausformen über das laufende 
Jahr hinaus erschweren könnte. Wenn 
das auch im allgemeinen richtig ist, 
so müssen sich doch alle Änderungen 
der Haus- und Wohnungsformen in 
ganz bestimmten Grenzen bewegen. 
Diese Änderungsmöglichkeiten sind 
durch die Praxis des Siedlungs
wesen zwangsläufig entwickelt. Die
selben Erfahrungen, die der Sied
lungsfachmann im Laufe der letzten 
Jahre machen mußte, werden nach 
und nach im Verhältnis zu dem Um
fang der vorliegenden Siedlungs
Projekte auch von den Magistraten nnd 
Gemciudevorständen oder ihren Bau- 
äintern, soweit sie solche haben, ge
wacht. Die einzelnen Möglichkeiten 
des Einfamilien- und Mehrfamilien
hauses führen sich so allmählich mit 
ihren Abwandelungen und typischen 
Merkmalen ein. Die Reibungen, die 
sich noch vor wenigen Jahren aus 
der Tatsache der Notwendigkeit des 
schmucklosen Typenbaues ergaben, 
sind wesentlich geringer geworden.

Alle diese Erfahrungen sind die 
Grundbedingungen, aus denen sich 
ein Wohnungsbauprogramm ent
wickeln läßt. Greifbare Ge
stalt wird ein solches 
Wohnungsbauprogramm

LLNt.es. nen-t^Ti-e.

Meistens nur in 
einemSiedlungs- 
plan an nehmen.

Manche Erwägungen 
werden seiner Aufstellung 
vorangehen müssen, und 
°ie Gesichtspunkte, die 
heute allgemein Gültigkeit 
lur die technische Durch
bildung der Wohnungs- 
?Uen haben, ja sogar die 
lManziellen Bedingungen 
ber Baukosten und Miets- 
ömsbildung, werden in 
!hw ihren Niederschlag 
finden müssen. Es seien

s^Lorss/s-ei^sreii-ei^s»

Abb. 16. Plan für die Siedlung „Gerbergarten" der Stadt 
Prausnitz auf eigenem Gelände. Maßstab 1:5000.

Abb. 14. Plan für die Siedlung des 
Bauvereins der Kriegsbeschädigten 
und Kriegshinterbliebenen auf städt. 
Gelände in Grünberg. Maßst. I : 5000.

15. Plan f. die Siedlung derBau-Abb

vo«.er>. ^en-ir-rLrie. 
siLms^^sreiradis

genossenschaft Löwen auf städtischem 
Gelände in Löwen. Maßstab 1: 5000.

hier kurz einige Hauptpunkte genannt, 
die vor Aufstellung von Wohnungs
bauprogramm und Siedlungsplan 
geklärt werden müssen:
t. Klärung der finanziellen Grund

lagen (Geldquellen und tragbare 
Mieten).

2. Auswahl der Typen:
a) das Einfamilienhaus und 

Eigenhaus ist aus ethischen, 
sozialen und finanziellen Grün
den (Gartenerträgnissen) zu be
vorzugen.

b) Infolgedessen kommt haup.säch- 
lich das Einfamilienreihenhaus 
als billigste Form des Ein
familienhauses in Frage (ge
ringe Landzulage).

c) Wo es die Geldverhältnisse ge
statten, wird auch das Ein- 
familiendoppelhaus gewählt 
werden können. Es kommt haupt
sächlich für ländliche oder klein
städtische Vorortsverhältnisse in 
Frage. Das Einfamilieneinzel- 
haus wird heute nur in seltenen 
Fällen anwendbar sein.

ck) Wo Kleinstwohnungen von 3^ 
bis 45 gm Wohnfläche nötig 
sind, kommt Mehrfamilienhaus 
iu zweigeschossiger (gegebenen
falls auch dreigeschossiger) 
offener Bauweise in Frage. 
(Gartenzuteilung.)

Die technische Gestaltnng des 
Planes selbst ist eine Sache für 
sich. So selbstverständlich die oben 
erwähnten Forderungen erschei
nen, so wenig sind sie heute schon 
Allgemeingut bei den verant- 
wortlicl)en Magistraten und Ge- 
meindcvorständen. Wenn z. B. die

Frage, ob Mehrfami
lien- oder Einfamilien
haus aufgeworfen wird, 
sollte lediglich dann das 
Mehrfamilienhaus ge
wählt werden, wenn 

Kleinstwohnungen 
unter 45 gm Wohn
fläche in Frage kommen. 
Daß die Wohnung im 
Einfamilien - Reihen
haus teurer ist als die 
im Mehrfamilienhaus, 
ist bisher einwandfrei 
nicht bewiesen. Grund
sätzlich ist der Charakter

LLNt.es
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Abb. 17. Örtliche.Lage der städtischen Siedlung 
„Gerbergarten" in Prausnitz". Maßstab 1:25000.

Abb. 18. Örtliche Lage der Siedlung der Gemeinnützigen 
Baugenossenschaft in Saarau. Maßstab i: 25000.

Gemeinnützigen Baugenossenschaft Saarau auf 
Gemeindegelände in Saarau. Maßstab 1:5000.

der ersten freilich ein anderer; die Wohnung im 
Einfamilien-Reihenhaus unterscheidet sich von der 
gleichgroßen Wohnung im Mehrfamilienhaus be
sonders dadurch, daß die Wohnungen nicht neben
einander, sondern übereinander in zwei (oder drei) 
Geschossen liegen.

Man muß selbstverständlich das 
Einfamilienhaus für die beste, ja 
einzig mögliche Wohnform für 
unser Volk halten, um sich an die 
Eigenart des E i u f a m i l i e u - R c i h e n- 

hauses zu gewöhnen, — zumal wenn 
mau es noch nicht kennt!

Wenn aber diese bekannten Erfahrungen und 
Richtlinien von den Magistraten und Gemeinde- 
vorständen ihren Erwägungen zugrunde gelegt 
werden, wird es ein Leichtes sein, Siedlungs
pläne aufzu stellen, die das Woh
nungsbauprogramm des Ortes dar
stellen, und die trotz mancher Berichtigungen 
und Veränderungen auch den kleinen Städten 
und Landgemeinden eine zielbewußte, voraus-
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schauende Wohnungsbau- 
Politik ermöglichen.

Im Folgenden sind Bei
spiele aus der Praxis der 
Äädtebauabteilung der 
Schlesischen Heimstätte ge
zeigt, von denen einige ganz 
besonders kleine Verhältnisse 
schildern. Diese werden ein 
befriedigendes Ergebnis nur 
dann haben, wenn die Ver
bindung zwischen Bauherrn 
(Magistrat, Gemeindevor
stand) und Planverfasser 
während der ganzen Durch- 
sührungszeit gewahrt bleibt.

Die wiedergegebcneu Bei
spiele sind absichtlich aus

Abb. 20. Örtliche Lage der Siedlung der 
gemeinnützigen Kriegsopferbaugenossenschaft in Kofel. 

Maßstab 1:2b000.

Abb. 14 zeigt die Sied
lung des Bauvereins der 
Kriegsbeschädigten lind 

Kriegshinterbliebenen
Grünberg in der Nähe 
des Stadtparks, südlich der 
Stadt. Hier werden 16 
Wohnungen gebaut, wobei 
zu bemerken ist, daß auf je
der Baustelle LWohnungen 
untergebracht werden. Der 
Siedlnngsplan kommt so
mit in diesem Jahr fast 
vollkommen zur . Durch
führung. Das Gelände 
ist dem Verein von der 
Stadt in Erbpacht zur 
Verfügung gestellt.

Abb. 21 Plan für die Siedlung der gemeinnützigen Kriegsopferbaugenossenschaft in Kosel. Maßstab 1: 5000.

kleinen Verhältnissen heraus gewählt. Es 
handelt sich hier keineswegs um Siedlungen, die 
hüt einem Schlag durchgeführt werden sollen, 
sondern es sind eben lediglich Programmauf
stellungen, von denen in diesem Jahr vorläufig 
nur einige Wohnungen zurTnrchführung kommen.

Es seien hier kurz die einzelnen Beispiele 
erläutert:

Abb. 15 zeigt die Siedlung der Baugenossen
schaft Löwen auf städtischem Gelände. Wenn 
die Stadt auch nicht direkt an der Baugenossen
schaft beteiligt ist, so verdankt diese doch ihre Ent
stehung und kräftige Förderung dem Magistrat. 
Insgesamt sind hier 60 -Wohnungen projektiert, 
von denen in diesem Jahr 16 Wohnungen imEin- 
familienreihenhaus zur Durchführung kommen.
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Zu beachten ist die ein
fache, schlichte und zweckent
sprechende Form des Sied
lungsplanes, die lediglich 
durch die Verwendung des 
Einfamilienreihenhauses er
möglicht wird.

Abb. 16 zeigt die Aus
teilung des sogenannten 
Gerbergartens in der Stadt 
Prausnitz, der Stadt 
gehörig. Hier wird im 
einzelnen nach dem vor
liegenden Plan verkauft, die 
Siedler bauen mit der 
Schlesischen Heimstätte. In 
diesem Jahr werden hier 
drei Parzellen bebaut. Die

Abb. 22. Örtliche Lage der Siedlung Steinau a. O. 
Maßstab 1 :25000.

Abb. 19 gibt ein vor
läufiges Programm für die 
Gemeinde Saarau, Kreis 
Schweidnitz. Hier liegen die 
Verhältnisse besonders schwie
rig: Das bearbeitete Gelände 
gehört der Gemeinde nur 
mit einem schmalen Streifen 
an der nördlich gelegenen 
Kirchhofstraße. Dort werden 
zurzeit drei Doppelhäuser 
mit zusammen zwölf Woh
nungen errichtet. Die Ge
meinde stellt das Gelände 
einer Gemeinnützigen Bau
genossenschaft zur Ver
fügung, welche die Bauten 
in eigener Regie ausführt

Haustypen liegen noch nicht fest, es werden 
Änderungen am Plane vorgenommen werden, 
etwa derart, daß statt der Doppelhäuser am Wohn- 
hof Einzelhäuser verwandt werden. Bei diesem 
Plan ist engstes Zusammenarbeiten mit dem 
Planverfertiger für die Stadt und die einzelnen 
Siedler dringendes Gebot. Ein Ausschnitt aus 
dem Meßtischblatt (Abb. 17) zeigt, wie eng dieser 
kleine Plan mit der alten Stadt, die eine sehr 
interessante und typische Anlage ist, zusammen- 
hängt. Eine schlechte Austeilung dieses Geländes, 
die die künftige Entwicklung der Stadt nicht berück
sichtigt, würde eine Verunstaltung des Ortes für 
alle Zeiten mit sich bringen.

Das übrige Plaugeländc gehört teils einem 
Fideikommiß, teils dem am Ort befindlichen 
Hüttenwerk. Erwerb ist nur auf dem Weg der 
Enteignung möglich. Trotzdem ist ein Besied
lungsplan für das gesamte Gelände aufgestellt 
worden, immerhin ein Beweis von voraus
schauender Einsicht der Gemeindeverwaltung. Der 
Ausschnitt aus dem Meßtischblatt (Abb. 18). zeigt 
die Größe des Plangeländes und feine enge Be
ziehung zu dem bestehenden Ort.

In Abb. 21 ist das Bauprogramm für eine 
Siedlung der Gemeinnützigen Kriegsopfer
baugenossenschaft Cosel bei Breslau wieder
gegeben. Ein Teil des Geländes gehört bereits
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ZUM Teil der Genossen
schaft, das übrige kann sie 
Nach Bedarf hinzukaufen. 
Es werden hier in diesem 
Jahr 10 Wohnungen ge
baut. Wenn auch die Ge
meinde wenig mit der 
Siedlung zu tun hat, so 
Mird diese doch zwangs
läufig mit dem alten Ort 
Msammcnwachsen und 
schon infolge der Größe 
des Plangeländes im Ver
hältnis zum alten Orts
kern (Abb. 20) eine ge
wisse Planmäßigkeit in die 
Entwicklung desselben hin
einbringen.

A b b. 23 zeigt einen 
Besiedlungsplan für die 
Stadt Stein au a. O. 
Dieser Fall ist besonders 
charakteristisch: Zwar baut 
auch hier die Stadt nicht 
selbst, sondern läßt dort 
Bauten (z. Zt. 20 Woh- 
wingen) durch eiue Ge- 
Mciunühigc Wohnungs
baugenossenschaft errichten, 
aber sie gibt das Gelände 
nur von Fall zu Fall her 
Und übt schou durch das 
Vorhandensein des Planes 
and der Parzellierung und 
darüber hinans durch Bau
aufsicht des städtischen 
Baubeamten einen Druck 
aus, der die Entwicklung 
im Sinne des Planes 
lenkt. Hier sind im ganzen 
ca. 234 Wohnungen ge
plant, auf einem Gebiet, 
das fast ebenso groß ist, 
wie der alte Ortskcru. 
(Abb. 22.) Auch hier ist 
)as Einfamilienreiheuhaus 
bevorzugt, während die 
Doppelhäuser aus Erspar- 
uisgründcn sogenannte 
Einliegerwohnungen er
halten, so daß auf jeder 
Varzclle nicht eine Fa- 
wilie, sondern zwei Fa
milien nntergebracht sind.

Ab b. 25 stellt einen 
Deilbesiedlungsplan für die 
sMadt N i m p t s ch anf 
hadteigenem Gelände dar.

Abb. 24. Örtliche Lage der Siedlung West in der 
Stadt Nimptsch. Maßstab 1: 25 000.

Abb. 25. Plan für die Siedlung West in Nimptsch 
auf städtischem Gelände. Maßstab 1:5000.

Es ist nur ein Teilplan, 
denn auf der östlichen 
Seite der Kunststraße be
findet sich ein zweiter ähn
licher Plan bereits in der 
Durchführung und ist nahe 
vor der Vollendung. Dieser 
„BesiedlungsPlan West" 
(Abb. 24) ist ein neuer 
Plan und besonders des
wegen bemerkenswert, weil 
die, ihn westlich begren
zende, projektierte Um- 
gehnngsstraße in ihrer ge
nauen Lage noch nicht fest
steht. Tiefe Straße ist 
z. Zt. Gegenstand von Ver
handlungen zwischen Kreis 
nnd Provinz und kann ge
gebenenfalls noch weiter 
nach Westen zu hinaus
geschoben werden. Es 
kann daher nur im öst
lichen Teil des Planes ge
baut werden und es wird 
demgemäß in diesem Fahr 
der im Plan deutlich er
kennbare Block von 10 
Einfamilienhäusern im 
Reihenhaus ausgeführt. 
Die Umgestaltung des 
Planes bei genauer Fest
legung der Umgehungs
straße ist unschwer durch- 
zuführen. Gerade hier in 
Nimptsch sind eingehende 
Beratnngen über die Form 
der zu errichtenden Woh
nungen gepflogen worden. 
Ein gewisser Wechsel in 
den Typen erschien ge
boten. Es ist nicht zu ver
gessen, daß durch das 
Bauen örtliche Erfah
rungen bezüglich tragbarer 
Mieten und Wohnungs
größen gemacht werden, 
die bei der Fortführung 
des Planes verwertet wer
den können.

Die Bauten werden 
hier ebenfalls nicht von 
der Stadt, sondern von 
einem Bauverein durch
geführt.

Auch die Stadt Woh- 
l a u hat mit einem 
solchen Bauprogramm und
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Besiedlungsplan einen erstmaligen Versuch gemacht 
(s. Abb. 26). In schlichter Form sind ebenfalls Reihen
häuser geplant, allerdings hier mit der besonderen 
Note, daß bei den augenblicklich in der Durchführung 
begriffenen acht Wohnungen in jedem Teilhaus, also

übereinanderauf jeder Parzelle zwei Wohnungen

r>rL or e »LO -
bci-il.kr>. »eii-isrXrie

SEI

Abb. 29. Örtliche Lage der Gememdesiedlung 
Ober-Peilau II. Maßstab 1:25 000.

Abb. 26. Plan für die Siedlung der Baugesellschaft 
Wohlau auf städtischem Gelände. Maßstab t : 5000

Abb. 28. Plan für die Gemeindesiedlung Ober-Peilau II
auf Gemeindegelände. Maßstab 1: 5000.

angeordnet sind. Auch dies 
ist ein erstmaliger Ver
such; man hat dabei daran 
gedacht, diese beiden Woh
nungen später zu einem 
Einfamilienhaus zusam- 
menzulegen. Ob dies ge
schieht, ist allerdings eine 
andere Frage. Die Stadt, 
die über kein eigenes Bau
amt verfügt, hat hier den 
gesunden Weg beschritten, 
mit der Schlesischen Heim
stätte zusammen eine 
Baugesellschaft zu gründen, 
der sie das Baugelände 
von Fall zu Fall für einen 
annehmbaren Preis ver
kauft und die beweglich 
genug ist, im Interesse 
der Stadtgemeinde schnell

Abb. 27. Örtliche Lage der Siedlung der Baugesellschaft 
Wohlau in der Stadt Wohlau. Maßstab 1:25 000.

und Preiswert die ge
wünschten Wohnungen her
zustellen. So hat diese 
Baugesellschaft die beson
dere Aufgabe, Kleinstwoh- 
nungcn zu schaffen, die 
möglichst nicht mehr als 
2V-—25 ^// Miete mono) 
lieh kosten. Es werden >N 
nächster Zeit noch 6 Woh
nungen in Angriff g^ 
nommen, so daß in diesen' 
Jahr 14 Wohnungen als 
Anfang des Planes er
richtet werden. Der Haupl- 
wcrt dieser Maßnahmen 
liegt in der Planmäßig 
keit und Stetigkeit. Dw- 
Siedlungsgeläude hat un
mittelbaren Zusamiücn- 
hang mit der Stadt
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KUlt eine lebensnotwendige Verbindung mit dem 
swrdlich gelegenen Torf Krummwohlau 
her (Abb. 27).

, Das letzte Beispiel (Abb. 28) ist das 
linste Beispiel planmäßiger, öffentlicher Sied- 
bingsarbeit kleiner Gemeinden. Es ist der Sied- 
bmgsplan der Gemeinde Oberpeilau II, 
^reis Reichcnbach. Das Gelände gehört der Ge
meinde und die Gemeinde baut selbst, und zwar 
sn diesem Jahr 14 Einfamilienhäuser in: Reihen
haus, die östlichste Reihe des Planes. Wie der 
Ausschnitt aus dem Meßtischblatt in Abb. 29 zeigt, 
"egt das Gelände getrennt von der bestehenden 
^rtslage. Diese Trennung ist trotz des mangeln- 
sen Windschutzes hier eiu Vorzug, da der 
Hark industricalisierte Ort eine dichte und 
regellose Bebauung zeigt. Im übrigen hängen 
hier auf viele Kilometer die Jndustriedörfer an
einander und fast überall ist die Bevölkerung in 
Bsiethäusern und meist schlecht nmgebauten 
Bauernhäusern untergebracht. So klein dieser 
Plan ist, so sehr ist die Energie und Kühnheit 
des Gemeindevorstandcs anzuerkennen, der hier 
ein Unternehmen anfaßt, zu dem manche Stadt 
den Blut nicht aufbringt.

Gewiß, die vorgeführten Beispiele sind viel
leicht unscheinbar an den heutigen nötigen Woh- 
"Ungsbau-Forderungen gemessen, doch sie sind 
lhpisch in ihren verschiedenen Formen sowohl in 
Bezug auf Plangestaltung als auch in Bezug 

auf die Durchführung. Bezüglich der Durch
führenden sind alle Arten vertreten von der 
Gemeinde, die alles einer selbstbauendcn Bau
genossenschaft überläßt bis zu der Gemeinde, die 
alles vom Plan bis zur Wohnungsvergebung 
in der Hand behält. Das letzte scheint das 
Erstrebenswerte zu sein, da nur so eine wirkliche 
Planmäßigkeit in der Durchführung gewähr
leistet ist. Schließlich nützt es nichts, ein Woh
nungsbauprogramm aufzustellen und einen Plan 
zu fassen, wenn man beides wieder einer Vielheit 
von Köpfen überantwortet, die die Notwendigkeit 
der Einheitlichkeit nicht begreifen können.

Es ist notwendig und möglich, 
daß auch kleine Städte und Land
gemeinden ein ungefähres Woh
nungsbau-Programm und einen 
Plan aufstellen.

Und es ist möglich, daß sie diesen durchführen, 
wenn sie mit der nötigen Sachlichkeit und Energie 
Vorgehen.

Und schließlich gibt es immerhin wenige Groß
städte, aber sehr viele kleine Städte und Land
gemeinden, und wenn es gelingt, unsere Dörfer 
und kleinen Städte günstig zu beeinflussen, dann 
mögen getrost einige Großstädte abscheuliche 
Wohn - Quartiere zeigen, die Gesundheit der 
Gesamtheit des Landes wird dann die Krankheits- 
crscheinungen einzelner Großstädte aufwiegen.
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vermischtes.
Personalnachrichten.

Regierungs- und Baurat Dr. Dunay, bisher bei der 
Regierung in Breslau, wurde vom Aufsichts-Rat der 
„Schlesischen Heimstätte" zum Direktor der Gesellschaft 
gewählt. Er hat die Wahl, welche einstimmig erfolgte, 
angenommen.

Stadtbaurat Dr. Althoff, Frankfurt a. O. wurde 
zum Stadtbaurat in Breslau gewählt und in der Breslauer 
Stadtverordneten-Versammlung vom 28. Oktober in sein 
Amt eingeführt.

Die Mieter zu den Wohnungbauvorschlägen des 
Ministers Hirtsiefer.

„Der Bund Deutscher Mietervereine e. V. Sitz Dresden 
hat seit Jahren die Bekämpfung von Wohnungsnot 
und Arbeitslosigkeit in der Durchführung eines lang
fristigen Wohnungsbauprogrammes erblickt. Er be
grüßt es deshalb, daß jetzt auch der preußische Wohl- 
fahrtsminister Hirtsiefer mit einem planmäßigen, 
umfangreichen Wohnungsneubau Wohnungsnot und 
Arbeitslosigkeit bekämpfen will. Der Bund hält jedoch 
den von ihm in seinem Aufrufe vorgeschlagenen Weg 
für verfehlt und gefährlich für unsere Volkswirtschaft. 
Richtig ist, daß zurzeit als Hauptquelle für den Neubau 
die Hauszinssteuer in Frage kommt. Diese Steuer 
wird aber schon jetzt in ausreichender Höhe erhoben, 
nur wird sie heute noch wesentlich für den Finanzbedarf 
verwendet. Für diesen Bedarf müssen andere Quellen 
(Einkommensteuer) erschlossen werden. Wird die 
heutige Hauszinssteuer nur für den Neubau verwendet, 
so ist eine Erhöhung derselben und damit eine Steige
rung der Mieten nicht notwendig. Gegen weitere 
Mieterhöhungen spricht außerdem die allgemeine Wirt
schaftslage und die dringende Notwendigkeit, die Kauf
kraft des Geldes zu heben und damit die Preis- 
senkungsmaßnahmen der Regierung zu unterstützen. 
Mit starkem Befremden stellt die Mieterschaft fest, daß 
der Minister zwar den künftigen Wegfall der Mietzins
steuer in Aussicht stellt, gleichzeitig aber das Steigen 
der Mieten als eine selbstverständliche Erscheinung in 
allen Kulturstaaten hinstellt. Er will also den Betrag 
der Hauszinssteuer künftig dem Hausbesitz als unver
diente Rente überlassen, und ihm damit aus unserer 
verarmten Volkswirtschaft ein jährliches Milliarden- 
geschenk zuwenden. Dagegen wird die Mieterschaft mit 
allen Mitteln Widerstand leisten. Sie verlangt von 
einer Regierung, daß sie die Steigerung der 
Bodenrente nicht als etwas Unabänderliches hinnimmt, 
sondern dem Volk den Weg zeigt, auf dem das Steigen 
unverdienter Rente verhindert wird. Sie er
wartet, daß die Regierung sich in diesem Sinne an 
die Parlamentarier und das Volk wendet."

Die Stellungnahme der Mieterschaft zu den Hirt- 
siefer'schen Vorschlägen, die in den vorstehenden Zeilen 
zum Ausdruck kommt, ist von dem Standpunkt der 
Mieter verständlich. Immerhin muß aber darauf hin
gewiesen werden, daß die Befürchtung, die vom Bund 
Deutscher Mietervereine ausgesprochen wird, daß der 
Ertrag der Hauszinssteuer dem Hausbesitz als unver
diente Rente überlassen bliebe, in ihrer vollen Schärfe 
wohl niemals zutreffen wird. Man darf doch nie ver
gessen, daß das Mietsproblem im wesentlichen ein 
Problem von Angebot und Nachfrage war, und es stets 
bleiben wird. Eine Steigerung der Mieten zur Ver
stärkung der Neubautätigkeit würde an sich selbstver
ständlich in dem Augenblick, wo der Staat die Steuer 
nicht mehr erhebt, ein Anwachsen unverdienter Miets- 
rente für den Hausbesitzer fein. Aber — der Staat 

will ja mit den aus der Erhöhung der Hauszinssteue - 
sütze frei werdenden Mitteln neue Wohnungen, Kleu - 
Wohnungen schaffen. Er wird seine Förderung-- 
tätigkeit sowie die von ihm geleistete finanzielle Unter- 
stützung des Kleinwohnungsbaues erst in demselve 
Augenblick ausgeben dürfen, wo eine Wohnungsno. 
vor allem auch eine Kleinwohnungsnot, nicht mey 
vorhanden ist. In diesem Augenblick aber wird st^ 
selbst wenn die Erhebung der Hauszinssteuer in Wegfa" 
kommt, für den Althausbesitzer kaum ein erhebliche 
Mehrgewinn herausschlagen lassen, denn dann werden 
wir ja ein genügendes Angebot von gesunden un 
preiswerten Kleinwohnungen haben, viele der 3' 
großen und teueren Altwohnungen werden geräuM 
"sein und das wird bei freier Wohnungswirtschaft vor
aussichtlich dazu führen, daß ein Überangebot von AU- 
wohnungen (auch Kleinwohnungen) zur Senkung oe 
Mieten in diesen führen.

Der Vorschlag der Mietervereine, statt Erhöhung dcr 
Friedensmiete auf 130 A zunächst einmal den heu^ 
einkommenden Betrag der Hauszinssteuer in voller 
Höhe für den Wohnungsbau zu verwenden, ist gru 
und richtig, nur dürfte dieser Betrag für ein radikale- 
Wohnungsbauprogramm nicht ausreichen. Wesent- 
lich erscheint, daß die Wohnungsnot 
schnell behoben wird. Gerade die Mieter 
müßten eigentlich ein dringendes Interesse daran 
haben, daß der freie Wohnungsmarkt durch billige 
Staatswohnungen reguliert wird. Nach dem heute 
geübten Verfahren des Tropfens auf den heißen Stern 
werden die unzweckmäßig angelegten, in düsteren 
Mietskasernen, häufig an lärmenden Verkehrsstrahen 
liegenden und teuren Altwohnungen auf unabsct? 
bare Zeit hinaus ihren ungerechtfertigt hohen Werr 
behalten!

Die „Bodenrente" ist eine andere Frage, und der 
Weg, ungerechtfertigten Wertzuwachs für die All
gemeinheit nutzbar zu machen, kann nur durch Lösung 
des Boden-Problemes gefunden werden. 8p.

Die Neißer Hauptversammlung des Bundes deutsche" 
Bodenresormer, Landesverband Schlesien.

Von Gewerbeschul-Oberlehrer Fr. Ostermann, 
Liegnitz.

Am 18. und 19. September dieses Jahres hatte der 
Schlesische Landesverband im B. D. B. seine Anhänge 
in die alte schöne Bischofsstadt Neiße geladen. Estn 
mal sollte hier in der Grenzmark dem Deutschtum du 
Bedeutung der Bodenreform bewußt gemacht, dann den 
Anhängen: der Bewegung die hervorragende Arben 
der Stadt auf dem Gebiete des Wohnungswesens ge
zeigt werden.

Auch v. Dr. A d o l f D a m a s ch k e, der Führer dc" 
deutschen Bodenreformbewegung, hatte es sich ni« 
nehmen lassen, mit seiner Gattin zur Tagung A 
kommen. Aus allen Teilen der Provinz waren zähl 
reiche Gäste erschienen, die der Vorsitzende, Benies 
Breslau, herzlich willkommen hieß. Im Name' 
der Stadt Neiße sprach Oberbürgermeister 
Dr. Franke sehr bedeutsame Worte. Er wies dara» 
hin, daß eine Bodenreformtagung zu den wenige' 
Tagungen gehöre, die für alle Städte ein kommunal 
politisches Interesse habe. Sei doch die Entwicklung 
einer jeden Stadt von einer vernünftigen Bodenwirg 
schaft abhängig. Die Stadt Neiße habe bewußt >' 
diesem Sinne gearbeitet und bei einer Größe von 35 00 
Einwohnern über 1200 neue Wohnungen geschafft 
ein Werk, auf das die Stadtverwaltung stolz sei.
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^grüße jn dem Bunde deutscher Bodenreformer den 
Bundesgenossen, der durch seine Arbeit schon viel er
dicht hat.

D. Dr. Damaschke dankte dem Stadtoberhaupt 
i lur seine treue Arbeit und wies darauf hin, daß man 

einen Maßstab für die Bautätigkeit der Stadt Neiße 
vann gewinne, wenn man vergleiche, daß die Stadt 
Kiel bei 220000 Einwohnern 1400 Wohnungen, die 
sicherlich gut bodenreformerische Stadt Frankfurt 
w Oder 2100 Wohnungen, Neiße dagegen mit 

, 35 000 Einwohnern nahezu 1300 mustergültige Woh
nungen geschaffen habe. Für die westdeutschen 
Bodenreformer sprach Stadt rat Or. Fulda aus 
Münster i. Wests.

Dann ergriff Direktor Johannes Lubahn 
das Wort zu seinem Vortrage: „Der Heimstätte n- 
8 edanke und die deutsche Beamten- 
> chaf t." Einleitend verglich der Redner die Behaup- 
^sugsziffern der angelsächsischen Länder mit denen 
Deutschlands, um daraus den Schluß zu ziehen, daß 
?uch schon vor dem Kriege vieles im Wohnungswesen 
lehr im argen lag. Krieg und Nachkriegszeit haben 
die Dinge noch verschärft, so daß heute über 1 Million 
deutscher Menschen unzulänglich untergebracht ist. Er 
streifte sodann die Entartungserscheinungen, die sich 
Uaturnotwendig ergeben mußten. Um die Wohnungs- 
srage nicht wieder der wilden Entwicklung zu über
lassen, seien Heimstättenamt und Heimstättenausschutz 
entstanden. Diese wollen bewußt bei der Neu
erstellung von Wohnungen das Eigenheim, d i e 
Heimstätte an die Stelle der Miets-- 
st o ferne setzen. Diesen Anschauungen hat auch 
die Gesetzgebung Rechnung getragen und so entstehen 
überall im Lande Heimstätten. Um bei der meist 
lchwierigen Finanzierung zu helfen, soll ein Be
amte n h c i m st ä t t e n g e s e tz geschaffen werden. 
Durch dieses soll eine Abtretung eines Teiles des 
Mohnungsgeldes möglich gemacht und dadurch eine 
entsprechende Bausumme erlangt werden. Herr Lubahn 
wies an einer Reihe von Beispielen die Durchführbar- 
steit nach und glaubte Hoffnung auf eine baldige Ver
wirklichung des Gesetzes machen zu können.

Der nächste Redner, B ü r g e r m e i st e r S t u m p f e, 
Köben a. O., sprach über „Großsiedlung in 
der Kleinstadt, ein Weg zur wirksamen 
Bekämpfung der Wohnungsnot." Der 
Redner ging davon aus, daß bei den billigen Boden- 
und Baustoffpreisen, den niedrigen Löhnen der Klein
stadt, hier mehr Wohnungen für die gleiche Summe 
geschaffen werden könnten, als in der Großstadt. In 
der großen Stadt gebe es immer Leute genug, die 
dei annehmbaren Wohnverhältnissen gern in die Klein
stadt gehen würden. So könne auch die Kleinstadt mit 
dazu beitragen, Gegenwartsgedanken über Abbau der 
Großstädte und Schaffung wirtschaftlich gesunder Klein- 
und Mittelstädte durchzuführen.

Der Sonntag brächte den Gästen eine Führung 
unter persönlicher Leitung von Oberbürgermeister 

"r. Franke — durch die Stadt mit ihren alten Bau
denkmälern und ihren neuen Siedlungen. Die letzteren 
Zeigten, wie berechtigt der Ruf Neißcs als neuzeit- 
ache Wohnstadt ist. In ihrer ganzen Anlage machen 
?w Bauten einen sehr erfreulichen Eindruck. Grün
stachen und Durchblicke sorgen sür eine Belebung des 
Hildes dieser neuen Stadtteile. An dieser Stelle sei 
duch noch des mustergültigen Stadions gedacht, das 
ebenfalls viel Bewunderung erregte.

Dann begaben sich die Tagungsteilnehmer zur 
Hauptversammlung, zu deren Beginn Re- 
aierungsdirektor Ün Fischer aus Oppeln die 
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Grüße der oberschlesischen Regierungsbehörden über
mittelte. Dann nahm v. Or. Damaschke das Wort 
und führte aus: Heute gelte es mehr denn je, die 
Reichsverfassung, die uns den inneren 
Frieden, die Einheit des Reiches ge
rettet habe, mit Leben zu erfüllen. Das 
gelte besonders für die Durchführung des Ar
tikels 155 derselben. Für Oberschlesien habe 
das erhöhte Bedeutung, zumal hier die Vergangenheit 
viel gesündigt habe. Stellt doch die neueste Statistik 
fest, daß hier in den Orten unter 2000 Einwohnern 
10 A, in den größeren 17 2L wohnungslos seien. Man 
muß dabei noch bedenken,. daß in Oberschlesien 89 2L 
aller Wohnungen Kleinstwohnungen, bestehend aus 
Küche und „höchstens" 1 Zimmer, sind. — Im Reiche 
liegen die Dinge ebenso ernst. In Berlin hat man 
allen Ernstes die Frage erwogen, ob man nicht in den 
Obdachlosenasylen die Pritschen, die 2400 Menschen 
Raum bieten, entfernen solle, um so 4000 Menschen 
Platz zu schaffen. Dieser Zustand ist unerträglich. Ist 
er nötig? Warum wird nicht gebaut? Der bekannte 
Bauwirtschaftler Dr.-Ing. Wagner hat berechnet, 
daß in den Jahren 1919—25 für gelernte Bauarbeiter 
225 Millionen arbeitslose Tage vorhanden waren, in 
denen Bauhandwerker Erwerbslosenunterstlltzung be
ziehen mußten. Mit diesen Tagen hätte man 75 000 
Wohnungen erstellen können. — Im Juli 1926 waren 
104 000 Bauarbeiter erwerbslos und immer noch fehlt 
über 1 Million Wohnungen!

Dringend tut Abhilfe not! Von der Auffassung, 
die Regelung der Wohnungswirtschaft den einzelnen 
Ländern zu überlassen, ist man abgekommen, weil man 
weiß, daß es ohne grundlegende gesetz
geberische Maßnahmen des Reiches nicht 
geht. Zu diesen hat der „Ständige Beirat", dessen 
Vorsitz Damaschke führt, Vorschläge gemacht. Um das 
Kernstück, das „B o d e n r e f o r m g e s e tz", wird ge
rungen. Bei der ersten Abstimmung, bei der es sich 
um die Einbringung überhaupt handelte, fand aas 
Gesetz eine große Mehrheit. Mit den Gegnern hielt 
Damaschke eine sachliche, aber scharfe Abrechnung, um 
dann mit der Aufforderung, diesen großen Gedanken 
zu verwirklichen, seine Ausführungen zu schließen. 
Reicher Beifall zeigte, daß die Gedanken allen Ver
sammlungsteilnehmern aus dem Herzen gesprochen 
waren.

Nach einem gemeinsamen Mittagbrot berichtete 
Herr B e n t e r - Breslau über den Internatio
nalen Kongreß für. Grund wertbe st eue- 
rung und Freihandel in Kopenhagen, an dem 
er nicht als Vertreter des Bundes, sondern zu seiner 
persönlichen Information teilgenommen hatte. Weiter 
sprach Herr Ingenieur K i l g u s - Breslau, der 
gerade aus Wien vom Internationalen 
Städtebau Kongreß zurückgekehrt war, über 
das dort Gesehene und Gehörte.

Der Abend brächte noch eine Zusammenkunft beson
ders mit den Neitzer Bodenreformern. Bei dieser 
Gelegenheit nahm Herr B e n t e r - Breslau nochmals 
das Wort, um die Notwendigkeit des Wohnheim- 
stättengesetzes zu begründen. In zwei Ent
schließungen wurde einmal der Arbeit des Reichs
tages gedacht, dann der Stadt Neiße für ihre 
gute bodenreformerische Arbeit und sür die herzliche 
Aufnahme gedankt.

Wohl alle Teilnehmer hatten das Gefühl mit nach 
Hause genommen, daß wir an einer Zeitwende stehen, 
die von größter Bedeutung nicht nur für Schlesien, 
sondern auch besonders für unser ganzes Volk sein 
wird.
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Die Bodenlosen und die Reichsverfassung. 
Artikel 155 in Gefahr.

Von Victor N o a ck.
Allen denen, die unter Wohnungs- und Bodennot 

leiden, ist der Artikel 155 der Verfassung des Deutschen 
Reiches vom 11. August 1919 eine Heilsbotschaft, 
die sie aufrecht hält in ihrem Elend.

Der Artikel 155 lautet:
„Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von 

Staats wegen in einer Weise überwacht, die Miß
brauch verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem 
Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen 
Familien, besonders den kinderreichen, eine ihren Be
dürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheim
stätte zu sichern. Kriegsteilnehmer sind bei dem zu 
schaffenden Heimstättenrechte besonders zu berück
sichtigen.

Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung des 
Wohnungsbedürfnisses, zur Förderung der Siedlung 
und Urbarmachung oder zur Hebung der Landwirt
schaft nötig ist, kann enteignet werden. Die Fidei- 
kommisse sind aufzulösen.

Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist 
eine Pflicht des Grundbesitzers gegenüber der Gemein
schaft. Die Wertsteigerung des Bodens, die ohne eine 
Arbeits- oder Kapitalaufwendung auf das Grundstück 
entsteht, ist für die Gesamtheit nutzbar zu machen.

Alle Bodenschätze und alle wirtschaftlich nutzbaren 
Naturkräfte stehen unter Aufsicht des Staates. Private 
Regale sind im Wege der Gesetzgebung auf den Staat 
zu überführen."

Der Artikel 155 ist das Kernstück des die Grund
rechte und Grundpflichten behandelnden 2. Haupt
teiles der Verfassung. Er richtet ein Rechtsverhältnis 
der Deutschen zum Grund und Boden wieder auf, das 
als natürliches Recht im Gegensatz zum juristischen 
mit dem ersten Bewußtwerden von Gemeinsamkeits- 
gefühl, von sozialer Moral überhaupt, entstanden ist. 
Der Artikel trifft die Grundlage des gesellschaftlichen 
Daseins, und er hätte deswegen eigentlich an erster 
Stelle unter den Grundrechten und Grundpflichten der 
Verfassung stehen sollen. Er enthält eine Folge 
logischer Schlüsse, die wie Glieder einer Kette anein
ander geschlossen sind: Unterordnung des privaten 
Eigentumsbegrisfs unter den Begriff des Sozialeigen- 
tums. überordnung sozialer Rücksichten über private 
Absichten einzelner, sofern diese abseits des öffent
lichen Wohles führen. Ziel und Zweck der in dem 
Artikel festgestellten Grundpflichten ist das persönliche 
Wohl der einzelnen Familie. Ganz klar zeigt sich der 
Grundsatz, daß die soziale Gemeinschaft (Gesellschaft) 
gebildet ist, geordnet und gepflegt wird für die Auf
gabe. dem Einzelnen, der einzelnen Familie ein glück
liches Dasein zu ermöglichen. Die Familie ist das 
Objekt des Artikels 155, die Familie als Einheit, deren 
Menge das Volk bildet.

Der Artikel wendet sich nur gegen das unsoziale 
private Eigentum, das gewissermaßen zum Nachteil 
des öffentlichen Wohles gebildet ist und weiterhin 
gemeinschädlich wirkt. Er wendet sich gegen das private 
Eigentum, das als Geldmonopol dem Börsenspiele 
dient, dessen Schädlichkeit darin besteht, daß es nütz
liche Arbeit unfrei macht, in die Zinssklaverei zwingt, 
brachlegt, für den Arbeiter unergiebig und diesen selbst 
arbeitsunlustig macht.

Solches Eigentum an Grundbesitz kann nach 
Absatz 2 des Artikels 155 von Staats wegen enteignet 
werden, wenn es zur Befriedigung des Wohnungs
bedürfnisses, zur Förderung der Siedlung und Urbar

machung oder nur zur Hebung der Landwirtschaft g*- 
braucht wird. Im selben Sinne wird der Grundbesitz^ 
„gegenüber der Gemeinschaft" verpflichtet, sein-:'' 
Grund und Boden wirklich zum Nutzen der Gesellschav 
zu bearbeiten und auszunützen. Leider ist nicht gesagt 
welche Folgen die Pflichtverletzung nach sich ziehe» 
soll. Ganz im selben Sinne wird auch die Wertsteige
rung des Bodens „die ohne eine Arbeits- oder 
Kapitalsaufwendung auf das Grundstück entsteht", lam 
Absatz 3 des Artikels der Gesamtheit vorbehalten, un» 
werden alle Bodenschätze und alle „wirtschaftlich nutz
baren Naturkräfte" unter die Aufsicht des Staate* 
gestellt.

Der Artikel 155 ist die Springwurzel, die dem Volke 
alle Schatzkammern zu öffnen vermag, der Arbeit ihre» 
wohlverdienten Lohn sichern könnte. Er enthält da* 
Mittel, ehrliche Arbeit zu befreien von den öffentliche» 
Lasten, die der Boden tragen muh und tragen kann" 
Überführung durch die Allgemeinheit gebildeten Werte* 
in die öffentliche Hand.

Kein Wunder, daß alles, was am privat
kapitalistischen spekulativen Terraingeschäft interessiert 
ist, sich zu einer Phalanx zusammenschließt, um de» 
Artikel 155 zu bekämpfen.

Zunächst richtet sich die Gegnerschaft gegen die 
beiden bodenreformerischen Gesetzentwürfe: Reichs
bodenreformgesetz (Wohnheimstättengesetz) und Preu
ßisches Städtebaugesetz, über die im Herbst vo>» 
Reichstag und preußischen Landtag entschieden wird 
Mit der Organisation des städtischen Bodenkapital* 
geht dabei — in völliger Verkennung dessen, was di* 
Bodenreform gerade für den Mittelstand bringen wi» 
— zusammen auch die Reichspartei de* 
deutschen Mittelstandes (vormals Wirt
schaftspartei genannt). Die Verhandlunge» 
auf dem 6. Parteitag dieser Partei in Görlitz vo>» 
24. bis 27. v. Mts. zeigen deutlich, daß der Kampf de* 
Bodenkapitals sich nicht nur gegen die vorgenannte» 
beiden Gesetzentwürfe, sonoern tatsächlich gegen di* 
Verfassung des Deutschen Reiches richtet. Wurzeln dock 
die beiden Gesetzentwürfe in dem Artikel 155 de» 
Reichsverfassung, ist er doch gewissermaßen der Mutter
boden, aus dem die beiden bodenreformerischen Gesetz
entwürfe emporwachsen.

Auf diesem Parteitag ist ein neues Parteiprogramm 
angenommen worden, worin es unter Punkt 3 heißt" 

„Ablehnung aller gesetzgeberischen Maßnahme» 
und Bestrebungen, die geeignet sind, den Eigentums
begriff zu erschüttern und die Kommunalisieruntz 
bezw. Sozialisierung der Grund- und Boden
wirtschaft zu fördern."

Das zielt direkt aus den Artikel 155 der Reichs
verfassung!

Das organisierte private Bodenkapital stellt ein* 
große Macht dar in unserm politischen Leben. Mo» 
hüte sich, ihre Bedeutung zu unterschätzen. Alle Volks
genossen, die die Erhaltung der bodenreformerische» 
Grundrechte des deutschen Volkes in seiner Verfassuntz 
wünschen, müssen sich zusammenfinden zur geschlossene» 
Abwehr der verfassungsfeindlichen Politik des BodcN- 
kapitals. Gelänge es diesem, den Artikel 155 aus de»' 
Verfassungswerk herauszubrechen, so könnte leicht da* 
ganze Gebäude nachstürzen. Die Organisationen, dere» 
Aufgabe es ist, die die Verfassung schützenden Volks
teile zu einheitlichen Aktionen zusammenzuführei» 
haben eine große Verantwortung vor dem Volk. E* 
ist zu wünschen, daß alle sich der Tragweite dieses 
Verantwortlichkeit bewußt werden, und daß dies»- 
Bewußtsein ihnen eine Tatkraft verliehe, die sie bish^ 
nicht an den Tag gelegt haben.
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Wohnungs- und Siedlungspolitik einer Gewerkschaft.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband, 

der jüngst seinen 244 Seiten starken Rechenschafts
bericht für das Jahr 1925 der Öffentlichkeit übergab, 
hat schon von jeher dem Wohnungs- und Siedlungs- 
wesen sein besonderes Augenmerk zugewendet. Be
kannt ist seine tatkräftige Mitwirkung bei der Grün
dung der Gagfah, Gemeinnützige Aktiengesellschaft für 
Angestelltenheimstätten, die seit ihrem Bestehen 4700 
Wohnungen, zumeist Gartenheimstätten, errichtete. L.em 
neuen Jahresbericht entnehmen wir dem umfangreichen 
Abschnitt „Wohnungs- und Siedlungswesen" einige 
uns berührende wertvolle Ausführungen. Man muh 
den einleitenden Worten des Abschnitts sehr zustimmen, 
wenn es dort als Begründung sür die Betätigung einer 
Gewerkschaft auf dem Gebiete des Wohnungs- und 
Eiedlungswesens heißt: „Schon an der Tatsache, daß 
in der Friedenszeit der Anteil der Miete an dem Ein
kommen eines mäßig bezahlten verheirateten Kauf- 
wannsgehilfen 15 bis 20 v. H. betrug, und dem Be
streben der Regierung, die Mieten bis zum 1. April 
1926 mindestens wieder auf die Friedenshöhe zu 
bringen, kann man ermessen, welcher wichtige Bestand
teil der Wohnungsbedarf in unserem Haushalte ist."

In scharfer Weise verwahrt sich der Bericht gegen 
bestimmte Kreise, die einen Wohnungsüberfluß vor
täuschen wollen, es heißt: „Es ist deshalb ein unver
antwortliches Beginnen, wenn interessierte Kreise, 
nämlich solche, die an einer sofortigen Aufhebung der 
Zwangswirtschaft und Einstellung des gemeinnützigen 
und genossenschaftlichen Wohnungsbaues ein Interesse 
haben, mit trügerischen Statistiken arbeiten, um zu 
beweisen, die gegenwärtige Wohnungsnot habe ihre 
Ursache in besonders erhöhten Wohnungsansprllchen der 
Bevölkerung. So konstruiert man aus vorliegenden 
Ziffern, daß die Wohndichte in den Großstädten seit 
der Vorkriegszeit abgenommen habe, vergißt dabei 
aber, zu betonen, daß es nicht so sehr auf die Zahl 
der Wohnungen und der Einwohner, sondern aus die 
Zahl der Haushaltungen, die sich durch die starke Zu
nahme der Heiratszisfern seit 1918 gewaltig vermehrt 
hat, ankommt. Ferner vergißt man zu berücksichtigen, 
daß eine Verschiebung der Einwohnerteile mit ver
schiedenem Raumbedürfnis eingetreten ist. Die Zahl 
der Kinder, die einen geringeren Raum beanspruchen, 
ist seit Kriegsanfang erheblich zurückgegangen, und 
erwachsene Menschen haben einen größeren Wohn- und 
Betätigungsraum als die Kinder notwendig."

Was der Bericht über die gemeinnützige Bautätig
keit durch Genossenschaften, Wohnungsfürsorgegesell- 
schaften usw. sagt, wird uns ohnehin besonders inter
essieren, weil der D. H. V. auf dem Gebiete des Woh
nungsbaues mancherlei praktische Arbeit geleistet hat. 
Wir lassen den betreffenden Abschnitt hier folgen:

„Die gemeinnützige Bautätigkeit durch Genossen
schaften, Gemeindeverwaltungen und Wohnungs- 
fürsorgegesellschaften, die schon deshalb unterstützungs- 
wert ist, weil sie den wiedererwachten Sparsinn für 
den Wohnungsneubau weiter entwickelt und den 
Preistreibereien des freien Baumarktes auf dem Wege 
der Selbsthilfe entgegenwirkt, hat leider im ver- 
öangenen Jahre nicht immer die notwendige starke 
Moralische und wirtschaftliche Förderung erfahren. Viel
mehr hat sich gezeigt, daß an manchen Stellen die 
preissteigernden Interessen des Terrainhandels und 
die gewinnsüchtigen Interessen der Mietkasernen-Bau- 
Unternehmungen sehr bedenklich llberhand genommen 
haben. Es wird nicht nur offene und versteckte 
Sabotage wohnungsresormerischer Gesetze getrieben, 
dem genossenschaftlichen und gemeinnützigen Woh
nungsbau werden große bürokratische Schwierigkeiten 
"ud Hemmungen bei der Schaffung gesunder Heim

stätten entgegengesetzt, sondern in manchen Gemeinden 
geschieht offensichtlich bei der Vergebung der Haus
zinssteuerhypothek eine Bevorzugung des Miethaus- 
baues gegenüber der aus gesundheitlichen, sittlichen und 
volkswirtschaftlichen Gründen zu unterstützenden Ein- 
familienheimstätten. Die Herstellung gesunder und 
preiswerter Wohnungen für die minderbemittelten 
Schichten hat durch die mustergültige Organisation und 
Tätigkeit der Wohnungsfürsorgegesellschaften, zu denen 
die Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Angestellten
heimstätten in Berlin-Steglitz zu rechnen ist, eine ge
waltige Förderung und Vervollkommnung erfahren."

Auch auf dem letzten Verbandstag, der am 19. und 
20. Juni d. Is. in München stattfand, kam der woh- 
nungsreformerische und baugenossenschaftliche Geist des 
Verbandes zum Durchbruch. Unter dem Kennwort 
„Der sozialpolitische Wille der deutschen Kaufmanns
gehilfen", der ein scharf umrissenes sozialpolitisches 
Programm entwickelte, wurde bezüglich des Wohnungs
und Siedlungswesens nachstehende Entschließung an
genommen: „Das Familienleben und die berufliche 
Leistungsfähigkeit erfordern gesunde und preiswerte 
Wohnungen, vor allem in Einsamilienhäusern mit 
Garten. Ihre Herstellung ist daher mit allen Kräften 
zu fördern. Insbesondere muh vom Staate der 
gemeinnützige Wohnungsbau die stärkste moralische und 
wirtschaftliche Unterstützung erfahren, weil er den 
Sparsinn weckt und den Preistreibereien des freien 
Baumarktes auf dem Wege der Selbsthilfe entgegen
wirkt. Die auf Veranlassung des D. H. V. gegründete 
Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Angestelltenheim
stätten ist als bahnbrechendes Selbsthilfeunternehmen 
der Angestelltenschaft zu fördern.

Solange die Nachfrage nach Wohnungen das An
gebot llbersteigt, kann ein Wohnungsmangel- und 
Mieterschutzgesetz nicht entbehrt werden. Aus der Miete 
dürfen öffentliche Mittel nur für den Wohnungsbau 
und die Erhaltung der Altwohnungen aufgebracht 
werden. Mietzinssteuern sind daher nicht zum Aus
gleich öffentlicher Haushalte zu verwenden.

Durch den Raub deutschen Landes, das teils noch 
große Siedlungsmöglichkeiten, teils vielfältige 
industrielle Arbeitsmöglichkeit bot, und durch die Ent- 
reißung unserer Kolonien ist der Lebens- und Arbeits- 
raum des deutschen Volkes in unerträglicher Weise 
eingeengt worden. In einem wesentlich kleineren 
Deutschland müssen heute ebensoviel Deutsche Wohnung 
und Nahrung finden, wie in dem größeren Deutsch
land der Vorkriegszeit. Niemals werden wir den An
spruch auf das geraubte Land und die entrissenen 
deutschen Kolonien aufgeben. AIs ein Volk, das seine 
Zukunst nicht aufgeben, sondern wachsen und größer 
werden will, müssen wir neuen Lebens- und Arbeits- 
raum gewinnen. Dazu gehört auch, daß Deutschland 
innerhalb seiner Grenzen durch eine gerechte Boden
ordnung einer möglichst großen Zahl Volksgenossen 
ausreichenden Lebens- und Arbeitsraum bietet, und daß 
die deutsche Auswanderung planmäßig in geschlossene 
Siedlungsgebiete gelenkt wird." O. Böhme.

Preußische Landespsandbriesanstalt, Körperschaft des 
öffentlichen Rechts,

Berlin 8^.68, Schützenstr. 26.
In der letzten Sitzung des Arbeitsausschusses des 

Verwaltungsrats der Anstalt wurde die Zwischenbilanz 
für das 1. Halbjahr 1926, die ein gutes Ergebnis 
aufweist, vorgelegt und vom Vorstand berichtet, daß 
auch in den verflossenen Monaten des laufenden Halb
jahres der Geschäftsgang der Anstalt in allen Teilen 
eine günstige Weiterentwicklung gezeigt hat.
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Der Darlehnsbestand hat sich auf rd. 26,5 Millionen 
Mark bei 4950 Beleihungen erhöht, weiter beschlossen 
und zugesagt sind 2400 Beleihungen im Betrage von 
14,3 Millionen Goldmark. Außerdem sind bei der 
Anstalt zahlreiche Darlehnsanträge, deren Forderungen 
sich auf insgesamt etwa 8 Mill. Goldmark belausen, 
in Bearbeitung.

Der Umlauf an Goldpfandbriefen konnte im 
laufenden Jahre um über 17 Mill. Goldmark erhöht 
werden.

Auch das Zwischenkreditgeschäst hat sich günstig ent
wickelt; es sind an Zwischenkrediten aus eigenen 
Mitteln, Reichs- oder Staatsfonds 18,4 Mill. Mark 
zugesagt bezw. ausgezahlt worden.

Auf Grund des bisherigen Ergebnisses ist beschlossen 
worden, für die Ablösung der Papiermarkpfandbriefe 
zur Verstärkung der Teilungsmasse einen angemessenen 
Betrag aus den Mitteln der Anstalt zur Verfügung 
zu stellen und nach erfolgter Zustimmung der Aufsichts
behörde den Inhabern der Papiermarkpfandbriefe in 
Kürze ein Ablösungsangebot in bar zu machen.

„Gemeinnützige Siedlungs- und Sparvereinigungen."
Vom städtischen Presseamt, Breslau, wird uns ge

schrieben:
In den Tageszeitungen finden sich immer wieder 

Anpreisungen neuer „gemeinnütziger Siedlungs- und 
Sparvereinigungen", die den Anschein erwecken, daß 
die Beteiligung an ihnen dem Beitretenden bei ver
hältnismäßig sehr geringen geldlichen Leistungen — 
einem mäßigen Eintrittsgeld und wöchentlichen Bei
trägen von etwa 50 Pfg. bis 1 Mark — rasch zu einer 
Wohnung verhelfen werden. Bei dem Grade der Woh
nungsnot, der Unmöglichkeit, im Wege der Wohnungs- 
zuteilung durch die kommunale Wohnungsbehörde bis 
auf weiteres mehr als die allerdringendsten Fälle zu 
berücksichtigen, scheinen solche Vereinigungen vielfach 
Anhang zu finden. Leider werden bei dem über
wiegenden Teile der Beitretenden bittere Ent
täuschungen nicht ausbleiben, wenn nicht sogar auch 
ernste Verluste zu beklagen sein werden. Wiederholt 
ist in der Öffentlichkeit von amtlichen Stellen und 
der berufenen Vertretung der gemeinnützigen Bau
vereinigungen vor solchen Organisationen gewarnt 
worden.

Unter der Firma „Reichsbaubund" hat sich jüngst 
wieder eine neue solche Vereinigung gebildet, die 
ihren Wirkungskreis auf Schlesien auszudehnen scheint. 
Solche Vereinigungen sind ein untaugliches Mittel zur 
raschen Erlangung einer Wohnung. So richtig der 
Gedanke an sich auch ist, den Sparsinn anzuregen. ihn 
in den Dienst des Wohnungsbaues zu stellen und damit 
die Wohnungsbaufinanzierung zu erleichtern, so kann 
doch das den Mitgliedern solcher Vereinigungen ver
heißene Ziel nicht erreicht werden, weil auf diesem 
Wege weder mehr, noch billiger, noch besser gebaut 
werden kann. Ein erheblicher Teil der Mitglieder
beiträge wird bei solchen Unternehmungen regelmäßig 
durch die Kosten der Geschäftsführung, Werbetätigkeit 
usw. aufgezehrt, was eine Mehrbelastung der Woh
nungssuchenden zur Folge hat. Vor allem kann aber 
auch die Finanzierung des Wohnungsbaues mit Hilfe 
solcher Sparvereinigungen nicht so gelöst werden, daß 
für die Mitglieder wirklich rasch Wohnungen erstellt 
werden. Denn selbst wenn es den Vereinigungen 
gelingen sollte, erste Hypotheken und öffentliche Haus
zinssteuerhypotheken in ausreichendem Umfange zu er
langen, fehlen zur völligen Finanzierung jeder Klein
wohnung noch immer mindestens 2 bis 3000 Mark.

Auch wenn man die Jahresleistung jeden Mitgliedes 
mit 100 Mark, also reichlich hoch annimmt, müsse« 
20 bis 30 Sparer zusammenwirken, damit für ein Mit
glied in einem Jahre die Finanzierung einer Wohnung 
ermöglicht wird. (In Wirklichkeit ist die Aussicht noch 
ungünstiger, weil, wie oben erwähnt, ein Teil der 
Beitragsleistungen durch die Unkosten der Organi
sationen ausgebraucht wird!) Es kommt hinzu, daß 
der Sparer seine Sparguthaben einem Unternehmer 
anvertraut, dessen Verwaltung nicht unter öffentlicher 
Kontrolle steht, so daß er keine Gewähr dafür hat, 
daß bei schlechter Verwaltung, verfehlten Anlagen usw. 
vor Verlusten geschützt wird. Es ist dies besonders 
bedeutsam für die Sparer, die nach einiger Zeit solchen 
Organisationen enttäuscht den Rücken kehren wollen, 
weil sie die Aussichtslosigkeit des Vorhabens erkennen 
und dann die Rückerstattung ihrer Sparguthaben be
treiben. Einige Vereinigungen verlangen überdies, 
daß sich die Mitglieder auf eine größere Anzahl von 
Jahren verpflichten, und daß sie nur unter Einhaltung 
einer längeren Kündigungsfrist ausscheiden können. 
Auch die in den Anpreisungen vielfach gegebene Zu- 
sicherung, daß nach wenigen Jahren für die glücklichen 
Wohnungsbesitzer Mietefreiheit eintritt, ist irreführend.

Wohnungsuchende, die überhaupt eine Neubau
wohnung zu erlangen wünschen, werden am besten tun, 
sich an die mit reichlichen Erfahrungen ausgerüsteten, 
am Orte bereits tätigen Siedelungsunternehmungen 
zu wenden, die, von den staatlichen und Gemeinde
behörden weitgehend unterstützt, die beste Gewähr 
dafür bieten, daß den Wohnungsuchenden nur die un
erläßlichen Lasten aufgebürdet werden, und die vor 
allem jährlich tatsächlich in großem Umfange Woh
nungen hergestellt haben und weiter herstellen, während 
jene Organisationen meist überhaupt noch nicht einmal 
über die ersten Vorbereitungen eines Bauvorhabens 
<Geländeerwerb usw.) hinausgekommen sind und auch 
tatsächlich nicht darauf rechnen können, daß ihnen die 
öffentlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden, ohne 
die ein Wohnungsbau mit tragbaren Mieten heute 
überhaupt nicht durchgeführt werden kann.

Die „Gemeinschaft der Freunde" in eine G. m. b. H- 
umgewandelt.

Wie die Stuttgarter Bauzeitung vom 26. Juni zu 
berichten weiß, ist die „Gemeinschaft der Freunde" in 
Wüstenrot aus einer Genossenschaft in eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung umgewandelt worden. Das 
Stammkapital beträgt 110 000 R-R. Zu den Gesell
schaftern gehört auch der durch seinen Kampf gegen 
die Wohnungsfllrsorgegesellschaften bekannte Land
tagsabgeordnete Architekt B. D. A. Schluckebier. DeM 
Vernehmen nach befaßt sich die Gesellschaft neuerdings 
u. a. auch mit der Finanzierung von Vereinshäusern 
und Diakonissen-Anstalten. Es wird zu prüsen sein, 
ob die „Gemeinschaft der Freunde" auf der neuen 
Grundlage den Anforderungen entspricht, die man an 
eine große Bausparkasse stellen muß.

Konkurs der Deutschen Hilfs- und Siedlungsbund 
e. G. m. b. H.

Nach einer Mitteilung der Münchener Neuesten 
Nachrichten ist über die Deutsche Hilfs- und Siedlungs
bund e. G. m. b. H., die in den verschiedensten Teilen 
Deutschlands eine riesige Reklame entfaltet hat, das 
Konkursverfahren eröffnet worden. Soweit sich bis 
jetzt übersehen läßt, sollen nicht nur die Gesamt- 
einlagen der sparenden Genossenschafter verloren sein, 
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wndern die Genossenschafter sollen auch noch zur ooll- 
üändjgim Einzahlung der satzungsgemäß vorgeschrie- 
denen Haftsumme herangezogen werden. In Frage 
kommen etwa 6500 Personen. Gegen den früheren 
Direktor Tschirzwitz soll Strafantrag gestellt worden 
sein. Möglicherweise wird auch noch gegen die leiten- 
ven Borstandsmitglieder ein Strafverfahren eingelcitet.

Wir haben vor Genossenschaften und Gesellschaften 
von der Art der Deutschen Hilfs- und Siedlungsbund 
e. G. m. b. H. wiederholt dringend gewarnt und können 
diese Warnung heute nur wiederholen.

Magdeburg baut um und aus.
Wir entnehmen der B. Z.: „Magdeburg hat zehn 

Architekten zur Renovation ihrer zerfallenen Altstadt 
angestellt. Es sollen 6000 baufällige Häuser neu er
richtet, Straßen erweitert, Brücken gebaut werben. 
Es sind zunächst Fragebogen an alle Bewohner jenes 
bereits seit dreißig Jahren baufälligen Teils geschickt 
worden, aus denen man die Notwendigkeiten der Neu
gestaltung ersehen möchte. Bereits im nächsten Jahr 
lall mit den ersten Arbeiten begonnen werden."

Fürwahr eine erfreuliche Nachricht! Ob man in 
Magdeburg bei dieser Gelegenheit versuchen wird, 
praktische Arbeit zur Wohnungsreform zu leisten und 
nicht nur umzubauen, sondern auch umzusiedeln? 
Dann wäre es noch erfreulicher! Wann hören wir 
ähnliches von der Stadt Breslau?

Filmausschuß für Bau- und Siedlungswesen.
Unter diesem Titel hat sich soeben aus Vertretern 

Zahlreicher Fachorganisationen und Behörden ein Aus
schuß gebildet, der sich die Aufgabe setzt, mit Hilfe 
des Lehr- und Spielfilms über die Reform des Woh
nungswesens sowie die Erneuerung unserer Bautechnik 
und des Baugeistes überhaupt aufzuklären. Leider 
steht ja das große Publikum diesen Dingen in Deutsch
land noch fremd gegenüber, im Gegensatz z. B. zu 
Frankreich, wo die Öffentlichkeit heute schon mit 
großem Interesse-zu diesen Fragen Stellung nimmt.

Im einzelnen will der Ausschuß dahin wirken, daß 
bei der Herstellung von Bau- und Siedlungsfilmen, die 
letzt verschiedentlich in Angriff genommen wurden, 
Doppelarbeit und Kräftezersplitterung vermieden, Er
fahrungsaustausch und zweckvolle Zusammenarbeit an
gestrebt und fachmännische Arbeit geleistet wird. Ferner 
lall bei der Verbreitung dieser Filme durch Zusammen
wirken der Behörden, Fachorganisationen und der 
üachpressc ein größtmöglicher Wirkungsgrad erreicht 
werden.

Zu diesem Zwecke sammelt die unter Leitung je 
eines Architekten und eines Filmfachmannes arbeitende 
Geschäftsstelle (Berlin V1V., Kronprinzen-Ufer 19) 
Unterlagen über bereits vorhandenes in- und aus
ländisches Filmmaterial und sie stellt durch Rund
schreiben und in Ausschußsitzungen die Verbindung 
zwischen den einzelnen interessierten Stellen her. In 
vielen Fällen wird es möglich sein, Filmaufnahmen, 
die von Firmen, Gesellschaften usw. zunächst für 
geschäftliche Werbezwecke hergestellt werden, für Lehr- 
zwecke oder im Rahmen von allgemeinbildenden Film- 
vorträgen oder Kultur-Groß-Filmen mit zu verwerten. 
Die Beratung geeigneter Filmmanuskripte und Ar- 
beitsprogramme soll durch Bildung von Sach- 
verständigen-Beiräten gefördert werden. Die nächste 
Aufgabe des Ausschusses ist die Förderung eines seit 
einigen Monaten von der Humboldt-Film-Gesellschaft, 
Berlin, in Angriff genommenen Kulturgroßfilms 
„Wie bauen wir gesund und wirtschaftlich?". Als 
weitere Aufgabe stellt sich der Ausschuß die Schaffung 
eines abendfüllenden Unterhaltungsfilmes, der auf 
hohem künstlerischen Niveau und unter Mitwirkung 
prominenter Filmdarsteller in den breitesten Volks
massen das Verständnis für die großen Aufgaben neu
zeitlicher Wohnungsreform fördert.

Frühlingssahrt nach den Glücklichen Inseln.
Der Journalisten- und Schriftsteller-Verein Urheber

schutz E. V. Berlin bittet uns um Aufnahme folgender 
Notiz:

Die vierzehnte Gesellschaftsreise des Iournalisten- 
und Schriftsteller-Vereins Urheberschutz Berlin (vorn 
19. Februar bis 12. März 1927) zeigt eine glückliche 
Zusammenfassung von Reisezielen, die sonst immer nur 
einzeln und zum Teil recht umständlich zu erreichen 
sind. Doppelschrauben-Dampfer „Lützow" des Nord
deutschen Lloyd wird die Teilnehmer von Bremen zu
nächst nach Vigo und Lissabon (mit Rundfahrten und 
Ausflügen nach den Königsschlössern von Cintra), dann 
aber nach den glücklichen Inseln Madeira und 
Teneriffa bringen, die trotz früher Jahreszeit sich in 
blühender Frühlingspracht erschließen werden. Die 
Weiterfahrt von den Kanarischen Inseln berührt 
Algier, Mallorca, Barcelona (Autofahrt zur sagen
haften Gralsburg) und endet in Genua. Die Preise 
für diese umfassende zweiundzwanzigtägige Reise sind 
sehr mäßig: einschließlich aller Landausflüge usw. von 
825 R-Il an. Prospekte mit genaueren Angaben 
kostenlos durch die Geschäftsstelle des Iournalisten- 
und Schriftstellervereins Urheberschutz E. V. Berlin 
IV. 30, Luitpoldstraße 32.

Gesetze unü verorönungen.
^unöerlaß ües Ministers für Hanüel unü Ge
werbe vom 1. September 192b, betr. Au- 
nanüigkeit üer Zentralbehörüen für üie Er- 
wirkung üer Verleihung ües Enteignungsrechts 
Unü üer finorünungen über üie Zuläfsigkeit 
eines vereinfachten Gnteignungsverfahrens.

— MfHuG. VI 4. 14. 3157, MfV. II 9. 469. —
Es ist wiederholt bemerkt worden, daß Anträge 

Ion Verleihung des Enteignungsrechts und auf Zu- 
"9 des vereinfachten Enteignungsverfahrens an 

Ministerien gerichtet worden sind, die für die Vor

bereitung der betreffenden Beschlüsse des Staats
ministeriums nicht zuständig waren, was zu unlieb
samen Verzögerungen Veranlassung gegeben hat.

Grundsätzlich wird die Zuständigkeit durch die Art 
und den Zweck des Unternehmens, für das das Ent- 
eignungsrecht beantragt werden soll, bestimmt. Im 
Interesse einer beschleunigten Erledigung der Ver- 
leihungsanträge habe ich nachstehende Übersicht auf
gestellt, aus welcher die Unternehmen und die Zentral
stellen, welche für die Vorbereitung der Verleihungs- 
beschlüsse zuständig sind, zu ersehen sind.

Ich ersuche, in Zukunft diese Übersicht bei Vorlage 
der Anträge auf Verleihung des Enteignungsrechts 
usw. genau zu beachten.
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A b e r si ch t

Unternehmen, für welche das Enteignungsrecht bezw. die Anordnung des 
vereinfachten Enteignungsverfahrens beantragt wird:

Für die Vorbereitung der 
Verleihungsbeschlüsse 

zuständige Ministerien:

1. Flußregulierungen, Deichbauten und ähnliche Unternehmungen, die im Interesse 
der Landwirtschaft oder der Gewässer oder des Wasserschutzes ausgeführt werden 
sollen, ferner Angelegenheiten des Wegebaues, abgesehen von den Fällen des § 11 
des Baufluchtliniengesetzes und 8 3 des Enteignungsgesetzes. Im übrigen Einzel
fälle, in denen in Wahrung landwirtschaftlicher Belange die Verleihung des Ent- 
eignungsrechts nötig wird.

2. Universitätsanstalten, technische Hochschulen, Akademie in Braunsberg, ihre 
Anstalten, die Pädagogischen Akademien in Elbing, Kiel und Bonn, sowie alle 
sonstigen im Haushalt des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
aufgeführten wissenschaftlichen Anstalten usw. Höhere Schulen, mittlere Schulen, 
Volksschulen, Dienstwohngebäude für Schulräte, kulturelle Unternehmungen aller 
Art, insbesondere Musik- und Theaterunternehmungen, Denkmal- und Natur
denkmalschutz, Museumszwecke.

Unternehmungen von Religionsgesellschaften oder sonstigen kirchlichen Rechts
trägern, z. B. kirchliche Friedhöfe und Krankenhäuser von Religionsgesellschaften, 
in den letzteren beiden Fällen unter Mitbeteiligung des Ministeriums für Volks
wohlfahrt.

3. Staatliche Dienstgebäude (Oberpräsidien und Regierungen, Hochbauämter, 
Münze, General-Lotteriedirektion).

4. Grundstücke für die Kommunalverwaltung im engeren Sinne (insbesondere 
Kommunal-Verwaltungsgebäude). kommunale Friedhöfe und Krankenanstalten 
unter Mitbeteiligung des Ministeriums für Volkswohlfahrt.

5. Wasserversorgung und Entwässerungsanlagen, sofern bei diesen Anlagen gesund
heitliche Fragen im Vordergrund stehen, Spiel- und Sportplätze, sowie andere 
Stätten für Leibesübungen aller Art, soweit nicht die Enteignung auf Grund des 
8 11 des Fluchtliniengesetzes vom 2. 7. 1875/28. 3. 1918 stattfindet, Bade- und 
Schwimmanstalten, Turn- und Sporthallen, Jugendherbergen, Jugendheime und 
sonstige Einrichtungen, die der Pflege der Iugendwohlfahrt zu dienen bestimmt sind.

Enteignungen zur Befriedigung des Wohnungsbedllrfnisses nach Maßgabe des 
Artikel 2 des Wohnungsgesetzes vom 28. 3. 1918 (G. S. S. 23), Enteignungen von 
Grundstücken für Zwecke des gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungswesens, 
sowie zur Schaffung von Grünanlagen und Kleingärten in Festungsgemeinden nach 
Aufhebung oder Ermäßigung der Rayonbeschränkung (8 1 des Reichsgesetzes vom 
27. 4. 1920 — R. G. Bl. S. 697 —). Zulassung des vereinfachten Enteignungs
verfahrens bei Ausübung des Enteignungsrechts auf Grund des Baufluchtlinien
gesetzes vom 2. 7. 1875/28. 3.1918.

6. Bergbauunternehmungen, soweit nicht die berggesetzlichen Bestimmungen in 
Frage kommen, gewerbliche Unternehmungen, Elektrizitätsunternehmungen, Luft
häfen, Privateisenbahnen, Kleinbahnen, Privatanschluhbahnen, alle Fälle, in denen 
die Zuständigkeit eines anderen Ressorts sächlich nicht gegeben ist. z. B. Enteignungen 
für Zwecke des Reichs (militärische Einrichtungen, postfiskalische Gebäude), Funk
anlagen, Gasleitungen.

Ministerium für Land
wirtschaft Domänen und 

Forsten

Ministerium für Wissen
schaft, Kunst und Volks

bildung

Finanzministerium

Ministerium des Innern

Ministerium für Volks- 
wohlsahrt

Bemerkung: Die 
Zuständigkeit des Mi
nisteriums für Volkswohl
fahrt bezieht sich nicht aus 

die landwirtschaftlichen 
Siedlungen, die auf Grund 
desReichssiedlungsgesetzcs 
vom 1t. 8.1919 besonders 
geschaffen wurden.

Ministerium für Handel 
und Gewerbe

Im übrigen bemerke ich folgendes:
Die Verleihung des Enteignungsrechts durch Ver

ordnung des Staatsministeriums nach § 1 des Gesetzes 
über die Enteignung von Grundeigentum vom 11. 6. 
1874 kann überall da nicht in Frage kommen, wo das 
Enteignungsrecht bereits als unmittelbare Rechtsfolge 
an die Verwirklichung eines gesetzlich besonders be
stimmten Tatbestandes geknüpft ist. Da die Voraus
setzungen, unter denen eine Gemeinde das Recht zu 
einer Inanspruchnahme von Grundeigentum zu 
Stratzengelände und Plätzen (auch Gartenanlagen, 
Spiel- und Erholungsplätzen) ohne besondere Ver
leihung erwirbt, im Fluchtliniengesetz vom 2. 7. 1875 
in der Fassung des Artikel 1 des Wohnungsgesetzes 
vom 28. 3. 1918 besonders geregelt sind, entfällt für 
dieses Rechtsgebiet die Verleihung der Enteignungs- 
befugnis durch besondere Verordnung des Staats
ministeriums. Sofern also das erstrebte Ziel durch die 
förmliche Festlegung von Fluchtlinien zu erreichen ist, 
muh es, wie ich im Einvernehmen mit dem MfV. be

merke, der Gemeinde überlassen bleiben, zunächst die 
Voraussetzungen für die ihr gesetzlich im § 11 des 
Fluchtliniengesetzes zugesprochene Enteignungsbefugnis 
durch die Festsetzung von Fluchtlinien zu schaffen. So" 
auf Grund des § 11 des Fluchtliniengesetzes eine Ent
eignung nach dem vereinfachten EnteignungsverfahreN 
erfolgen, so muß der Plan gemäß § 8 a. a. O. förmlick 
festgestellt sein. Eine Abzeichnung des Planes mit dc» 
beglaubigten Vermerken über die vorschriftsmäßig^ 
Durchführung des Fluchtlinienverfahrens ist dem MfV- 
zur Herbeiführung der staatsministeriellen Anordnung 
vorzulegen. Hierbei wird auf den Runderlah des Mf^ 
vom 21. 12. 1923 — II 9. 767 —Bezug genommen-

Die Schaffung des Enteignungsrechts durch Fest' 
setzung von Fluchtlinien ist nur zulässig bei bebauten 
Grundstücken oder in Gegenden, in denen mit den' 
Einsetzen der Bebauung in absehbarer Zeit zu rechne"

*) VMBl. 1924 S. 24. 
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ist. Für Wege, die außerhalb der Ortschaft liegen, 
müßte das Enteignungsrecht, sofern nicht § 3 des Ent- 
eignungsgesetzes vorn 11. Juni 1874 in Frage kommt, 
durch besondere Verordnung des Staatsministeriums 
nach Maßgabe des Enteignungsgesetzes verliehen 
werden; z. B. bei Uferwegen, an Seen und Wasser
läufen außerhalb von Ortschaften. In diesen Fällen 
wäre der entsprechende Antrag, sofern es sich um einen 
Uferweg handelt, der in das durch Geseß vorn 29. 7. 
1922 (G. S. S. 213s vorgesehene Verzeichnis ausge
nommen ist, an den Herrn Minister für Volkswohlfahrt, 
im übrigen an den Herrn Minister für Landwirtschaft, 
Domänen und Forsten zu richten.

Ich mache ferner darauf aufmerksam, daß an die 
Stelle des Regierungspräsidenten im Gebiete des 
Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk für Ent
eignungen, die auf Grund des § 11 des Baufluchtlinien- 
gesetzes erfolgen, der Verbandspräsident in Essen tritt; 
nur in Durchführung des vereinfachten Enteignungs- 
verfahrens ist für die Besitzeinweisung fvergl. 
8 6 des Gesetzes vom 26. 7. 1922s nach Lage der gesetz
lichen Bestimmungen die Zuständigkeit des Regierungs
präsidenten gegeben. Die Vorbereitung der Anträge 
auf Zulassung des vereinfachten Enteignungsverfahrens 
hat durch den Verbandspräsidenten zu erfolgen.

Schließlich weise ich noch darauf hin, daß die 
Prüfung und Vorlage von Anträgen auf Ver
leihung des Enteignungsrechts an Kleinbahnen 
und auf Anordnung des vereinfachten Verfahrens hier
für Sache des Verbandspräsidenten ist, soweit 
ihm oie Genehmigung und Beaufsichtigung der be
treffenden Unternehmen auf Grund der Verbands
ordnung zusteht oder ausdrücklich übertragen worden 
ist (vergl. 8 28 Abs. 3 Nr. 5 daselbst). Dagegen liegt 
die Einleitung und Durchführung der Enteignung bei 
fenen Unternehmen sowohl im gewöhnlichen wie im 
vereinfachten Verfahren — unbeschadet der dem Ver
bandspräsidenten zustehenoen vorläufigen Feststellung 
des Planes nach 8 1ö des Enteignungsgesetzes — in den 
Händen des örtlich zuständigen Regierungspräsidenten 
und Bezirksausschusses.

Dasselbe gilt auch sür die Privatanschluß- 
bahnen mit Maschinenbetrieb, die an Kleinbahnen 
des Verbandsgebiets im Sinne des 8 25 Abs. 3 Nr. 5 
der Verbandsordnung anschließen.

Dr. Schreiber.

Erlaß ües Neichsarbeitsministers vom 21. Sep
tember 192b, betr. Zwifchenkreüit für erste 

Hypotheken aus öem 1S-Millionenfonüs.
— V. 8. 3. 10345/26. —

Um die aus einer Reihe von Anfragen hervor
getretenen Zweifel über das Verfahren bei Begebung 
des 10-Millionenkredits für Beamte, Angestellte und 
Arbeiter in den Reichshoheitsverwaltungen sowie für 
Angehörige der Wehrmacht zu beheben, habe ich die 
Höhe des auszuzablenden Barbetrages sowie der Zinsen 
und Nebenkosten in einigen Regelbeispielen erläutert.

Die anliegenden Abdrücke übersende ich zur ge- 
sälligen Kenntnis und mit dem Anheimstellen der Ver
öffentlichung in der Zeitschrift für Wohnungswesen.

gez.: I. A. Dr. Schmidt.

Richtlinien
über die Verwaltung und Begebung der vom Reiche 
bereitgestellten und der Deutschen Wohnstätten-Hypo- 
thekenbank Aktiengesellschaft, Berlin, überwiesenen 

Mittel des Zwischenkreditfonds für Beamte, Angestellte 
und Arbeiter in den Reichshoheitsverwaltungen sowie 

für Angehörige der Wehrmacht.
1. ZweckdesFonds. Die der Deutschen Wohn- 

stätten-Hypothekenbank Aktiengesellschaft Berlin — im 
nachstehenden Bank genannt — zur Verfügung ge
stellten Mittel dienen zur Hergabe von Vorschüssen 
auf erste Hypotheken für Kleinwohnungen, die im 
Gebiete des Deutschen Reiches in Miet- oder Eigen
häusern für Beamte, Angestellte und Arbeiter in den 
Verwaltungen und Betrieben des Reiches — mit Aus
nahme der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen 
Reichspost — sowie für Angehörige der Wehrmacht her
gestellt werden.

2. Verfahren. Bei der Begebung der Mittel 
bedient sich die Bank in Preußen der provinziellen 
Wohnungsfürsorgegesellschaften, ihrer Generalvertre
tungen, in den übrigen Ländern der entsprechenden 
Stellen. Den provinziellen Wohnungsfürsorgegesell- 
sckaften, bezw. den entsprechenden Stellen ist ein Ent
gelt sür die Tätigkeit bei der W eiterleitung de 
Reichsmittel nicht zu zahlen.

3. Voraussetzungen. Die zu 1 bezeichneten 
Vorschüsse können nur für solche Bauvorhaben gegeben 
werden, für die Tilgungsdarlehen aus dem Wohnungs- 
fürsorgefonds des Reichsarbeitsministers gewährt 
werden oder gewährt werden könnten.

Besonders zu berücksichtigen sind solche Bau
vorhaben, bei denen bewährte einheitliche Typen- 
entwürfe, die nach den Grundsätzen einer sparsamen 
Bauweise aufgestellt sind, in Bauteilen ausgeführt 
werden, die nach den deutschen Baunormen gefertigt 
sind.

4. Höhe des Zwischen Kredits. Die Hypo
thek. auf die aus dem Zwischenkreditfonds Vorschüsse 
gezahlt werden, soll möglichst bis zu 60 v. H. des 
Wertes des Grundstücks gewährt werden, darf jedoch 
den Betrag von 5000 Reichsmark je Wohnung nicht 
übersteigen. Auf die Höhe der sich ergebenden Mieten 
ist hierbei Rücksicht zu nehmen.

5. Verzinsung. Der Zwischenkredit wird an 
den Bauherrn zu einem vom Reichsarbeitsminister noch 
festzufetzenden Zinssätze zuzüglich eines Verwaltungs- 
kostenbeitrages von v. H. jährlich gegeben.

Die Zinsen sind, sofern nicht etwas anderes ver
einbart wird, am 1. eines jeden Kalenderhalbjahres 
für das voraufgegangene Halbjahr, bezw. bei der Über
leitung des Zwisckenkredits in ein erststelliges Hypo
thekendarlehn fällig und spätestens innerhalb zwei 
Wochen nach dem Fälligkeitstag in Reichsmark unter 
Ausschluß der Aufrechnung an die Bank oder an die 
von dieser zu bezeichnende Stelle kostenfrei zu zahlen.

6. Grundbucheintragungen. Als Sicher
heit für den Zwischenkredit samt Nebenforderungen ist 
grundsätzlich an erster Stelle zugunsten der Bank eine 
Verkehrshypothek einzutragen, bei der soweit möglich 
die Bedingungen zugrunde zu legen sind, die voraus- 
s'chtlick bei der Überleitung des Zwischenkredits in das 
Hypothekendarlehn gültig sein werden.

Verzögert sich die rechtzeitige Bestellung der hypo
thekarischen Sicherheit ohne Schuld des Darlehns- 
nehmers. so kann sich die Bank bis dahin mit der 
selbstsckuldnerischen Bürgschaft einer Gemeinde oder 
eines Gemeindeverbandes oder eines sonstigen Bürg
schaftträgers für Kapital. Zinsen und Nebenforde- 
rungen als vorläufiger Sicherheit begnügen, sofern 
diese Bürgschaften allen gesetzlichen Erfordernissen, 
insbesondere den jeweilgen Landesgesetzen, entsprechen.

7. Auszahlung. Der Kredit wird ausgezahlt, 
sobald die Bestellung der erforderlichen Sicherheiten 
nachgewiesen ist. Der Darlehnsnehmer muß Zahlungen 
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rechtzeitig bei der Bank durch die Wohnungsfürsorge- 
gesellschaft beantragen.

8. Rückzahlung des Kredits. Vor der Ge
währung des Zwischenkredits muh sich der Darlehns- 
nehmer verpflichten, den Zwischenkredit spätestens 
innerhalb 7 Monaten nach der Hingabe durch ein erst- 
stelliges Hypothekendarlehn, "das ihm von der 
Deutschen Wohnstätten - Hypothekenbank Aktiengesell
schaft anzubieten ist, abzudecken. Nimmt der Bauherr 
trotzdem den Zwischenkredit länger als 7 Monate in 
Anspruch, so erhöht sich der Zinssatz von Monat zu 
Monat um je 1 v. H. jährlich für das Jahr berechnet.

9. Herstellung der Bauten. Der Darlehns- 
nehmer ist verpflichtet, den Bau nach den mit dem 
Darlehnsantrage vorgelegten und von der Bank ge
prüften Bauentwürfen und Finanzierungsplänen oder 
Kostenanschlägen unter Verwendung guter Baustoffe 
sorgfältig und dauerhaft auszuführen und bei etwa als 
notwendig sich herausstellenden Änderungen sich zuvor 
der Zustimmung der Bank zu versichern. Auch ist 
jederzeit auf Verlangen das Baubuch zur Einsicht vor- 
zulegen, das auf Grund der M 2 und 3 des Reichs
gesetzes über die Sicherung der Bauforderungen vom 
1. Juli 1909 (Reichsgesetzbl. S. 449) zu führen ist.

10. R ü ck z a h l u n g b e i V e r st o h gegen die 
Bestimmungen. Der Zwischenkredit kann sofort 
zurückgefordert werden, wenn festgestellt wird, dah er 
diesen Richtlinien zuwider verwendet worden ist. In 
diesen Fällen ist der zurückzuzahlende Betrag rück
wirkend vom Tage des Empfanges des Zwischenkredits 
an in Höhe von 2 v. H. über dem Reichsbankdiskont 
zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrages von v. H. 
jährlich zu verzinsen. Zugrunde gelegt wird der 
Reichsbankdiskont, der am Tage gilt, an dem die 
bestimmungswidrige Verwendung festgestellt wird. Zum 
mindesten wird jedoch der Zinssatz einschließlich Ver- 
waltungskostenbeitrag berechnet, der nach Ziffer 5 
und 8 dieser Richtlinien zu zahlen ist.

11. Sonstige Bestimmungen. Im übrigen 
gelten die Grundsätze für die Gewährung von Tilgungs- 
darlehen und Baugeld aus dem Wohnungsfürsorge- 
fonds des Reichsarbeitsministers und die Bestim
mungen des Reiches über die Bereitstellung und Ver
wendung des Kredits von 200 Millionen Reichsmark 
zur Förderung des Kleinwohnungsbaues <Gesetz vom 
26. März 1926, Reichsgesetzbl. I S. 179, Verordnung 
vom 1. April 1926, Reichsministerialblatt S. 109, Aus- 
führungsbestimmungen vom 16. April 1926, Reichs
ministerialblatt S. 119) entsprechend.

12. K o st e n. Die bei der Beleihung der Bauten 
entstehenden Gerichts- und Notariatskosten, Stempel
kosten, Steuern, Abgaben und Gebühren trägt der 
Bauherr.

Er trägt ferner die Kosten, die der Bank durch 
die Beschaffung etwa als notwendig erachteter Gut
achten, Schätzungen u. dergl. und durch örtliche Ver
handlungen oder Prüfungen aus Anlaß des Darlehns- 
geschäftes entstehen.

Berlin, den 19. August 1926.
Der Reichsarbeitsminister.

Deutsche Wohnstätten-Hypothekenbank 
Aktiengesellschaft.

Beispiele
für die Errechnung des Barbetrages 
sowie der Höhe der Zinsen und Neben
kosten, die dem Darlehnsnehmer aus 
der Gewährung des Zwischenkredits und 
seiner Umwandlung in ein endgültiges 

hypothekarisches Psandbriefdarlehen entstehen.
(Vergleiche die Ausführungsbestimmungen zur Verord

nung über die Verwendung des Kredits des Klein
wohnungsbaues vom 16. April 1926 — Reichs
ministerialblatt S. 119 —, die Abänderung hierzu vom 
25. August 1926 — Reichsministerialblatt S. 911 — 
und die Richtlinien über die Verwaltung und Begebung 
der vom Reiche bereitgestellten und der Deutschen 
Wohnstätten-Hypothekenbank A. - G. Berlin über- 
wiesenen Mittel dieses Kredits vom 19. August 1926.)

X. Zwischenkredit. Der Zinsfuß — Ziffer 2 
der obigen AB. (Ausführungsbestimmung) bezw. 
Ziffer 5 der obigen Richtlinien — ist im Einvernehmen 
mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen (7. 7. 1926, 
I. c. 12 271/V. L. 16188) auf vorläufig 6X v. H. jähr
lich festgesetzt worden. Hierzu tritt gemäß Ziffer 3 der 
obigen Ausführungsbestimmung ein Verwaltungs- 
kostenbeitrag von v. H. jährlich.

Demnach sind für die Dauer der Inanspruchnahme 
des Zwischenkredits — Ziffer 2 der obigen Aus
führungsbestimmung — 7)4 v. H. jährlich zu entrichten.

Ich Hypothekarisches Pfandbriefdar- 
lehn. I. Beispiel: Verkauf 8^iger Pfandbriefe 
und Tilgung des nominellen Darlehns von 5000 R-R 
mit jährlich 0,5 v. H., und zwar unter Zuwachs der 
vom Kapital ersparten Zinsen:
a) Pfandbriefzinssatz.....................................8 v. H.
b) Zuschlag gemäß Ziffer 7a der obigen AB. 0,5 - - 
e) Tilgungssatz gemäß Ziffer 7e der obigen

AB...................................................................0,5 - -
ä) Nebenkosten gemäß Ziffer 7b der obigen

AB.
1. Pfanbriefstempel . . . . 0,5 v. H.
2. besondere Unkosten für Her

stellung rc. der Pfanbriefe .2 -. -
3. Bankierbonisikation . . . 2 - -

4,5 v. H. 
auf die Tilgungszeit umgerechnet rund . 
durchschnittliche Verzinsung eines Dis- 
agios von 50 R-R — Kurs 99?L Aus
zahlung, vgl. L . 4,725 R^t, umgerechnet 
auf die Tilgungszeit 50

— : — 1,428 R-R 3o '
1,428.100 

öggg —.................................

0,10 - -

0,03- -
Demnach hat der Schuldner nach diesem 

Beispiele mit einer Gesamtverzinsung (ein
schließlich einer Tilgung von 0,5 A) von . . 9,13 v. H. 
zu rechnen:

II. Beispiel: Wird der Fehlbetrag zwischen Aus
zahlung und Nennwert (Disagio -I- 4,5 A Unkosten), 
hier also 50 4- 225 — 275 R^ü, zur Finanzierung be
nötigt und in Gestalt eines etwa mit 10 v. H. jährlich 
verzinslichen zusätzlichen Darlehns aufgebracht, so ist 
mit folgender Gesamtverzinsung einschließlich Tilgung 
zu rechnen:

U a—e.........................................................9,00 v. H.
10 von 275 R-R auf 5000 R-It umge
rechnet ..................................................  . 0,55 - -

zusammen 9,55 v. H-
L. Auszahlung des Zwischenkredits 

und des hypothekarischen Pfandbrief- 
darlehns. III. Beispiel: Erlös bei 
einem nominellen Darlehn von.................. 5000 R^ll
und einem Pfandbriefkurs (Börsenkurs) 
von 99 ..................................... 4950 R<4(
abzüglich Nebenkosten nach U ä 
4,5 A -................................ .... 225 -

- 4725R-K
Ich Vorläufige und endgültige Abrech

nung der Bank mit dem Darlehns- 
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schuldner. Die Bank gewährt im Hinblick auf die 
Berechnung zu L zunächst einen vorläufigen Zwischen- 
kredit in Höhe von 9V v. H. des nominellen Darlehns 
und verrechnet später die billigeren Zinsen und Kosten 
des Zwischenkredits — vergl. — mit den teuereren 
Zinsen und Kosten des endgültigen Darlehns — vergl. 
8 o—ä — für die Dauer der Inanspruchnahme des 
Zwischenkredits gemäß Ziffer 2 der obigen Aus- 
führungsbestimmung.

Erlaß ües preuß. Ministers für Volkswohl
fahrt vom 7. 9. 1926, betr. Neichszwifchen- 
kreüit zur Zöröerung -es Kleinwohnungsbaues.

— II. 4. 1185. —
Im Anschluß an die Erlasse vom 7. 5. 1926 

— II. 4. 520 — und vom 21. 7. 1926 — ll. 4. 866 —.
Durch Gesetz vom 1. 7. 1926 (R. G. Bl. I S. 357) 

ist das Gesetz über die Bereitstellung von Kredit zur 
Förderung des Kleinwohnungsbaues vom 16. 3. 1926 
lR. G. Bl. I S. 179) dahin geändert worden, daß die 
Darlehnsdauer für die Reichskredite den Ländern 
gegenüber nunmehr allgemein drei Jahre (bisher zwölf 
Monate) nach dem jeweiligen Abrufe betragen soll. 
Demzufolge sind auch die Verordnung der Reichs
regierung über die Verwendung des Kredits vom 
1. 4.1926 und die Ansführungsbestimmungen des RAM. 
zu dieser Verordnung vom 16. 4. 1926 in mehreren 
Punkten abgeändert worden. Je ein Abdruck der Ab- 
änderungsverordnung vom 24. 7. 1926 und der Ab
änderung der Ausführungsbestimmungen vom 25. 8. 
1926 werden beigefügt.

Auf Grupd der abgeänderten Vorschriften wird die 
Darlehnsdauer für die den Kreditinstituten bisher zur 
Verfügung gestellten Darlehen hiermit auf drei Jahre 
ibisher neun Monate) festgesetzt. Die von den Kredit
anstalten über diese Kreditmittel eingesandten Dar- 
lehnsverträge erfahren insoweit eine Abänderung, als 
es an Stelle der Worte „diese (die Rückzahlung der 
Darlehen, bezw. der einzelnen Darlehnsteile) erfolgt 
spätestens neun Monate nach dem jeweiligen Abrufe" 
nunmehr heißen muß: „diese erfolgt spätestens bis zum 
Abläufe von drei Jahren nach dem jeweiligen Abruf". 
Andererseits ist zu beachten, daß nunmehr auch die 
Ergänzungsverordnung vom 24. 7. 1926 und die Er- 
gänzungsausführungsbestimmungen vom 25. 8. 1926 
Vertragsgrundlagen geworden sind. Von der Forde
rung der Aufstellung eines Nachtragsvertrages glaube 
ich absehen zu können.

Dadurch, daß die Kreditanstalten die Kreditmittel 
bis zur Dauer von drei Jahren behalten dürfen, ist es 
auch möglich, die Darlehnsdauer den Bauherren gegen
über zu versängern. Diese soll aber grundsätzlich die 
Zeit von zwölf Monaten nicht Ubersteigen, andernfalls 
ein erhöhter Zinssatz zugunsten des Reiches zu be
rechnen ist.

gez.: I. A. Pauly.

Anlage
Verordnung d. RAM., RFM. u. RWM. o. 24. 7. 1926 
zur Abänderung der Verordnung über die Verwendung 
des Kredits zur Förderung des Kleinwohnungsbaues 

(RMBl. S. 859).
Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Gesetzes über die 

Bereitstellung von Kredit zur Förderung des Klein
wohnungsbaues vom 26. 3. 1926 (R G Bl. i S. 179) 
in der Fassung des Gesetzes vom 1. 7. 1926 (R. G. Bl. I 
S- 357) wird nach Zustimmung des Reichsrats hiermit 
verordnet:

Artikel I.
Die Verordnung über die Verwendung des Kredits 

zur Förderung des Kleinwohnungsbaues vom 1. 4. 1926 
(RMBl. S. 109) wird wie folgt geändert:

1. Ziffer 1:
«) Die Worte „zwölf Monaten" werden durch die 

Worte „drei Jahren" ersetzt.
b) Folgende Vorschrift wird als Abs. 2 eingefügt:

Bis zu einem Betrage von 10 Millionen Reichs
mark kann der Reichsarbeitsminister im Einver
ständnisse mit dem Reichsminister der Finanzen die 
Dauer des Darlehns aus insgesamt fünfzehn Jahre 
verlängern und hierbei bis zur Höhe von 4 Millio
nen Reichsmark das Darlehn auch unter den 
Selbstkosten gewähren.

2. Ziffer 3: Die Worte „neun Monaten" werden 
durch die Worte „höchstens drei Jahren" ersetzt.

3. Ziffer 5: Im Abs. 2 werden die Worte „neun 
Monate" durch die Worte „bis zum Abläufe von drei 
Jahren" ersetzt.

4. Ziffer 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Damit der gewährte Kredit möglichst rasch 

wieder umgesetzt werden kann, sollen Länder und 
Realkreditanstalten auf baldmöglichste Bestellung 
der ersten Hypotheken hinwirken. Die Real
kreditanstalten sollen auf Grund der gegebenen 
Hypotheken Pfandbriefe ausstellen und deren Er
lös, soweit er nicht zur Zurückzahlung des ge
währten Zwischenkredits verwendet werden muß, 
wiederum dem KleinwohNungsbau zufllhren.

5. Ziffer 13:
a) Dem Satze 1 werden die Worte angefügt: „ins

besondere die Bestellung der ersten Hypothek ver
zögert wird, obwohl sie nach Entscheidung der 
Länder oder der von ihnen bestimmten Stellen zu 
tragbaren Bedingungen möglich wäre."

b) Im Satze 2 werden die Worte „dem Zinssatz" bis 
„zu zahlen ist" durch die Worte „einem Zinssatz 
von 7,25 v. H." ersetzt.

e) Satz 3 beginnt mit den Worten: „Anstalten, die 
diesen Vorschriften zuwiderhandeln, können" usw.

Artikel II.
Diese Verordnung gilt auch für die bereits vor 

ihrer Verkündung abgerufenen Kreditbeträge.

Anlage 8.
Abänderung der Ausführungsbestimmungen des RAM. 
vom 25. 8. 1926 zur Verordnung über die Verwendung 
des Kredits zur Förderung des Kleinwohnungsbaues 

(RMBl. S. 911).
Gemäß Ziffer 7 der Verordnung über die Ver

wendung des Kredits zur Förderung des Klein
wohnungsbaues vom 1 4. 1926 (RMBl. S. 109) in der 
Fassung der Verordnung vom 24. 7.1926 (RMBl. S. 859) 
bestimme ich im Einvernehmen mit dem Herrn Reichs
wirts chaftsminister:

Artikel I.
Die Ausführungsbestimmungen zur Verordnung 

über die Verwendung des Kredits zur Förderung des 
Kleinwohnungsbaues vom 16. 4. 1926 (RMBl. S. 119) 
werden wie folgt geändert:

1. Ziffer 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
Nimmt der Bauherr den Zwischenkredit länger 

als zwölf Monate in Anspruch, so erhöht sich der 
Zinssatz zugunsten des Reiches um 1 v. H., auf das 
Jahr berechnet. Ist die Ablösung des Zwischen
kredits in größerem Umfang offenbar absichtlich
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unterblieben, so erhöht sich der Zinssatz weiter um
1 v. H.; über das Vorliegen dieser Voraussetzung 
entscheidet der Reichsarbeitsminister.

2. Ziffer 4: Die Worte „neun Monaten" werden durch 
die Worte „drei Jahren" ersetzt.

3. Ziffer 8: Die Worte „4 fowie" und der Abs. a 
werden gestrichen; die Abs. b und e erhalten die Be
zeichnungen a und d.

Artikel II.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für die 

bereits vor ihrem Erlaß abgerufenen Kreditbeträge.

Erlaß -es preuß. Staatsministeriums vom 
9. 3. 1926 über Sie Gewährung von Stempel- 
un- Gebührenfreiheit für -ie Ansteülung von 
kriegsbefchä-igten un- Kriegshinterbliebenen 

l0Möl. S. 84).
— IM. a. 195; FM. II. L. 2872. —

In Abänderung der Erlasse vom 7. Oktober 1922 
(IMBl. S. 418) und vom 14. Februar 1924 (IMBl. 
S. 74) wird die darin als Voraussetzung der Ge
währung von Stempel- und Gebührenfreiheit für die 
Ansieolung von Kriegsbeschädigten und Kriegshinter
bliebenen bestimmte Wert- bezw. Kaufpreisgrenze für 
bebaute Grundstücke auf 9000 R^st und für unbebaute 
Grundstücke auf 3000 R-4I und die Einkommensgrenze 
auf 1200 R^tl festgesetzt.

Run-erlaß -es preuß. Ministers für Volks
wohlfahrt vom 16. 3uni 1926, betr. Reichs-

zwifchenkreüit für Seamtenwohnungen.;
— II. 5 Nr. 1021. —

Zum Erlaß vom 22. April d. Is. — II. 5 Nr. 872. —
Ich ersuche, die gemeinnützigen Bauvereinigungen 

usw., die mit der Herstellung von Wohnungen für 
Staatsbedienstete und Lehrer unter Inanspruchnahme 
von staatlichen Baudarlehn befaßt sind, auf meinen 
Runderlaß vom 7. Mai d. Is. — II. 4 Nr. 520 — noch 
besonders hinzuweisen, und ihnen gegebenenfalls den 
für sie wichtigen Inhalt des Erlasses mitzuteilen. Die 
Bauherren werden sich wegen Erlangung von Zwischen- 
kredit in der Regel zunächst an die zuständige öffent
liche Kreditanstalt oder an eine der bei der Durch
führung der Kreditaktion beteiligten Hypotheken- 
aktienbanken wenden. Wenn sie von dieser Anstalt 
keine befriedigende Zusage erhalten, ist der Antrag an 
die Preußische Landespfandbriefanstalt zu richten, die 
in erster Linie dazu ausersehen ist, bei der Finanzie
rung von Beamtenwohnungen mitzuwirken. 
Sollte die Beschaffung von Zwischenkredit für 
Beamtenwohnungsbauten in einzelnen Fällen auf 
Schwierigkeiten stoßen, so bitte ich, mir diese Fälle 
zu melden.

Run-erlaß -es preuß. Ministers für Volks
wohlfahrt vom S. 7.1926, betr. Eintragung von 

Hauszinssteuerhppotheken auf Reichs
heimstätten.

- II. 3. Nr. 607. —
Gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 des Reichsheimstätten- 

gesetzes vom 10. Mai 1920 (R.-G.-Bl. S. 962) genehmige 
ich hiermit allgemein, daß auf Reichsheimstätten auch 
Hauszinssteuerhypotheken in das Grundbuch einge
tragen werden.

Run-erlaß -es preuß. Ministers für Volks
wohlfahrt vom 16. 8. 1926, betr. Aufwertung 
-er für lan-wirtfchaftliche Sie-lungsbauten 

bewilligten öffentlichen öaubeihilfen.
— II. 13. Nr. 2465. —

Auf den Bericht vom 6. 7. 1926.
Mit Rücksicht auf die bei Eintragung der Auf- 

wertungshypotheken entstehenden Kosten will ich nach 
Benehmen mit dem Herrn Finanzminister keine Ein
wendungen dagegen erheben, daß überhaupt auf eine 
grundbuchliche Sicherung in allen den Fällen verzichtet 
wird, in denen die einzutragende Hypothek weniger 
als 10 ausmacht, zumal durch den Verzicht aus 
die Eintragung der Anspruch aus der persönlichen For
derung unberührt bleibt. In den meisten Fällen dürfte 
sich im übrigen bei derartig kleinen Beträgen eine 
sofortige Barablösung im Verhandlungswege erreichen 
lassen.

Run-erlaß -es preuß. Ministers für Volks
wohlfahrt vom ZS. 8. 1926, betr. grun-buch- 
liche Sicherung -er Hauszinssteuerhppotheken.

— II. 13 Nr. 2103/26. —
Auf den Bericht vom 28. Juni 1926 — 1.8. Nr. 622 

—, betreffend grundbuchliche Sicherung der Hauszins
steuerhypotheken, erkläre ich mich im Einvernehmen 
mit dem Herrn Finanzminister und dem Herrn Minister 
des Innern damit einverstanden, daß von der Ein
tragung der Hypothek und der dinglichen Sicherung 
auch dann abgesehen wird, wenn es sich um Eigen
bauten solcher Gemeinden handelt, die gemäß § 11 der 
Hauszinssteuerverordnung vom 2. Juli 1926 (Gesetz
sammlung S. 213) zur selbständigen Verwendung des 
zur Förderung der Bautätigkeit auf dem Gebiete des 
Wohnungswesens bestimmten Hauszinssteueranteils 
nicht berechtigt sind. In solchen Fällen haben sich 
die Gemeinden jedoch zu verpflichten, vor etwaiger 
Veräußerung des Grundstücks die grundbuchliche Ein
tragung der Hauszinssteuerhypothek zu veranlassen 
und dem Rechtsnachfolger die übrigen, an die Ge
währung der Hauszinssteuerhypothek geknüpften Bin
dungen aufzuerlegen. Diese Verpflichtungserklärungen 
sind von den für die Vergebung der Hauszinssteuer
hypotheken in Betracht kommenden Gemeinden und 
Gemeindeverbänden bei den Akten aufzubewahren.

Run-erlaß -es preuß. Ministers für Volks
wohlfahrt vom 22.9.1926, betr. verwenöung 
von Hauszinssteuermitteln zur Instanöfetzung 

von Altwohnungen.
— II. 10. 494. —

Auf den Bericht vom 21. August 1926.
Ich nehme an. daß sich die Fragen auf die aus dem 

staatlichen Wohnungsfürsorgefonds für die In
standsetzung von Altwohnungen in Anspruch genom
menen Mittel beziehen. Ob die Gemeinden (Gemeinde
verbände) diese Mittel als Zinszuschllsse, Darlehen oder 
zur Bildung von Bürgschaftssicherungsfonds gemäß den 
Richtlinien vom 12. 7. 1926 hergeben, und in welcher 
Weise sie sich Sicherung für die als Darlehen her
gegebenen Mittel verschaffen, ist ihrem Ermessen über
lassen. Auf jeden Fall sind die auf Grund des Rund
erlasses vom 12. 7. 1926 — II. 10. 360 —*)  den Ge-

*) VMBl. Sp. 749.
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Feinden (Gemeindeverbänden) aus dem staatlichen 
Wohnungsfürsorgefonds als Kommunaldarlehen über
lassenen Mittel, wie in diesem Erlaß vorgeschrieben, 
innerhalb von drei Jahren in voller Höhe an die 
Staatskasse zurückzuzahlen.

Verfügung ües Negierungsprästüenten zu 
Dppcln vom 7. 9. 1426, betr. Verzinsung üer 

Hauszinssteuerhppotheken.
— I. e. 34 Nr. 3354. —

Infolge der teilweisen Veränderung der Voraus
setzungen hebe ich die durch meine Verfügung vom 
10. 2. 1925 — I. e. 34 Nr. 284 II. ^ng. — getroffene 
Regelung der einheitlichen Erhebung von 1 v. H. Zinsen 
für die Hauszinssteuerhypotheken hierauf auf und 
überlasse es grundsätzlich den Hypothekengebenden Ge
meinden und Gemeindeoerbänden, über die nach 
Ziffer 8 der Richtlinien vom 27. 2. 1926 vorzunehmende 
Herabsetzung des Zinssatzes selbständig Entscheidung zu 
treffen. Dies bezieht sich sowohl auf die aus dem 
gemeindlichen Aufkommen, als auch auf die aus dem 
staatlichen Wohnungsfürsorgefonds hergegebenen Haus
zinssteuerhypotheken.

Nach einer Entscheidung des Herrn Ministers für 
Volkswohlfahrt soll eine Zinsherabsetzung grundsätz
lich erst nach Fertigstellung der Bauten in Frage 
kommen, d. h. zu dem Zeitpunkt, wo eine Festsetzung 
der Miete und der gesamten Belastung erst möglich ist. 
Wenn gleichwohl einzelne Gemeinden Zinsherabsetzung 
rückwirkend schon für die während der Bauzeit ge
leisteten Abschlagszahlungen genehmigt haben, so hat, 
soweit es sich hierbei um Zahlungen aus den Mitteln 
des staatlichen Ausgleichsfonds handelt, der Herr 
Minister für Volkswohlfahrt nach Benehmen mit dem 
Herrn Finanzminister nichts dagegen einzuwenden, daß 
in solchen Fällen auch für die zurückliegende Zeit nur 
die ermäßigten Zinsen zur Staatskasse vereinnahmt 
werden. Voraussetzung ist allerdings, daß die Ge
meinden von den Bauherren tatsächlich auch nur die 
herabgesetzten Zinsen eingezogen haben.

Für die Folge werden die Gemeinden hiermit an
gewiesen, Zinsherabsetzungen gemäß Ziffer 8 der 
Richtlinien vom 27. 2. 1926 erst von dem Zeitpunkt ab 
zuzulassen, zu dem die Wohnungen bezugsfertig her
gestellt sind.

Bei der regelmäßigen Abführung der Zinsen an die 
Regierungshauptkasse ist eine genaue Berechnung der 
Zinsen, entsprechend der unterschiedlichen Höhe der 
Zinssätze für die Hypothekenbeträge, mir einzureichen.

Verfügung ües Negierungspräflüenten zu 
Oppeln vom 23. 9. 142Ü, betr. Förderung üer 
Neubautätigkeit durch Sewilligung von Haus- 

zinssteuerhppotheken.
— Ie. 34 Nr. 3530. —

Der Preußische Landtag hat in seiner Sitzung vom 
28. April 1926 u. a. beschlossen, das Staatsministerium 
zu ersuchen,

„dahin zu wirken, daß Hauszinssteuermittel nicht für 
Bauvorhaben solcher Unternehmungen bewilligt 
werden, bei denen die Vermutung besteht, daß sie 
durch das Verlangen sogenannter Baukostenzuschüsse 
oder ähnlicher geldlicher Leistungen eine ungerecht
fertigte Vermögensbereicherung erstreben, oder die 
Verwertung der Neubauwohnungen in unerwünschter 
Weise erschweren".
Im Anschluß an meine Rundverfügung vom 14. 3. 

1926 — l o. 34 Nr. 852 — betr. Richtlinien für die 
Gewährung von Hauszinssteuerhypotheken ersuche ich, 
sür die Folge beim Abschluß von Darlehnsverträgen 
durch Ausnahme entsprechender Bedingungen der 
obigen Entschließung des Landtages Rechnung zu 
tragen.

Für die rückliegende Zeit haben die Gemeinden 
im Hinblick auf die Bestimmung unter Ziffer 13 a der 
Richtlinien vom 27. Februar 1926, wonach die Haus
zinssteuerhypothek nebst 12 v. H. Zinsen sofort zur 
Rückzahlung fällig wird, sofern das Gebäude nicht den 
Antragsunterlagen entsprechend . . . „genutzt" wird, 
zu prüfen, ob der bestehende Darlehensvertrag in Ver
bindung mit letzterer Vorschrift ihnen nicht die Mög
lichkeit gibt und unter Umständen sogar die Ver
pflichtung auferlegt, in Fällen gedachter Art von den 
Bauherren die Rückzahlung der Hauszinssteuer
hypothek zu fordern.

Ich ersuche ergebenst, das Weitere zu veranlassen 
und mir bis zum 1. Januar 1927 zu berichten, ob sich 
bei diesen Prüfungen das Vorliegen solcher Fälle 
ergeben hat, bezw. welche Erfahrungen dort gemacht 
worden sind.

Sücher- unü Aeitschriftenschau.
Die Hauszinssteuer in Preußen von Ministerialrat Dr.

Suren und Oberregierungsrat Or. von Heusinger.
Im Verlag von Georg Stilke, Berlin, ist aus der 

Feder der Herren Ministerialrat Or. Suren im 
Preußischen Ministerium des Innern und Ober
regierungsrat Dr. von Heusinger im Preußischen 
Finanzministerium ein Leitfaden: „Die Hauszinssteuer 
in Preußen unter Berücksichtigung der Finanzierung 
des Wohnungsbaues" erschienen. Die Verfasser, als 
Sachbearbeiter der beiden Ministerien zur Erläuterung 
der gesetzlichen Bestimmungen besonders berufen, 
haben sich durch die Herausgabe des Werkchens 
Zweifellos einen Verdienst erworben. Nach einer 
historischen Einleitung mit kurzer systematischer Dar
stellung des Stoffes bringt das Büchlein einen Kom
mentar zur Preußischen Hauszinssteuerverordnung 
vom 2. Juli 1926 und ferner den Wortlaut aller Ge- 
wtze, Verordnungen und Ausfllhrungserlasse, welche für 
die Erhebung und Verwendung der Hauszinssteuer von

Bedeutung sind, einschließlich der Bestimmungen über 
Mietzinsbildung, die Gewährung von Zwischenkrediten 
und die Verwendung der besonderen, für die Hergabe 
von Baudarlehen bestimmten Fonds. Das Buch bringt 
damit zum ersten Mal in systematischer Weise Klar
heit und Übersicht in die Fülle der mit der Haus
zinssteuer zusammenhängenden Bestimmungen, die 
nachgerade nicht nur für den Laien so gut wie unüber
sehbar geworden waren. Es wird jeder Stelle, welche 
von Berufs wegen mit der Hauszinssteuer, sei es als 
verwaltende Behörde, sei es als Steuerzahler, sei es 
als Nutznießer der Hauszinssteuer, d. h. als Empfänger 
von Hauszinssteuerhypotheken, ständig befaßt ist, 
außerordentlich wertvolle Dienste leisten.

von Grüner.

Das Problem der Finanzierung des Wohnungs- 
neubaues. (Die Förderung des Wohnungsneubaues 
durch die deutschen Gemeindeverwaltungen.) Heft 6 
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der Schriften der Kommunalen Vereinigung für 
Wohnungswesen (Vereinigung deutscherWohnungs- 
ämter). Carl Heymanns Verlag, Berlin, 1925. 
Preis bei Bezug durch die Geschäftsstelle der Ber
einigung 3 -K, sür Mitglieder der Vereinigung 2 Dl.

Das vorliegende Heft 6 der Kommunalen Vereinigung 
für Wohnungswesen gibt den Bericht über die 
achte Tagung der Vereinigung in Goldesheim am 
20. und 21. Mai 1926. Die Themen des Buches find 
bekannte Fragen unserer heutigen Wohnungswirtschaft:

Das Problem der Finanzierung des 
Wohnungs neubau es. Von Ministerialrat 
Dr. Wölz.

Die Unterbringung Obdachloser und 
R ä u m u n g s p f l i ch t i g e r. Von Dr. Weitz, 
Beigeordneter, Duisburg.

Wohnungsfürsorge für kinderreiche 
Familien. Von Dr. Guttman, Stadtrat, Hagen 
in Wests.

Wohnungsfürsorge für Tuberkulöse.
Von Dr. pkil. Dr. rsr. pol. Strehlow, Stadtbau
direktor, Dortmund.

Wohnungsaufsicht und Wohnungs- 
pflege in der Zeit der Zwangswirt
schaft. Von Wohnungsamtsdirektor Gaumitz, 
Charlottenburg.

Die Erhaltung der A l t w o h n u n g e n. Von 
Dr. Liebering, Magistratsassessor, Köln.

Von besonderem Interesse ist das erste Thema, das 
von Dr. Wölz, Ministerialrat im Reichsarbeits- 
ministerium, behandelt wird.

Der Vortrag von Dr. Gut-München über die Förde
rung des Wohnungsneubaues nach dem Weltkrieg durch 
die deutschen Gemeindeverwaltungen ist leider nur im 
Auszug wiedergegeben, da über dieses Thema eine 
besondere Veröffentlichung herauskommen soll.

An der Tätigkeit der Wohnungsämter und der 
gemeindlichen Wohlfahrtspflege kann heute niemand 
vorübergehen. Im Volk sind die Wohnungsämter und 
Wohnungskommissare häufig nur mit negativen Eigen
schaften der Wohnungszwangswirtschaft, der Woh- 
nungsbeschlagnahme usw. bekannt, hier kommt ihre 
positive Seite, die Wohnungsfürsorge, zu Wort. Die 
praktischen Erfahrungen, die aus den Referaten 
sprechen, sind ein hervorragendes Material. Das Buch 
sei dem Wohnungswirtschaftler und Wohnungspolitiksr 
bestens empfohlen. 8okr.

Häuserbau durchs Volk. „Das Heimatrecht des deutschen
Volkes und seine Verwirklichung durch den Häuser
bau", von Dr. Hans Künkel. Frommsche' Buch
handlung (Walter Biedermann) Jena.

Eine Fanfare in drei Kapiteln: Wie es Ist? Wie 
es Kam? Wie es Wird? Eine Mahnung an die 
„Praktiker" und „Rentabilitätsberechner". Eine mutige 
Verteidigung der Seele unseres Volkes, die durch 
Heimatlosigkeit zugrunde gehen wird! Eine Fest
stellung, daß wir nichts geschaffen haben mit allem 
bisherigen Tun! Ein Aufruf an das deutsche Volk zur 
Tat. Der Weg: Bau durch Gemeinde, Provinz, Staat, 

das Reich; die Initiative beim Reich, als der verant
wortlichen Stelle; Verbilligung durch Massenherstellung.

Die Sache, sür die hier gekämpst wird, ist gut, die 
Gründe schlagend, der Weg jedoch könnte tatsächlich 
nur durch den Willen des Volkes gefunden werden. 
Die kleine Schrift verdient, von jedem Deutschen ge
lesen zu werden. Lokr.

Marxismus und Bodenreform von Dr. Adolf Damaschke. 
Zu beziehen durch die Geschäftsstelle des Bundes 
Deutscher Bodenreformer, Berlin 87, Lessing- 
stratze 11. Preis 1 Dl.

Die bekannte Schrift des Führers der deutschen 
Bodenreformer, entstanden aus einem Vortrage vor 
den Breslauer Funktionären der SPD und des ADGB 
im Frühjahr 1922, ist soeben in erweiterter Neuauflage 
(26.—30. Tausend) erschienen. Die Schrift zeigt an 
Hand eines sehr beachtenswerten Tatsachenmaterials, 
wie tief die Ideen der deutschen Bodenreformbewegung 
in die organisierte, geistige und körperliche Lohn
arbeiterschaft aller Berufe eingedrungen, wie stark die 
politischen Parteien und Gewerkschaften davon be
fruchtet sind. Unter den für die Geschichte wie auch 
sür die praktische Bodenpolitik der Gegenwart 
wichtigen Dokumenten, die in der erweiterten Ausgabe 
der Schrift enthalten sind, finden wir auch den sozial
demokratischen Vorschlag zur Bodenreform von 1923. 
Die Darstellung der Bodenreformbewegung ist bis zu 
ihrem grundsätzlichen Siege im Reichstage im Früh
jahr 1926 weitergeführt. Die Schrift wird allen 
Boden-, Siedlungs- und Wohnungspolitikern, insbe
sondere für die Beurteilung der heutigen Einstellung 
der marxistischen Parteien zur Bodenreformbewegung, 
unschätzbare Dienste leisten. dl.

„Der Aufbau", österreichische Monatshefte für Siedlung 
und Städtebau. Herausgeber: Architekten Franz 
Schuster, Franz Schacher!.

Eine neue österreichische Zeitschrift, die aber in der 
kurzen Zeit ihres Bestehens sich bereits allgemeine 
Anerkennung verschafft hat. Ihre Mitarbeiter Pros. 
Dr. Joses Frank (Wien), Regierungsrat a. D. Dr. 
Hans Kampffmeyer (Wien), Generaldirektor 
Dr.-Ing. Hermann Neubacher (Wien), Dr. Otto 
Neurath (Wien), Stadtbaurat Arch. Ernst May 
(Frankfurt), Stadtbaurat a. D. Arch. Bruno Taut 
(Berlin), Pros. Dr. HeinrichTessenow (Dresden), 
Stadtbaurat a. D. Dr.-Ing. Martin Wagner 
(Berlin) bürgen sür die Qualität. Der „Aufbau" mag 
aus der Notwendigkeit heraus entstanden sein, vor
bildliche moderne Siedlungsweise gerade in Wien zu 
zeigen und Erziehungsarbeit zu leisten, er hat aber 
ein allgemein gültiges Niveau, das ihn für jeden an 
den Fragen des Wohnungs- und Siedlungswesens und 
des Städtebaues Interessierten lesenswert macht. 
Darüber hinaus ist die Gemeinsamkeit der Be
strebungen in Österreich und Deutschland auf diesem 
Gebiet, die durch die Zeitschrift ihren Ausdruck findet 
auf das herzlichste zu begrüßen. Sckr.
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Unter ftusschluß öer Verantwortlichkeit öer Schristleilung.

Deutsche Binnenkolonisation.
Diesem Heft unserer Zeitschrist liegt ein Prospekt 

für das im Deutschen Kommunal-Verlag G. m. b. H., 
Berlin - Friedenau, erschienene Werk: Leberecht 
Migge „Deutsche Binnenkolonisation", heraus
gegeben von der Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft, bei, 
in dem auf 200 Seiten mit etiva 100 Abbildungen die 
Sachgrundlagen des Siedlungswesens behandelt 
werden und im Endeffekt nachgewiesen wird, wie der 
intensiv bearbeitete Garten als Bausparkasse dienstbar 
gemacht werden kann. Wir empfehlen unseren Lesern 
den Prospekt zu beachten und das flott und amüsant 
geschriebene Buch des bekannten Führers zu beschaffen.

Beeck'sche Mineralanftrichfarben.
Nicht nur für Villen, Wohn- und Ge

schäftshäuser, sondern ganz besonders auch für 
Siedlungs- und Kleinwohnungsbauten 
kommen heute Beeck'sche Mineralanstrich- 
färben in Frage, deren erstaunlich niedriger Preis 
dem Kostenanschlag für derartige Bauten Rechnung 
trägt. Auch in Bezug auf Haltbarkeit und Ergiebig
keit unerreicht, erfüllen sie eine der wichtigsten Vor
bedingungen zum deutschen Wiederaufbau!Infor- 
mationsschrift und Farbenkarte senden die Beeck'sche» 
Farbwerke Crefeld, Lutherstr. -1, auf Wunsch gratis zu.

Mitteilungen -es 
Deutschen Musschusses f. 
wirtschaftliches Sauen.
Schriftleitung: Regierungsbaurat Stegemann » Vresöen fl., Kanzleigäßchen 1»

Infolge redaktioneller Schwierigkeiten müssen wir zu 
unserem Bedauern die Mitteilungen des Deutschen Aus
schusses für wirtschaftliches Bauen in der vorliegenden 
Nummer ausfallen lassen. Die nächste Nummer erscheint 
dafür als DoppelNummer.

Schriftleitung.

Verlag: Schlestfche Heimstätte, Sreslau, Sternstr. 40.
Schriftleitung:Reg.BaumeisterNiemeyer, Oppeln, Sternstr.l8 für Oberschlesien und Dipl. Ing.Schroeder, Breslau 

Sternstr. 40 für Niederschlesien. — Verantwortlich für den Anzeigenteil: Zeitner, Breslau, Sternstr. 40.
Druck: Graß, Barth L Comp. (W. Friedrich) Breslau, Herrenstr. 20.
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Mb. I. Hafenansicht von New Uork. Typenentwicklung der Wolkenkratzer: l. ältere Nenaissancepaläste im Hinter
gründe, 2. Turmhäuser sWoolworth Building), 3. Kubisch geschlossene Blocks (rechts), Modernste Form der gestaffelt 

gruppierten Baumasse (Telephone Comp. im Vordergründe).

6»
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Abb. 2. Südspitze von Manhattan Island. Fliegeraufnahme vom Hauptgeschäfts
viertel von New York (Downtown), Zwischen Hudson (links) und East River (rechts), 

über letzteren Brücken nach Brooklyn auf Lang Island.

Abb. 3. Inneres von Downtown N. A. t2 m breite Sirahe zwischen Hochhäusern. 
Trotz lachenden Sonnenscheins dringt kein Lichtstrahl in die unteren Geschosse. Dort 

kann daher nur bei künstlichem Licht gearbeitet werden.
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Abb. 1. Kühne Überwindung von Geländeschwierig- 
keiten durch Aufsetzen der Hochhäuser auf eisernen Bock.

Abb. 5. Uferstraße am Hudson in New AorksRiver- 
side Drive) zeigt den segensreichen Einfluß der Zonen- 
ordnung: Moderne Apartment-Hotels auf Bauhöhe von 

nur 15 Stockwerken beschränkt.

Abb. 6. Höhere Mädchenschule in New Jersey (Tenaflyi.



Schlesisches heim

Abb. 7.
Schiffsfriedhof auf dem Hudson. 200 Kriegstransportschiffe warten aus Abbruch.

Abb. 8. Landschaftlich reizvolle Umgebung von New Aork. Prächtige Zement
straßen zu beiden Seiten des Hudson.
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Die 8icrHuntz Oersau-^icbitzlr. (^nbsiter 5ie6Ierverbsn6)

6srtensicr1Iuntzei» in 81ckt.
Leim Lr8cbeinen 6ie8er Leitung wir6 mit Leu 

Arbeiten an nn8erer 6arten8ie6Iung in De88au- 
^iebigb begonnen, ^ut einem von un8 vor bur- 
rer 2eit erworbenen über 40 Morgen groLen Oe- 
Isnüe 80II eine vom Oei8te 6er Lbrlicbbsit nn6 
Lranebbarbeit getragene 8ie6lung ent8teben. 
Oie erricbten6en Oartenwobnungen 8oIIen 
aen Verbältni88en un6 6eüürkni88en 6e8 arbei
tenden ^4en8cben ent8precben. Daran! un6 auk 
nicbt8 sn6ere8 Icommt L8 an. ^N8reicben6e un6 
be8ten8 eingeriebtets Oärten 8ollen 6en l^Iann 
6er Arbeit wie6er mit 6tzr Xatur inVerbin6nng 
bringen, cier er 6ureb ciie Icapitali8ti8ebe Wob- 
nnng8wirt8ebakt 6er verilo88enen 6abr2ebnte ent- 

Irem6et wur6e. In Iri8eber bnlt bei 8trablen6er 
bonne wirb er in 8einer 6Lrten8ie6Iung 6ie Lr- 
quielcung Iin6en, 6ie 6er meebani8ierte Lro- 
6ulction8x>ro2e6 gebieteri8eb verlangt, kran un6 
Hn6er wer6en im blüben6en 6arten 6is 6e- 
8un6beit ^nrüelcerlangen, 6ie ibnen 6ie 8ta6t- 
wobnung genommen bat. Von einem bekreien6en 
un6 beglüelcen6en Oekübl wir6 naeb Icur^er 2eit 
6er in 6a8 ^rbeit8toeb einge8pannte Vater be- 
berracbt 8ein, wenn ibn aben68 bei 6er Deim- 
lcebr 6ie trüber bleieben, all^nbaukig 6urcb 6a8 
Leben in 6er IVIiet8ba8erne anteillo8en Kin6er 
rotbäelcig un6 Iubeln6 empkangen. Die 
8ommeraben6e wer6en in 6er Oartenlaube 6ie
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kamilienabende wieder berstellen, die die 
sonnenlose ^ietswobnung Zerrissen bat, ba- 
miliensinn und bamibenglück werden wieder 
eine 8tätte kinden. Das trübere Wobnungselend 
wird bald wie ein böser Iraum vergessen sein. 
Das kleine, aber eigene kkaus ist gan^ etwas 
anderes als die XVobnung in der Mietskaserne 
rnit ibrer sogenannten „guten 8tube", deren 

Oeberklüssigkeit inan bald einseben wird. Das 
ist der 2weck des 8iedelns, dem unsere 8ied- 
lunß in Oessau-2iebigk dienen soll. 8ie ist die 
erste wirkliebe Oartensiedlung, die kür alle 
^Vobnungswirtscbaktler wegweisend sein wird.

R. bberbardt, Oescbäktskübrer 
des ^nbalter 8iedlungsverbandes e. V.
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QsrtenIürzortze-QeseHsclistten.
Von l^IaxLnde ocäer ^nkanß?

In letrtei- 8tun6e köl-en ^vii- von Pi-skti8cken 
Plänen einige!- ^Voknungskü^ol-gegeZellscdnkten 
un6 guck von eine!- 6ui-ckgi-eiken6en neuen Orien- 
Uei-ung 6e8 kleick5verb2n6e8. ^Vii- kongruieren 
6ie8e ^nreicken mit Oenugtuung, jeäock okne — 
N32li 6en diZkerigen prkskrungen — 2unäcli8t ^n- 
lnÜ ru nelimen, 6ie P688imi8ti8cden ^U8tütirungen 
un8erer Lekriktleitung abxuZek^väcken.

Der tternuZgeber.

Die letzte Le8ellsebafter-Ver8ammlung der 
Klieder8ebl. Lartenkür8orge-Le8eHsebaft in. b. 
D. bat die VuklÖ8ung der Le8ell8ebaft be- 
seblo88en. Damit 8ebeint eine bntwicklunß 
ibren Vb8eblub gesunden ru baben, die 2U 
allerlei Dokknungen bereebtigte.

Irotsdem füllte bi8 vor kurzem die Erörte
rung der bleugrllndung weiterer Le8ell8ebaften 
die 8it^ungen vieler berufener Lebörden und 
Verbände. Vueb beute noeb wird daran ge
arbeitet. ^ber niebt8 Lreitbares ent8tebt. Die 
brobe in 8eble8ien war niebt blob ?rüf8tein 
kür Idee und Lrbeber, 8ondern 8ie i8t aueb 
^Vertmab8tab für die Leldgeber in bexug auk 
ibr wirt8ebaktliebe beben8käbigkeit.

2u2ußeben i8t allerding8: Die Mittel für die 
Siedlung Hieben 80 8parsam, dab 8ie nie greif
bar 2ur Versendung für die 8iedlerßärten auk- 
treten. Die8 brauebt niebt böige einer be- 
stimmten Höbe oder Niedrigkeit der verfüg
baren Leider ?u 8ein. ^Vir können davon ab- 
8eken, dab der ^rebitekt 8ieb berufen fübit, 
aiie8 ru verbauen, un8ere >Virtscbaft in 8tein 
ke8t2ulegen; er ent8ebeidet niebt aiiein. ^ber 
v'ir baben 8olange un8er XVobnung8elend vor 
Vugen, dab aueb besonnene ^Virtsebaftsfübrer 
glauben raten ?u inÜ88en, nur ja alle8 auk- 
^uwenden, urn einzig die8er Islot 2u 8teuern.

Heute naeb 7 dabren blaebkriegswirtsebaft 
ist dies niebt inebr bedingungslos ^u reebt- 
kertigen. Die 8iedlung un8erer Durebsebnitts- 
8tadtwirtsebakt kommt allmablieb in eine un- 
gün8tige 8tellung. 8ie kübrt ein 2witterdasein. 
blm der Lesundbeit killen 8ind niebt binrel- 
bäu8er init 800 bis 2500 und inebr Ouadrat- 
rneter Larten nötig, bin Keek unter 2 bäumen 
auf 50 c;m bläebe bann notfall8 dein Lebungs- 
und buktbedürfni8 einer bamilie genügen; wobl- 
gepfleßte ökkentliebe Anlagen ikr Llumen- 
bedürfnis befriedigen, seblieblieb noeb ein 
balkon und die 54ögliebkeit, aus einem naben 
illumengesebäkt mebr xu ersteben. 8o treten 
denn in letzter 2eit Lrobbauten mit einem 
äbnlieben Durebsebnittsgrünstandard in ver
stärktem l^Iabe und mit erböbtem ^nsprueb 
auf ^Virtsebaktliebkeit auk.

bs mub als Wabnwit? anmuten, dab in den 
weitaus überwiegenden ballen die Kartoffel in 
den grollen 8iedlung8gärten 2u finden ist, naeb-

8 ebe in m e l.

dem im vorigen ^Vinter lausende und Aber
tausende von Zentnern Kartoffeln verfaulten 
und die bandwirtsekalt den Zentner für 1,50/VI. 
niebt losseblaßen konnte. bs ist aueb ein 
sebleebter lrost, darauf bin^uweisen, dab alle 
diese Lärten früber oder später reine br- 
bolungsgärten sein werden. 8is werden es nie. 
Die brbolungsßärten, die man beute als solebe 
^eigt — siebe die Lartenbau-Vusstellung in 
Dresden — kosten 5 bis 10 Ie (Quadrat
meter. Das sind 8ummen, die in 8iedlungs- 
kreisen niebt aukßebraebt werden können. 
Dnsere 8iedlungsgärten sind 
menseblieb, tecbniseb und wirt - 
sebaktlieb nur als urbane Lärten 
denkbar. 8ie erreieben ibre 8 tei - 
gerungnurinsebwellenderbruebt- 
barkeit, die aueb das böebstel^IaK 
von brbolung ßewäbrleistet.

Das Volk wurde abgeienkt — es ist rum 
mindesten 8ünde, dab es niebt bingeienkt 
wurde. — bs ist untrüglieb eine gewaltige 
Kundgebung des städtiseben Volkswillens, dab 
er sieb das band versekafkt bat, um Deimat- 
boden, Vatergut unter die büke ?u bekom
men. bine vernünftige beitung der 8iedlunßs- 
bewegung mükte die XVsge ebnen, da 6 aus 
diesem band die einzig möglieben 
Lärten werden.

^Vie ricbtig unsere 8eblubko1gerung ist, dab 
nur die oben ge^eicbneten Lärten für die 
Dauer in den 8tädten festlegbar sind, xeigt 
die Industriesiedlung, die beute einzige Vrt 
städtiseber 8iedlunß, welebe vollkommen mit 
der ^Virtsebalt versebmoDen ist. 8ie bat niebt 
blök die grollten Lrkolße auf^uweisen, sondern 
sie stebt untrüglieb und sieber verankert in 
der XVirtscbakt. Vber in unsern groben und 
kleinen 8iedlungsgebieten — man denke an 
die teilen Damburßer und berliner 8iedlungs- 
landes — finden wir keine oder nur wenig be- 
Hebungen 2u unserer XVirtsebaft. Dier werden 
über kurr oder lang grobe besitsversebiebungen 
eintreten; sie werden voraussiebtlicb 8orgen- 
kinder der 8tadtverwaltung bleiben.

bs werden beute Däuser kür 5500 l^i. ber- 
gestellt obne eigenes Kapital des 8iedlers, aber 
sebr viel mebr für 7 bis 10 000 l^b und mebr. bs 
werden aber niebt, sobald mebr als 5500 ^ur 
Verfügung sieben, 500 l^b jr> den Lartengesteekt. 
Dieöfkentliebebiedlungsberatung 
begünstigt den gröberen, niebt 
den v o l k s w i r t s e b a k t l i e b wert
volleren bau, der den ?u gröllter bro- 
duktivität gebraebten Larten al8 wirt8ebaft- 
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liebes Rückgrat mit ausbildet. Onsere 8tadt- 
wirtsebakt kann so nicbt ru eindeutiger, land- 
scbaktsßebundener, durcb Ligentragkrakt ver
billigter Llaebbau-8tadterwei1erung kommen, e8 
8ei denn unter bettißen Kämpken, Krisen und 
Därten, die verkrüppelte Oebilde ent8teben 
lassen.

Die Legierung bat mit 6er Vnempkeblung. 
und kinansiellen Witgründunß 6er Oartenkür- 
sorße-Oesellsebakt niebt gleieb^eitig 6ie ge- 
set^liebe Orundlage kür ibre wirtscbaktlicbe 
Lxisten^ gescbakken. Ibre Organe arbeiten rum 
leil gegen 6a8 eigene Kind. 80 war e8 totgeboren, 
un6 neue Gründungen werden e8 ebenkall8 8ein.

Daran kann aueb eine lokal tüebtige Oe- 
8ebäkt8kübrung niebt viel än6ern. Die groben 
Oesicbtspunkte be8timmen 6ie Dauer.

Die 8ie6ler8ebule Worpswede, al8 6a8 einzige 
eebte kolonisatorisebe 8ie6Iung8organ bi8ber, 
bat ibre Lklicbt getan; 6ie mangeln6e ökkent- 
liebe Linterstüt^ung nimmt ibr niebt 6en Wut 
r:um Weitersebreiten auk 6em begonnenen 
Wege. I6ee un6 praktiscbe Erprobung muk 
in bescbränktem Limkang weiter ver8uebt wer- 
6en, bi8 6ie Wößliebkeit ^u gröberer Vuswir- 
kung gegeben i8t. Ls ist noeb ein weiter Weg, 
bi8 6ie nötigen Lübrer beranßebiI6et 8in6. 
/^Iles was 6ie 8ie6ler8ebule in 6ie8er Le- 
riebung getan bat un6 tut, 8tebt ständig 6er 
Oekkentlicbkeit (vor allem 6ureb unser Wittei- 
lungsorgan, 6ie „8iedlungswirtsebakt") ?ur Ver
fügung. leder kann daran weiterarbeiten. 
Die l6ee kann niebt untergeben, 
sie lebt — sie wir6 aukersteben!

«1er Lo^SnertrsZ?
Lelkstanreige von Leberecbt Wigg e*).

*) Veut8cke 6innenlLol0ni8ation. Von I^eber-ecdt ^ligke. 
100 ^dbilcig. 5 Vent8cker Kommunslverlag, Lerlin-k'rjeäenau.

Vuk 6em dies) übrigen „Internationalen 
8tä6tebaukongreb" wir6 6ie Lodenkrage mit 
im Vor6ergrun6 aller Verban6Iunßen sieben. 
Ls soll erörtert wer6en, welcbe krolle 6em 
Lißentum, 6sr Lacbt und 6em Lrbbau - 
reebt ^ukommt. Wan brauebt nicbts r:u ris
kieren, um voraus ?u sagen, 6ab aueb — wie 
auk 100 anderen — auk 6ieser lagung „6ie Re- 
ßelung 6es Lodenbesitres in 6en verscbie6enen 
Ländern" niebt geklärt wer6en 6llrkte. 8ebon 
eine negative Letraebtung legt 6as nabe: wir 
seben in versebieüenen Ländern unter 6en ver- 
sebie6ensten Lesitsweisen grundsät^licb, 6. b. 
im Lkkekt gleiebe Lodenrekormen 6urebgekübrt.

besitz kann niebt generell geregelt wer6en — 
auk Ertrags regelung kommt es an. Lind 
2war, wenigstens beim Loden, niebt auk 6en 
labilen Lrtrag aus Konjunktur (Verksbrs- oder 
fiktiver Webrwert), sondern auf den stabilen 
Lrtrag aus Arbeit (saeblieber Webrwert). Dak 
diese Lrtragsregelung sowobl kür den Wob- 
nungsbau, als aueb für den 8tädtebau, 
wie scbliebliek kür die gesamte Volkswirt- 
sebaft auf die Dauer (der Labrbunderte natio
naler Lxisten?) entsebeidend ist, das wollte iek 
in meinem Lucbe wenigstens als Lroblem an- 
ßedeutet baben. »

Watürlieb können wir Wobnungen bauen in 
dem blake, als wir Oeld dafür besebakken. 
Wenn wir aber das Laugeld niebt aus den lau
fenden Oebersebüssen der Wirtsebakt, sondern 
aus Vorsebüssen oder Vnleiben (äuberen oder 
inneren) nebmen, so mag es sebr rweikelbakt 
sein, ob die soriale kelastung die etbiscb- 
b^gienisebe Lntlastung auk die Dauer niebt 
tragiseb überwiegt.

blatürlieb können wir aueb 8tadtlockerungs- 
pläne und Landesplanungen en gros aukstellen. 
Ls fragt sieb nur, ob diese mebr oder minder 
geistreieben Lrojekte je Wirklicbkeit werden 
können, wenn wir niebt gleichzeitig dafür sor
gen, die neuen riesigen Lodenlungen mit 
krisebsm Wirtscbaktsblut 2u verseben.

l^atürlieb endlieb kann und soll die „alte 
Welt" ibre wabren Weltgüter exportieren. ^Kber 
ob es naeb all den sckönen Lrkabrungen und 
den noeb trüberen ^ussicbten volkswirtsebakt- 
lieb niebt klüger ist, eine vernünftige Rückver- 
sieberung des ^ukenbandels dureb Debung der 
innerenKaukkraktru sebaffen, darüber kann doek 
kaum mebr 2weikel berrseben. In der Lrage der 
dafür am besten geeigneten Waknabmen aber 
landet jeder Webr-als-lagespolitiker logiseb 
beim Loden, genauer beim Loden - L r t r a g.

8o ist also die Loden-Lrtragskraße die gene
relle Vorfrage kür alle die, die Wobnungs- 
und 8tädtebau orßaniseb in den ^ukbau der 
Oesamtwirtsebakt einrukügen wünseben.

Das Witte 1 kür die 8teigsrung des Loden- 
ertrags ist, wie übrigens bei allen Lrtrags- 
steigerungen, teebniseb-organisatoriseb. Wo- 
derne 1 c e b n i k, am Loden angewandt, kübrt 
aber automatiscb 2um Oartenbau. Hat 
sebon die Landwirtsebakt aller Länder dureb 
LIackkrucbtbau, Leidgemüse und Obstbau ibre 
Lrträge mittels tecbniscber Organisation ver
doppeln und verdreikacben können, so kann 
sie die Oärtnerei ver^ebnkacben. Lind sie tut 
es aueb (Holland und Obina).

^Vber diese Oärtnerisisrung der enßbesiedel- 
ten alten Kulturwelt beginnt niebt beim ver
einzelten Rittergut, sondern beim massenbakten 
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Kleingarten 6er bkeu2eit. Den kaebt- 
8 ärtner , 6en ^Vobnsie6Ier un6 6en 
8rwerbssie6ler mo6erner Kräßung mit 
6er ^Vobn- un6 8ta6tversor8ungskrLge in tun- 
liebst innige wirtsebaktliebe, bobenwirtsekakt- 
iielre 8s2iebung 2u bringen — 6 as beibt beute, 
6ie XVobnkrage praktiseb regeln, bbit 6ein 
8o6enertragsproblem Iogi8cb 6as XVobnunßs- 
Problem, nn6 mit 6ein XVobn- nn6 8ta6tbau- 
problem konsequent aueb 6as ^rbsitsproblem. 
Die bbillionen Dauer-brwerbslosen käst aller 
In6ustrielän6er Kuropas re6en eine nur 2u be
lebte 8praebe. 8ie re6en, wie rnein 8ueb, von 
verpaßter un6 von Kommen6er 8innenkolonisa- 
tion. » »

2u guter Ket2t aber i8t 6er 8o6enertraß 8elb8t 
kür un8ere beruntergekommenen Volkswirt- 
scbakten noeb niebt einmal 6as Kntsebei6en6e. 

Kntsebei6en6 i8t, 6ab nur neue 8o6enwirtsebakt 
68 6em Kin2elnen erinögliebt, an 6en 8o6en 
beran2ukommen un6 sieb ibn 2u erkal
ten — au8 etbi8cben un6 inorali8eben 6rün6en. 
^ueb 6ie ßlän2en6ste un6 allgeinein8te 
„>Vie6erankurbelung 6e8 Kxports" wir6 6en 
Ävilisationsmenseben von beute niebt lebens- 
kabiger un6 seböxkeriseber rnaeben, wenn ibin 
„6a8 kleine 8tüekeben Kr6e" niebt ein neue8, 
ge8un6ere8 Dasein erinögliebt.

8o waebst 6er ertraßreiebere 8o6en, un8er 
Oarten, 2u einem Menetekel 6e8 ße8ainten 
europäiseb-amerikaniseben Kulturkreises ber- 
auk. „Der Oarten ist 6a8 8ebicksal Kuropas." 
6e6em guten Kuropäer ein guter Oarten. 
„Kuropa: ein Oarten." — bbit 6ie8ein grünen 
Kvangelium 8eblie6t 6ie „Deutsebe 8innen- 
kolonisation".

Llütenstaucten im Kleingarten.
Von Klax8olieininel.

8tau6en nennen wir iin Oeßensat2 2U 6en 
Kin)akrs- o6er 8ominerbluinen au86auern6e 
Oewäebse, 6ie irn XVinter vollstänöig ein2ieben, 
o6er nur einen 8Iatt8ebopk über 6er Kr6e be- 
balten. Oan2 8treng i8t 6ie8er 8egrikk )a niebt 
kest2ubalten, aber irn groben ganzen wir6 6a- 
6ureb 6oeb eine Oruppe von Kklanren 8ebark 
umgrenzt.

Der überwinternöe >Vur2elstoek 8tellt einen 
bläbrstokkspeicber bar. Okt i8t er stark ver- 
6ickt bi8 2u Knollenbil6ung, wokür wir 6a8 
beste 8ei8piel in 6er Dablie baben. Okt wer- 
6en Zwiebeln ßebilbet (lulpen, Ibvaxintben 
un6 80 weiter). >Venn verbiekte >Vur2eln von 
6er btutterpklan2s kortstreben, urn entkernt 
6avon wieber neu aus2utreiben, spreeben wir 
von 8bi2omen (8ebwertlilien, Anemonen usw.). 
Diese lKäbrstokkspeieber bekäbigen 6ie 8lüten- 
stauöen, )e6es babr neu un6 meist sebr raseb 
wie6er2ukommen. 8o stellt bis 8tau6enwelt 
6enn aueb 6ie größte 2abl von Zeitigen Krüb- 
labrsblübern. Vlanebe kommen sebon im 
banuar-Kebruar, wie 2. 8. 6ie Obristwur^ un6 
kris retieulata, erstere manebmal sebon 2U 
^Veibnaebten, 6aber 6er lKame, letztere sebr 
okt im 8ebnee aus6auern6.

Line grobe Oruppe kabt man als Vor- 
krübbngsstauöen Zusammen, 6as sin6 solebe, 
6ie im Kebruar-b4ar2, also vor 6em sonstigen 
Austrieb un6 vor 6em allgemeinen Krsebeinen 
6er 8latter blüben. >Ver kennt niebt 6ie gelben 
Droeusse un6 Winterlinge, 6ie 6as Krüblings- 
erwaeben an2eigen, o6er 6ie blauen Keber- 
blümeben, 6ie weiben 8ebneeglöekeben, K4är2- 
beeber un6 Oänsekressen (Trabis), o6er 6ie rot 
angebauebten 8usckwin6röseben (Anemonen).

Ks gibt aber aueb noeb eine grobe 2abl we
niger verbreitete, 6ie 6en eben genannten niebt 
naebsteben, so 2. 8. 6ie 8rUb)abr82eitlossn, 
eine 2ierlieben ^Klpenveileben- un6 2ablreiebe 
8teinbreebarten, ^.ubrietien un6 6ie blauen 
8eilla un6 Obiono6oxa. Klun6erte un6 aber

.tbd. 47
Die grollen, in den lebkaktesten k'arben lenclltenllen Oloclcen äer 
Stockrosen läuten 6en 5ommer ein und aus. 8sit6em >vir eine 
vollkommen xvinterliurte, Ausdauernde ^rt in ^ltliaea licikolia 
besitzen, 6ie aucli grolle Irockenlieit verträgt unll nickt kakl 
nvirä, llürkte diese altekr^vürclige, e^vig junge 8taude nieder 

mekr Verbreitung linden.
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Dun6crt6 von Bormcn lcbcn ibr bcbcn vor all 
un8ercn 8ON8tigen Bklan^cn. Wenn 6a8 Orün 
6er 8träueber un6 6e8 Ka8en8 kommt, 8in6 8ie 
bereit8 ver8cbwun6en 06er 8ammeln nocb gan^ 
be8cbei6en un6 verborgen Be8erve8tokke kür 
6ie killte 6e8 näeb8tcn 6abre8. Viele un8erer 
8LblÜ886lblumcnart6n 8etsen 6is8en Vor- 
krübling8bor bi8 in 6en 8ommer kort. Von 6en 
2wiebelgewäcb8en kommen nun mit 6er all
gemeinen Brüb^abr8vegetation 6ie D^a^intben, 
lulpen, blar2i88en. B8 kommen 6is er8ten 
Vertreter 6er Bbloxarten, in violett un6 lila, 
6ie gelben Dotterblumen un6 Oem8wur2, 6ie 
roten knalligen Bking8tro8en, 6ie ^ierlicben 
aber weitbin 1euebten6en Burpurglöckcben 
(Deucbera), 6is weiben 8cblsikenblumen un6 
Vl^88um mit ibrer gan2 über8cbwengbcben 
Blütenkülle, 6ie er8ten wicbtigeren Iri8arten. 
Der 8ommer gebört 6en Flammenblumen 
(Bblox), 6ie in weib, ro8L, laeb8karbig un6 rot in 
allen 8ebattierungen auktreten, 6en Velben, 
6ie, weil etwa8 emx>kin6Iieb, in 6en letzten 
6abren etwa8 ver6rängt wur6en, 6en Olocken- 
blumen, 6ie 8ieb 2u gans mo6ernen Blumen 
entwickelt baben, 6em leucbten6en Wobn, 6en 
Kitter8pornen mit ibren extremen blauen Bar
ben, 6en 8cbwertlilien un6 6en b^argueriten.

Der Derb8t 6en V8tern un6 winterbarten 
0br^8antbemen, von 6enen un8 6ie letzten

^dd. 48
^rißeron Ouukeress. ri6i-1icbl.i- LIeßanr Übertritt die86i- ne.ie 
,,k'em8trati1' unsei-e ^teimarten, reißt dabei eine erstannliebe 
^Vucb8krakt. Die mattro8ali1a Llüten ei8cbeinen im ^uni—3u1i 
und nocbmal im Herb8t in ßroOen ZtränÜen (30—40 cm bocb).

6abre eine grobe 2abl von Verkeinerungen 
un6 Verbe88erungen gebraebt baben. Von 6en 
Obr^8antbsmen verlängert eine ganre R.eibe 
von 8orten 6en Blor bi8 weit in 6en November 
binein, mei8t obne unter 6en BrÖ8ten 2U Iei6en, 
wenn 6ie8e nicbt 2u bektig auktreten. Xönigin 
6e8 Derb8te8 aber i8t 6is Dablie mit ibrer 
unllber8ebbaren 2abl von 8orten.

Wir baben beute bereit8 Oärten, 6ie neben 
einigen Brübjabr8- un6 Vor8ommerblllbern 
nur Dablien sieben, 6ie8e aber in erle8ener ^.U8- 
wabl un6 6amit einen unbe8ebreiblicben 
Blüten^auber bervorbringen. 6e6e8 k^in6 weib: 
gelb i8t niebt gelb un6 blau niebt blau, 8on6ern 
e8 gibt viele gans voneinan6er ver8ebie6ene 
löne. 80 gibt e8 aucb eine Bulle von Bormen 
einer einzigen 8tau6enart. B8 i8t beute wicb- 
tiger, 8orten un8erer Oartenkormen 2U kennen 
al8 vielleiebt ^e6e einzelne 8tau6enart. Wir 
mükten aucb Bbloxgärten, Wargueritengärten, 
l^lobngärten, 8cbwertliliengärten U8W. baben un6 
ganr neue kei^e wllr6en er8eblo88en, ein g6- 
pklegte8 Blumenver8tan6ni8 aucb beim cin- 
kacb8ten Kleingärtner un6 8ie6ler er8teben.

tterb^tlicbe Qsrtentürsortze.
bang8LM wir6 6ie Witterung berb8tlicb. 

Damit i8t kür viele Bklan^en eins weitere Bnt- 
wickelung unmöglicb. 8ie reiken nur nocb 
nacb, wäbren6 6ie eigentlicbe keike von 6er 
Vugu8t8onne erreicbt wur6e. B8 8in6 6ie8 
Ourken, 'Bomaten, Lobnen u. a. viel 8onne be- 
an8prucben6e Oewäcb8e. ^Vn6cr8 6agegen 
8tebt 68 b6i Bklanren mit grober Llattentwicks- 
lung. Bin6 ß68cbi6kte Oartenkultur wir6 6i6 
k6ucbt6n Derb8ttaße kür 6i686 Bklan^en au8- 
nut^en. 8 x> inat kann nocb g68ät wer6en auk 
8cbr gut ge6üngte, bumo86 Beete; 668ßl6icben 
Xerbel, B a x> ü n 2 c b e n , Derb8trüben 
un6 Winter8alat. Dat man Bn6e V.ugu8t 
-V6vcnt8kobl au8g68ät, 80 wir6 6ie8er 
^et?t pikiert un6 Bn6e 6ie868 b>ionat8 in Billen 
LU8g6pklanrt, von blor6en nacb 8U6cn gebcn6. 
Wan kann aucb l^oblpklan^cn llbcrwin- 
tcrn un6 80 eincn ^citigcn Brübkobl cr^iclcn. 
Dicrru W6r6en 6ic 6nl8pr6cb6n6cn Brüb8ortsn 
Z6t2t LU8g68ät un6 Bn6o 668 Wonat8 in 6M6N 
I^L8t6n mit Kräktig6r, altg66ünßt6r Br66 V6r- 
8topkt. Di6 6r8t6n 8cbwacb6n BrÖ8t6 86ba66n 
nicbt vicl, bal6 abcr mub kür Dcckmatcrial 
g68orgt wcrücn. ^m b68tcn cignen 8icb Deck- 
brctter, 6ic bci 8tärk6rcm Bro8t mit baub 06er 
Düngcr bc6cckt wcr6en. Vlöglicb8t langc in 
6cn Dcrb8t un6 Wintcr bincin MÜ886N allc 
bellcn 1ag6 au8gcnut2t wcr6en, wo 6i6 Bcctc 
okken 8sin MÜ886N, 6amit 6ic Bklan26n nocb 
ctwa8 wacb8en un6 nicbt vcrwcicblicbcn.
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lvopk8Llat kann nock ßepklanrt weröen 
uncl ergibt bi8 2um werkst kleine Ivöpkcken. 
weiter kann man im 8eptember ka8t alle 
Bßanren ver8et2en, 2. 8. 8kabarber; ferner 
8Iüten8tau<jen; letztere wack8en bi8 
2um Winter nock gut an uncl kommen 80 
be88er clurck clie kalte lakre8?eit al8 bei 
späterer kßan^ung. krclbeeren können 
noeli in clen er8ten laßen cie8 8eptember ge- 
pßanrt werclen, entwickeln 8ick aber nickt 80 
ßut wie clie im August ßepkan^ten. Oa8 muß 
clurck doppelte 8orgkalt au8ßeßlicken werden. 

krÖ8te 2u erwarten 8incl, können auck loma- 
ten mit clen gansien kkan^en 2UM ^U8reiken 
in einen trockenen 8aum ßekänßt werclen.

Allerlei Arbeit ßikt 68 im 8 Iumen - 
ßarten. lopkpkan^en, öle man im 8ommer 
clraußev auspkan^te, wie 0kr^8antkemum, 
Pelargonien, Buck8ien, Oalla, kalmen, Kakteen 
MÜ886N nun eingepkanrt werclen, clamit sie, 
bevor 8ie in8 2immer ocler in8 Oewäckskaus 
kommen, nock öurckwurseln. ^mar^IIi8 8incl 
8olange wie möglick aus clen 8eeten trocken 
2u kalten unö er8t knöe 6e8 Wonat8 06er ^n-

6eerenob8t kann Kereit8 jet^t gepklanrt 
werclen; kncle cls8 -lonats auck alle Ob 8t- 
käums uncl 8träucker. Der 8eptemker 
i8t cler icleals kßanrenmonat kür clie immer- 
ßrünenOekölse; 8ie mÜ88en auck möß- 
lick8t let^t ge8cknitten werclen.

L n cl i v i e i8t 2u binclen, clamit clie Blatter 
kleicken. Oa8 ^k8tecken «ler 8ellerie- 
wurrieln, cla8 80 okt empkoklen wircl, kann 
niemal8 2ur Vergrößerung cler Knollen kükren, 
<la clie Brnakrung cler kßan^en clann 8ckleckter 
wirö.

8amenkoknen werclen 2um Ke88eren 
Vu8reiken in einen trockenen 8aum gekrackt, 
^eil 8ie in cler keuckten Klerb8tlukt leickt 
sckimmeln uncl riak werclen. 8okalcl clie er8ten 

kang Oktober einrupklan^en, auck clann nock 
trocken 2u kalten, kelargonien unö kuck8ien 
8incl, wenn in clen löpken anßewur^elt, eben- 
kaÜ8 mögliek8t trocken 20 kalten, clann kommen 
8ie leickter öurck clen hinter kinöurck. Im 
Breien können nock Oampanula meclium, 
8tiekmüttercken, Vergißmeinnickt, klornveil- 
cken au8ge8ät weräen. kinjakriger Bitter8porn 
entwickelt sick Ke88er, wenn man ikn let^t 
au88ät uncl im Winter 8teken laßt. Die großen 
2wiekelgewäck86 wie kilien uncl Kai8erkrone 
weräen let^t am Ke8ten geteilt uncl ver8topkt, 
6e8gleicken alle 8tauclen, 6ie akgsklükt kaken.

Sckriktleitung: -lax 8ckemmel, Okernigk 
bei Lreslau.

I^ebereckt „veutscke kinnenlcolomzation".
Wer verantwortliche SieälunZspolitik will, kann ebensowenig wie cler praktische 8ieäler an cliesern 
werk vorübsrgsken. — Tu beheben clureb äie 8iecllersebule Worpswecle. kreis brosekiert 5._  -I.
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Zsmssckirien 

Ws58i8 !-tsn6püüße 
Osrtensckläucke 

keßensrüsßen
QsrtenLürsorZe ^Vorpsweäe - Qsrtentürsortze 8resl«u, 8terirstr. 4V

Loücnproüuktive ^btsllverwertung üurcb 6s; 
mecksnis<be Trockenklosett „btetrvclo", neu 
vervollkommnet! äieülersckule iVorpsweüe bei 
Lremen. Vertrlebs-^bt^.Iung lür clen Osten: 
Zweigstelle Osrtentürsorge Lreslsu, 5Ierostr 40

Umsonst!
erkslten 5le meinen bstolog über 

Obstbüume, Ilosen, Leerenobst, Ziergekölre usw. 

^t. ki«j»ter, kaun» u. Losensekulen 
Lenkwitr-Lrocksu bei Lreslsu

(Lsknverbinäung stünäli<b. 15 blinuten vom 
Lsknkok Lrocksu)

Lsmdus- 
'pokinstsbe

L6elraffis / kolcos-

klUlßrtes Angebot

Carl plütrner
Import / Oberblll-

Osrtenberstung - bntwurs > ^nlsge 
te<bn. Leiiekerung - ptlsnren 
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